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20. Wahlperiode 08.11.2024

Erste Beschlussempfehlung
des Wahlpriifungsausschusses

zu Einspriichen gegen die Giiltigkeit der Wahl der Abgeordneten des
Europaischen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland am 9. Juni 2024
sowie zu Einsprichen betreffend die ordnungsgemafe Zusammensetzung

des 20. Deutschen Bundestages

A. Problem

Die Wahlpriifung ist gemdl3 Artikel 41 Absatz 1 Satz 1 des Grundgesetzes Sache des
Deutschen Bundestages. Gemil § 26 Absatz 2 des Europawahlgesetzes gelten fiir das
Wahlpriifungsverfahren zur Europawahl die Bestimmungen des Wahlpriifungsgeset-
zes entsprechend. Der Deutsche Bundestag hat danach {iber die Einspriiche gegen die
Giltigkeit der Wahl der Abgeordneten des Européischen Parlaments aus der Bundes-
republik Deutschland am 9. Juni 2024 auf der Grundlage von Beschlussempfehlungen
des Wahlpriifungsausschusses zu entscheiden. Insgesamt sind 68 Wahleinspriiche ein-
gegangen. Die jetzt zur Beschlussfassung vorgelegten Entscheidungen betreffen hier-
von 31 Wahlpriifungsverfahren. Die Beschlussempfehlungen zu den weiteren Einsprii-
chen gegen die Giiltigkeit der Wahl der Abgeordneten des Europdischen Parlaments
aus der Bundesrepublik Deutschland am 9. Juni 2024 wird der Wahlpriifungsaus-
schuss nach dem Abschluss seiner Beratungen vorlegen.

Der Wahlpriifungsausschuss entscheidet gemaf Artikel 41 Absatz 1 Satz 2 des Grund-
gesetzes auch, ob ein Abgeordneter des Bundestages die Mitgliedschaft verloren hat.
Die Mandatspriifung dient der kontinuierlichen Kontrolle der ordnungsgeméfen Zu-
sammensetzung des Deutschen Bundestages. Seit der sechsten Beschlussempfehlung
des Wahlpriifungsausschusses sind drei weitere Einspriiche gerichtet auf eine Man-
datspriifung eingegangen, zu denen der Wahlpriifungsausschuss Beschlussempfehlun-
gen vorlegt.

B. Losung

Zuriickweisung von 34 Einspriichen wegen Unzuldssigkeit bzw. wegen Unbegriindet-
heit.

C. Alternativen
Keine.

D. Kosten
Keine.
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Beschlussempfehlung

Der Bundestag wolle beschlie3en,
die aus den Anlagen 1 bis 30 ersichtlichen Beschlussempfehlungen anzunehmen.

Berlin, den 7. November 2024

Der Wahlpriifungsausschuss

Daniela Ludwig
Vorsitzende und Berichterstatterin

Esther Dilcher Dr. Johannes Fechner Marianne Schieder

Berichterstatterin Berichterstatter Berichterstatterin

Ansgar Heveling Carsten Miiller Dr. Till Steffen

Berichterstatter (Braunschweig) Berichterstatter
Berichterstatter

Philipp Hartewig Fabian Jacobi

Berichterstatter Berichterstatter
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Inhaltsverzeichnis zum Anlagenteil

Beschlussempfehlungen zu den einzelnen Wahleinspriichen

Aktenzeichen Gegenstand Berichterstatter/-in Anlage | Seite
EuWP 1/24 | Ohne Begriindung Daniela Ludwig 1 6
EuWP 2/24 | Allgemeine Vorbehalte gegen geltendes Esther Dilcher 2 7
Wahlrecht

EuWP 3/24 | Reihenfolge der Parteien auf dem Daniela Ludwig 3 11
Stimmzettel (E-Mail)

EuWP 4/24 | Wahlvorenthaltung (Online-Petition) Daniela Ludwig 4 12

EuWP 5/24 | Manipulation durch Wahlhelfer Daniela Ludwig 5 13
(Online-Petition)

EuWP 7/24 | Fehlende/falsche Stimmzettel Daniela Ludwig 6 14
(Online-Petition)

EuWP 13/24 | Abgeschnittene Stimmzettel Fabian Jacobi 7 15

EuWP 14/24 | Allgemeine Vorbehalte gegen geltendes Philipp Hartewig 8 16
Wabhlrecht

EuWP 15/24 | Zustellung von Briefwahlunterlagen im Daniela Ludwig 9 17
Ausland (E-Mail)

EuWP 17/24 | Vorzeitige TV-Berichterstattung liber Ansgar Heveling 10 18
Wabhlergebnisse in den Niederlanden

EuWP 26/24 | Sonstige Begriindung (E-Mail) Daniela Ludwig 11 20

EuWP 27/24 | Allgemeine rechtliche und politische Marianne Schieder 12 21
Vorbehalte

EuWP 34/24 | Allgemeine Vorbehalte gegen geltendes Fabian Jacobi 13 23
Wahlrecht

EuWP 35/24 | Neutralitit des Wahlraums Dr. Johannes Fechner 14 24




nach Mandatsverzicht
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Aktenzeichen Gegenstand Berichterstatter/-in Anlage | Seite
EuWP 37/24 | Sonstige Begriindung Daniela Ludwig 15 26

EuWP 38/24

EuWP 39/24

EuWP 40/24

EuWP 41/24 | Wabhlalter Philipp Hartewig 16 28

EuWP 42/24 | Allgemeine Vorbehalte gegen geltendes Philipp Hartewig 17 30
Wabhlrecht; Wahlalter

EuWP 43/24 | Allgemeine Vorbehalte gegen geltendes Marianne Schieder 18 33

EuWpP 44/24 | Wahlrecht

EuWP 50/24 | Allgemeine rechtliche und politische Dr. Till Steffen 19 34
Vorbehalte

EuWP 54/24 | Allgemeine rechtliche und politische Marianne Schieder 20 37
Vorbehalte

EuWP 56/24 | Zulassung zur Wahl als Einzelbewerber Fabian Jacobi 21 39

EuWP 60/24 | Gleichheit der Wahl; Chancengleichheit Carsten Miiller 22 41

(Braunschweig)

EuWP 61/24 | Allgemeine rechtliche und politische Carsten Miiller 23 43
Vorbehalte (Braunschweig)

EuWP 63/24 | Sonstige Begriindung Marianne Schieder 24 46

EuWP 66/24 | Stimmenauszihlung Briefwahl (verfristet) Daniela Ludwig 25 48

EuWP 67/24 | Wahlmanipulation (verfristet) Daniela Ludwig 26 50

EuWP 68/24 | Allgemeine Vorbehalte gegen geltendes Daniela Ludwig 27 53
Wahlrecht (verfristet)

WP 2159/21 | Keine Berufung eines Listennachfolgers Dr. Till Steffen 28 54
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Aktenzeichen Gegenstand Berichterstatter/-in Anlage | Seite
WP 2160/21 | Einspruch gegen ein Nachriickverfahren Dr. Till Steffen 29 56
WP 2161/21 | Anfechtung eines Mandates nach Wechsel Fabian Jacobi 30 59

der Fraktion
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Anlage 1

Beschlussempfehlung

Zum Wahleinspruch mit dem Az.
— EuWP 1/24 -

hat der Wahlpriifungsausschuss in seiner Sitzung vom 7. November 2024 beschlossen,
dem Deutschen Bundestag folgenden Beschluss zu empfehlen:

Der Wahleinspruch wird als unzulissig zuriickgewiesen.

Tatbestand

Mit Telefax vom 9. Juni 2024 hat der Einspruchsfiihrer, ohne eine weitere Begriindung zu nennen, Einspruch
gegen die Giiltigkeit der Wahl der Abgeordneten des Européischen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutsch-
land am 9. Juni 2024 eingelegt.

Das Sekretariat des Wahlpriifungsausschusses hat den Einspruchsfiihrer mit Schreiben vom 10. Juni 2024 auf das
Erfordernis einer Begriindung bei der Einreichung eines Wahleinspruchs hingewiesen. Der Einspruchsfiihrer hat
darauf nicht reagiert.

Entscheidungsgriinde

Der Einspruch ist unzuldssig, denn er enthilt keine Begriindung. Gemil § 2 Absatz 3 des Wahlpriifungsgesetzes
ist der Wahleinspruch schriftlich beim Deutschen Bundestag einzureichen und zu begriinden. Dies beinhaltet,
dass ein konkreter, unmissverstidndlicher und hinreichend substantiierter Tatbestand vorgetragen wird, aus dem
sich schliissig entnehmen lésst, welche konkreten Sachverhalte bei der Wahl nach Auffassung des Einspruchs-
fiihrers gegen Wahlrechtsvorschriften verstoBen, und der die Uberpriifung rechtserheblicher Tatsachen zulisst
(vgl. etwa Bundestagsdrucksache 20/1100, Anlagen 1, 180, 227 und 228). Diesen Anforderungen geniigt das
Schreiben des Einspruchsfiihrers nicht. Es wird lediglich pauschal Einspruch gegen die Giiltigkeit der Wahl der
Abgeordneten des Européischen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland eingelegt. Ein konkreter Sach-
verhalt, auf den sich der Einspruch stiitzt, wird nicht vorgetragen.
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Anlage 2

Beschlussempfehlung

Zum Wahleinspruch mit dem Az.
— EuWP 2/24 —

hat der Wahlpriifungsausschuss in seiner Sitzung vom 7. November 2024 beschlossen,
dem Deutschen Bundestag folgenden Beschluss zu empfehlen:

Der Wahleinspruch wird zuriickgewiesen.

Tatbestand

Mit Telefax vom 10. Juni 2024 hat der Einspruchsfiihrer ,, Wahlpriifungsbeschwerde gegen die Wahl zum Euro-
pdischen Parlament vom 6. bis 9. Juni 2024 eingelegt.

Der Einspruchsfiihrer beantragt die Feststellung, dass die Wahl zum Europédischen Parlament am 6. bis 9. Juni
2024 gegen verschiedene, nach Auffassung des Einspruchsfiihrers zum zwingenden Voélkerrecht gehdrende de-
mokratische Grundprinzipien, gegen den Gleichheitsgrundsatz und das Diskriminierungsverbot sowie gegen das
Grundgesetz verstoflen habe und deshalb unwirksam sei. Zudem beantragt er die Feststellung der Unwirksamkeit
des Européischen Wahlrechts und des nationalen Wahlrechts in den EU-Mitgliedstaaten.

Zur Begriindung tragt der Einspruchsfiihrer vor, dass die gesetzlichen Grundlagen der Wahl wegen Verstof3es
gegen die Grundprinzipien des freien, gleichen und geheimen aktiven und passiven Wahlrechts unwirksam seien.
Die Wahl sei nicht fiir alle EU-Biirger gleich, da die Kandidaten nur innerhalb ihres eigenen Mitgliedstaates hitten
kandidieren und nur von den Staatsangehorigen desselben Mitgliedstaates oder EU-Biirgern mit Wohnsitz in die-
sem Mitgliedstaat hitten gewahlt werden konnen. Neben den allgemein gehaltenen, EU-weit geltenden Grunds-
dtzen enthielten die nationalen Wahlrechtsgrundlagen sehr unterschiedlich detaillierte Bestimmungen zur Durch-
fiihrung der Wahl, Wahlmoglichkeiten, Stimmengewichtungen und Sperrklauseln. Der Einspruchsfiihrer fiihrt
dazu fiir jeden EU-Mitgliedstaat den jeweiligen Wahltag zur Europawahl 2024, das Wahlalter, Besonderheiten
des nationalen Wahlsystems wie eine etwaige Wahlpflicht,Vorzugsstimmen oder die Ubertragbarkeit des Wahl-
rechts, das Vorhandensein einer Sperrklausel sowie den jeweils fiir einen Sitz im Europdischen Parlament erfor-
derlichen Stimmenanteil auf, der zwischen 1,04 Prozent in Deutschland und 16,66 Prozent u. a. in Luxemburg
liege.

Die Wahl zum Européischen Parlament sei {iberdies nicht geheim, da die Durchfithrung im Zeitraum vom 6. bis
9. Juni 2024 den Mitgliedstaaten iiberlassen worden sei und einige Mitgliedstaaten vor anderen gewihlt und ihre
Ergebnisse publiziert hitten, bevor alle Wahllokale in allen Mitgliedstaaten geschlossen worden seien. So seien
nach Schliefung der Wahllokale in vielen Mitgliedstaaten am 9. Juni 2024 um 18:00 Uhr mitteleuropéischer Zeit
bereits Hochrechnungen und Zwischenergebnisse publiziert worden, bevor die Wahllokale in Italien am 9. Juni
2024 um 23:00 Uhr mitteleuropdischer Zeit geschlossen hétten.

In einzelnen Mitgliedstaaten seien systematisch gegen demokratische und rechtsstaatliche Grundprinzipien, Vol-
kerrecht und Menschenrechte verstoBBende Parteien und Kandidaten zur Wahl zugelassen worden. Die Zulassung
von Kandidaten und Parteien wie der CDU und der CSU verstof3e gegen den volkerrechtlichen Gleichheitsgrund-
Satz und das Diskriminierungsverbot aufgrund der Religion oder Weltanschauung sowie gegen Artikel 1 Ab-
satz 1 bis 3, Artikel 3, Artikel 20 Absatz 1 bis 3 und Artikel 79 Absatz 3 des Grundgesetzes (GG). Nach Auffas-
sung des Einspruchsfiihrers vertriten die genannten Parteien das ,,Menschenbild* und die ,,Werte* der rémisch-
katholischen und/oder unierten Kirchen. Deren Mitglieder ndhmen fiir sich in Anspruch, an ,,weltliches Recht*
einschlieBlich zwingenden Voélkerrechts, Volkervertragsrechts und an Amtseide nicht gleichermalien wie alle an-
deren gebunden zu sein, sondern nur soweit es dem Kirchenrecht oder dem sogenannten ,,géttlichen Recht* der
romisch-katholischen Kirche nicht widerspreche. Damit ndhmen diese Kirchenmitglieder fiir sich in Anspruch,
auch an undemokratische, volker- und menschenrechtswidrige Entscheidungen des romisch-katholischen Papstes
gebunden zu sein.

Die Zulassung von Parteien und Staatsangehorigen aus Erbmonarchien oder Erbfiirstentiimern, insbesondere aus
Belgien, Danemark, Luxemburg, den Niederlanden, Schweden und Spanien, verstole gegen den Gleichheits-
grundsatz und das Diskriminierungsverbot aufgrund ,,der Abstammung/des Blutes* geméal volkerrechtlicher und
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grundgesetzlicher Vorschriften. Gemif den Verfassungen dieser Staaten sei mindestens das Amt des Staatsober-
haupts ausschlieBlich den Mitgliedern bzw. den erstgeborenen Nachkommen der jeweiligen Herrscherfamilie vor-
behalten und werde somit nicht durch freie und demokratische Wahlen besetzt. Das Staatsoberhaupt verfiige iiber
nicht unerhebliche Befugnisse der Gesetzgebung durch die Ratifikation der EU-Vertrage einschlielich des EU-
weiten Wahlrechts sowie durch die Befugnis, von anderen Staatsorganen beschlossene Gesetze einschlielich der
nationalen Wahlrechtsvorschriften zum Européischen Parlament in Kraft zu setzen. Ferner liege die Vorschlags-
befugnis fiir Kandidaten fiir Richter am Gerichtshof der Europdischen Union bei der vilkerrechtlichen Vertretung
der jeweiligen Mitgliedstaaten, mithin beim jeweiligen Konig oder der jeweiligen Konigin.

Mit Schreiben vom 28. Juni 2024 hat der Einspruchsfiihrer ein an ihn gerichtetes Schreiben der Kanzlei des Euo-
paischen Gerichtshofes vom 18. Juni 2024, wonach der Europiische Gerichtshof nicht titig werden kdnne, sowie
seine darauf bezogene Stellungnahme iibersandt.

Mit Schreiben vom 3. Juli 2024 hat der Einspruchsfiihrer ergénzend vorgetragen, dass die Wahl zum Européi-
schen Parlament, soweit sie in der Bundesrepublik Deutschland gemall dem innerstaatlichen Wahlrecht erfolgt
sei, gegen innerstaatliche demokratische Grundsétze verstoflen habe. Deutschen Staatsangehérigen mit Wohnsitz
in einem anderen EU-Mitgliedstaat sei nicht das gleiche Wahlrecht gewahrt worden, da sie sich ausschlieBlich im
EU-Mitgliedstaat ihres Wohnsitzes zu Wahl stellen und gewahlt werden konnten und kein aktives und passives
Wahlrecht in der Bundesrepublik Deutschland hétten.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akte Bezug genommen.

Entscheidungsgriinde

Der Einspruch ist teilweise zuldssig. Soweit er zuldssig ist, ist er unbegriindet.
L.

Der Einspruch ist geméB § 26 i. V. m. § 1 des Europawahlgesetzes (EuWG) lediglich insoweit zuldssig, als sich
der Einspruchsfiihrer gegen die Wahl der Abgeordneten des Europdischen Parlaments aus der Bundesrepublik
Deutschland wendet. Die Wahl der Abgeordneten des Europdischen Parlaments aus den anderen EU-
Mitgliedstaaten ist grundsétzlich kein tauglicher Einspruchsgegenstand. Unzuléssig ist der Einspruch demnach,
soweit er sich gegen die Zulassung von Parteien und Kandidaten aus Belgien, Ddnemark, Luxemburg, den Nie-
derlanden, Schweden und Spanien richtet. Ebensowenig kann im Wahlpriifungsverfahren die Unwirksamkeit des
Européischen Wahlrechts und des nationalen Wahlrechts in allen EU-Mitgliedstaaten festgestellt werden.

IL

Dem Vortrag des Einspruchsfiihrers lésst sich kein Verstofl gegen Wahlrechtsvorschriften und damit kein Wahl-
fehler entnehmen.

1. Es liegt kein Wahlfehler darin, dass die Wahlberechtigten nur die Abgeordneten des jeweiligen nationalen
Kontingents wéhlen konnten und hierfiir unterschiedliche nationale Wahlrechtsbestimmungen zur Anwendung
kamen. Dies entspricht den unionsrechtlichen und den maf3geblichen nationalen gesetzlichen Vorschriften und
beriihrt nicht den Wahlrechtsgrundsatz der Gleichheit der Wahl. Geméal Artikel 14 Absatz 3 des Vertrages iiber
die Europdische Union (EUV) sowie Artikel 1 Absatz 3 des Beschlusses und Akts zur Einfithrung allgemeiner
unmittelbarer Wahlen der Abgeordneten des Europdischen Parlaments (Direktwahlakt) werden die Mitglieder des
Europdischen Parlaments in allgemeiner, unmittelbarer, freier und geheimer Wahl gewihlt. Ein Recht auf Gleich-
heit der Wahl aller Unionsbiirger existiert hingegen nicht.

Die Gesamtzahl der Abgeordneten setzt sich aus nationalen Kontingenten zusammen, die in den Mitgliedstaaten
gewdhlt werden. GemiB § 1 Satz 1 EuWG entfallen auf die Bundesrepublik Deutschland 96 Abgeordnete. Aus
dieser Zahl der zu vergebenden Sitze im Européischen Parlament folgt der rechnerisch fiir einen Sitz erforderliche
Stimmenanteil. Soweit der Einspruchsfiihrer in diesem Zusammenhang einen Verstofl gegen den Grundsatz der
Gleichheit der Wahl aus Artikel 3 Absatz 1 des Grundgesetzes (GG) riigt, greift er die VerfassungsmaBigkeit des
§ 1 Satz 1 EuWG an. Dabei ist zunédchst darauf hinzuweisen, dass der Wahlpriifungsausschuss und der Deutsche
Bundestag in stdndiger Beschlusspraxis im Rahmen eines Wahlpriifungsverfahrens die VerfassungsmaBigkeit der
fiir die Wahl geltenden Rechtsvorschriften nicht tiberpriifen. Eine derartige Kontrolle ist stets dem Bundesverfas-
sungsgericht vorbehalten worden, bei dem im Rahmen einer Wahlpriifungsbeschwerde gegen den Beschluss des
Deutschen Bundestages Einspruch eingelegt werden kann (vgl. zuletzt Bundestagsdrucksache 20/11300, Anlagen
1, 5 und 6). Ungeachtet dessen hat der Deutsche Bundestag jedoch bereits deshalb keine Zweifel an der Regelung
des § 1 Satz 1 EuWG, da die konkrete Sitzzahl durch das Recht der Europédischen Union vorgegeben ist und
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insofern kein Umsetzungsspielraum des deutschen Gesetzgebers bestand. Die degressiv proportionale Kontingen-
tierung der auf die Mitgliedstaaten entfallenden Sitze ist in Artikel 14 Absatz 2 Unterabsatz 1 Satz 3 EUV nieder-
gelegt. Die konkrete Kontingentzahl ergibt sich aus Artikel 14 Absatz 2 Unterabsatz 2 EUV in Verbindung mit
dem Beschluss des Europdischen Rates vom 22. September 2023 iiber die Zusammensetzung des Européischen
Parlaments (2023/20261/EU, Amtsblatt der EU 2013 L 238/114). Das Bundesverfassungsgericht hat bereits fest-
gestellt, dass die Zusammensetzung des Europdischen Parlaments nicht in der Weise gleichheitsgerecht sein
miisse, dass auf Unterschiede im Stimmgewicht der Unionsbiirger in Abhéngigkeit von der Bevdlkerungszahl
verzichtet werde (BVerfGE 123, 267 [371]). Der Grundsatz der Wahlrechtsgleichheit aus Artikel 3 Absatz 1 GG
gilt nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nur fiir die Wahl der in Deutschland zu bestimmen-
den Abgeordneten des Europdischen Parlaments (vgl. BVerfGE 129, 300 [317 f.]) des ,,deutschen Kontingents®.
Der unterschiedliche Erfolgswert der in unterschiedlichen Mitgliedstaaten abgegebenen Stimmen beriihrt diesen
Wabhlrechtsgrundsatz somit nicht (vgl. Bundestagsdrucksache 19/13950, Anlagen 6, 12).

Gemil Artikel 8 Absatz 1 des Direktwahlaktes richtet sich das Wahlverfahren in jedem Mitgliedstaat nach den
innerstaatlichen Vorschriften. Der Direktwahlakt gibt lediglich einen Gestaltungsrahmen fiir nationale Wahl-
rechtsregelungen vor. Die Wahl der Abgeordneten des Europdischen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutsch-
land richtet sich nach den Vorschriften des EuWG. Dieses sieht in § 2 Absatz 1 das vom Einspruchsfiihrer ange-
fithrte geschlossene Listenwahlrecht vor. Der Tag der Hauptwahl wird gemiB § 7 Satz 1 EuWG von der Bundes-
regierung nach Mallgabe der Festsetzung des Wahlzeitpunktes durch den Rat der Européischen Union und im
Rahmen der in den Artikeln 10 und 11 des Direktwahlaktes festgelegten Zeitspanne bestimmt. Das Wahlalter von
16 Jahren ergibt sich aus § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EuWG. Eine Sperrklausel wird von Artikel 3 Direkt-
wahlakt zwar ermdglicht; von dieser Moglichkeit hat der Gesetzgeber des EuWG jedoch keinen Gebrauch ge-
macht. Wahlfehler bei der Anwendung der genannten Vorschriften sind nicht ersichtlich und werden vom Ein-
spruchsfiihrer auch nicht vorgetragen.

2. Soweit der Einspruchsfiihrer vortrigt, dass einige Mitgliedstaaten vor anderen gewihlt hétten und nach Schlie-
Bung der Wahllokale in vielen Mitgliedstaaten am 9. Juni 2024 um 18:00 Uhr mitteleuropiischer Zeit bereits
Hochrechnungen und Zwischenergebnisse publiziert worden seien, bevor die Wahllokale in Italien am 9. Juni
2024 um 23:00 Uhr mitteleuropdischer Zeit geschlossen hétten, ist ebenfalls kein Wahlfehler ersichtlich. Geméf3
Artikel 10 Absatz 1 des Direktwahlaktes findet die Wahl des Européischen Parlaments zu dem von jedem Mit-
gliedstaat festgelegten Termin und zu den von ihm festgelegten Uhrzeiten statt, wobei der Termin in einen fiir
alle Mitgliedstaaten gleichen Zeitraum von Donnerstagmorgen bis zu dem unmittelbar folgenden Sonntag fallt.
Der Regelung in Artikel 11 Absatz 2 Unterabsatz 1 des Direktwahlaktes folgend war dies vorliegend der Zeitraum
vom 6. bis 9. Juni 2024. Der Einspruchsfiihrer triagt nicht vor, dass in Deutschland oder einem anderen EU-
Mitgliedstaat aullerhalb dieses Zeitraums gewahlt worden sei.

Gemal Artikel 10 Absatz 2 des Direktwahlaktes darf ein Mitgliedstaat das ihn betreffende Wahlergebnis erst dann
amtlich bekannt geben, wenn die Wahl in dem Mitgliedstaat, dessen Wihler innerhalb des vorgenannten Zeit-
raums als Letzte wéhlen, abgeschlossen ist. Die Vorschrift verbietet lediglich die vorzeitige amtliche Bekanntgabe
von Ergebnissen, nicht die Veroffentlichung privater Hochrechnungen (Thum, in: Schreiber, BWahlG, 11. Auf-
lage 2021, § 32 Randnummer 10). Der unionsrechtlichen Regelung in Artikel 10 Absatz 2 Direktwahlakt ent-
spricht § 64 Absatz 6 Satz 2 Europawahlordnung (EuWO), wonach der Bundeswahlleiter das vorldufige Wahler-
gebnis im Wahlgebiet frithestens dann bekannt gibt, wenn die Stimmabgabe in allen Mitgliedstaaten der Europa-
ischen Union beendet ist. Die Bundeswahlleiterin hat am 10. Juni 2024 um 5:30 Uhr, somit nach Ende der Stimm-
abgabe in Italien, das vorldufige amtliche Ergebnis der Wahl der Abgeordneten des Europdischen Parlaments aus
der Bundesrepublik  Deutschland vom 9. Juni 2024 bekannt gegeben (www.bundeswahlleite-
rin.de/info/presse/mitteilungen/europawahl-2024/40 24 vorlaeufiges-ergebnis.html).

3. Die Zulassung der Listen der CDU und der CSU zur Europawahl 2024 durch den Bundeswahlausschuss am
29. Mirz 2024 begegnet keinen wahlrechtlichen Bedenken. Gemél § 8 Absatz 1 EuWG kdnnen Wahlvorschldge
von Parteien und sonstigen politischen Vereinigungen eingereicht werden. Bei der Zulassungsentscheidung ge-
mif § 14 Absatz 1 EuWG kann der Bundeswahlausschuss einen Wahlvorschlag gemil3 § 14 Absatz 2 EuWG nur
zuriickweisen, wenn er verspitet eingereicht ist oder den Anforderungen nicht entspricht, die durch das Europa-
wahlgesetz und die dazu erlassene Wahlordnung aufgestellt sind, es sei denn, dass in diesen Vorschriften etwas
anderes bestimmt ist. Es ist nicht ersichtlich, dass die Wahlvorschldge der CDU und der CSU die Anforderungen
des EuWG oder der EuWO nicht erfiillt haben. Der Einwand des Einspruchsfiihrers, die genannten Parteien ver-
stieBen gegen verschiedene volkerrechtliche Normen sowie gegen die Artikel 1, 3, 20 Absatz 1 bis 3 sowie Arti-
kel 79 Absatz 3 GG, ist nicht dazu geeignet, die Zulassungsentscheidung des Bundeswahlausschusses in Frage zu
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stellen. Denn der Bundeswahlausschuss ist nicht berechtigt, die VerfassungsmafBigkeit einer Partei, die Wahlvor-
schldge eingereicht hat, zu iiberpriifen (vgl. Both, in: Schreiber, BWahlG, 11. Auflage 2021, § 18 Randnummer
49). Hierzu ist gemil Artikel 21 Absatz 2 Satz 2 GG allein das Bundesverfassungsgericht berufen. Da dieses
bislang weder iiber die VerfassungsmaBigkeit der CDU noch iiber die der CSU zu entscheiden hatte, hatte auch
der Bundeswahlausschuss von der Verfassungsméfigkeit der Parteien auszugehen. Dessen ungeachtet sieht der
Wahlpriifungsausschuss keinen Anlass, an der VerfassungsméBigkeit der CDU und der CSU zu zweifeln (vgl.

Bundestagsdrucksache 19/13950, Anlage 17).

4. Die Behauptung des Einspruchsfiihrers, deutschen Staatsangehdrigen mit Wohnsitz in einem anderen EU-
Mitgliedstaat werde geméal der innerstaatlichen Wahlgesetze nicht das gleiche Wahlrecht gewéhrt, da sie sich
ausschlieBlich im EU-Mitgliedstaat ihres Wohnsitzes zur Wahl stellen konnten und kein aktives und passives
Wahlrecht in der Bundesrepublik Deutschland hitten, ist unzutreffend. Gemil3 § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2
Buchstabe b EuWG sind Deutsche mit Wohnsitz in einem anderen EU-Mitgliedstaat bei der Wahl der Abgeord-
neten des Europdischen Parlaments aus der Bundesrepublik wahlberechtigt. Gemall § 6b Absatz 1 Nummer 1
EuWG sind deutsche Staatsangehorige auch passiv wahlberechtigt, ohne dass es hierfiir auf ihren Wohnsitz oder
den gewohnlichen Aufenthalt ankédme (vgl. Engelbrecht/Bdtge, Europawahlrecht, § 6b EuWG, Randnummer 3).
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Anlage 3

Beschlussempfehlung

Zum Wahleinspruch mit dem Az.
— EuWP 3/24 -

hat der Wahlpriifungsausschuss in seiner Sitzung vom 7. November 2024 beschlossen,
dem Deutschen Bundestag folgenden Beschluss zu empfehlen:

Der Wahleinspruch wird als unzulissig zuriickgewiesen.

Tatbestand

Mit E-Mail vom 10. Juni 2024 hat der Einspruchsfiihrer die ,,Anfechtung der Europawahl fiir Deutschland* er-
kléart. Beigefiigt war ein E-Mail-Verkehr mit dem Biiro der Bundeswabhlleiterin, aus dem sich ergibt, dass sich der
Einspruchsfiihrer in der Sache gegen die durch § 15 Absatz 3 des Europawahlgesetzes (EuWG) vorgegebene Rei-
henfolge der Parteien auf dem Stimmzettel richtet. Wegen der Einzelheiten des Vortrags des Einspruchsfiihrers
wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

Das Sekretariat des Wahlpriifungsausschusses hat den Einspruchsfiihrer mit E-Mail vom 13. Juni 2024 auf die
schriftformgerechte Einreichung eines Wahleinspruchs hingewiesen. Der Einspruchsfiihrer hat sich darauthin
nicht noch einmal gemeldet.

Entscheidungsgriinde

Der Einspruch ist unzuldssig. Gemal § 26 Absatz2 EuWG i. V.m. § 2 Absatz 3 des Wahlpriifungsgesetzes
(WahlPriifG) ist ein Wahleinspruch schriftlich beim Deutschen Bundestag einzureichen. Eine E-Mail geniigt nach
Auffassung des Wahlpriifungsausschusses und des Deutschen Bundestages nicht dem Schriftformerfordernis des
§ 2 Absatz 3 WahlIPriifG. Es entspricht stindiger Praxis des Wahlpriifungsausschusses und des Deutschen Bun-
destages, dass zur Schriftform grundsitzlich auch die eigenhindige Unterschrift des Einspruchsfiihrers oder seines
Verfahrensbevollméichtigten gehort. AusschlieBlich per E-Mail eingelegte Einspriiche wurden aus diesem Grund
stets als unzuldssig zuriickgewiesen (vgl. zuletzt etwa Bundestagsdrucksachen 20/1100, Anlagen 3, 5, 8, 10 u. a.;
20/4000 Anlage 4).
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Anlage 4

Beschlussempfehlung

Zum Wahleinspruch mit dem Az.
— EuWP 4/24 —

hat der Wahlpriifungsausschuss in seiner Sitzung vom 7. November 2024 beschlossen,
dem Deutschen Bundestag folgenden Beschluss zu empfehlen:

Der Wahleinspruch wird als unzulissig zuriickgewiesen.

Tatbestand

Der Einspruchsfithrer hat am 9. Juni 2024 {iber das Online-Formular des Petitionsausschusses des Deutschen
Bundestages eine Petition mit dem Wortlaut ,,Wahlbeschwerde* eingereicht. Zur Begriindung fiihrt er aus, dass
er und seine Partnerin keine Wahlbenachrichtigungskarte bzw. Wahlunterlagen erhalten hitten und nicht an der
Wahl hitten teilnehmen konnen.

Das Sekretariat des Wahlpriifungsausschusses hat den Einspruchsfiihrer mit Schreiben vom 13. Juni 2024 darauf
hingewiesen, dass sein Anliegen als Einspruch gegen die Wahl zum Européischen Parlament vom 9. Juni 2024
bearbeitet werde und ihn auf die schriftformgerechte Einreichung eines Wahleinspruchs hingewiesen. Der Ein-
spruchsfiihrer hat sich darauthin nicht noch einmal gemeldet.

Entscheidungsgriinde

Der Einspruch ist unzulédssig. Gemél § 26 Absatz 2 des Europawahlgesetzes (EuWG) i. V. m. § 2 Absatz 3 des
Wahlpriifungsgesetzes (WahlPrifG) ist ein Wahleinspruch schriftlich beim Deutschen Bundestag einzureichen.
Die Einreichung iiber das Online-Formular des Petitionsausschusses geniigt nach Auffassung des Wahlpriifungs-
ausschusses und des Deutschen Bundestages nicht dem Schriftformerfordernis des § 2 Absatz 3 WahlPriifG. Es
entspricht stdndiger Praxis des Wahlpriifungsausschusses und des Deutschen Bundestages, dass zur Schriftform
grundsitzlich auch die eigenhindige Unterschrift des Einspruchsfiihrers oder seines Verfahrensbevollméchtigten
gehort (vgl. zuletzt etwa Bundestagsdrucksachen 20/1100 Anlagen 3, 5, 8, 10 u. a.; 20/4000 Anlage 4).



Deutscher Bundestag — 20. Wahlperiode —-13 - Drucksache 20/13500

Anlage 5

Beschlussempfehlung

Zum Wahleinspruch mit dem Az.
— EuWP 5/24 —

hat der Wahlpriifungsausschuss in seiner Sitzung vom 7. November 2024 beschlossen,
dem Deutschen Bundestag folgenden Beschluss zu empfehlen:

Der Wahleinspruch wird als unzulissig zuriickgewiesen.

Tatbestand

Der Einspruchsfiihrer hat am 10. Juni 2024 iiber das Online-Formular des Petitionsausschusses des Deutschen
Bundestages eine Petition mit dem Wortlaut ,,Neuwahl der Europawahl 2024* eingereicht. Zur Begriindung fiihrt
er lediglich aus, dass er auf Social Media und anderen Foren mehrmals gelesen hétte, dass Wahlhelfer Stimmen
der AfD ungiiltig machten.

Im Online-Formular des Petitionsausschusses hat der Einspruchsfiihrer lediglich einen Fantasienamen (Herr
,,Geht Siegarnichtsan®) sowie augenscheinlich eine Fantasie-Adresse angegeben. Trotz Zweifeln an der Ernsthaf-
tigkeit des Wahleinspruchs hat das Sekretariat des Wahlpriifungsausschusses den Einspruchsfiihrer mit E-Mail
vom 14. Juni 2024 auf die schriftformgerechte Einreichung eines Wahleinspruchs hingewiesen. Der Einspruchs-
fiihrer hat sich darauthin nicht noch einmal gemeldet.

Entscheidungsgriinde

Der Einspruch ist unzuldssig. Gemal3 § 26 Absatz 2 des Europawahlgesetzes (EuWG) i. V. m. § 2 Absatz 3 des
Wahlpriifungsgesetzes (WahlPrifG) ist ein Wahleinspruch schriftlich beim Deutschen Bundestag einzureichen.
Die Einreichung iiber das Online-Formular des Petitionsausschusses geniigt nach Auffassung des Wahlpriifungs-
ausschusses und des Deutschen Bundestages nicht dem Schriftformerfordernis des § 2 Absatz 3 WahlPriifG. Es
entspricht stindiger Praxis des Wahlpriifungsausschusses und des Deutschen Bundestages, dass zur Schriftform
grundsétzlich auch die eigenhidndige Unterschrift des Einspruchsfiihrers oder seines Verfahrensbevollméchtigten
gehort (vgl. zuletzt etwa Bundestagsdrucksachen 20/1100 Anlagen 3, 5, 8, 10 u. a.; 20/4000 Anlage 4). Uberdies
kann ohne Angabe des Namens des Einspruchsfiihrers nicht von der Wahlberechtigung und somit auch nicht von
der Einspruchsberechtigung des Einspruchsfiihrers gemifB § 26 Absatz 2 EuWG i. V. m. § 2 Absatz 2 WahlIPrifG
ausgegangen werden.
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Anlage 6

Beschlussempfehlung

Zum Wahleinspruch mit dem Az.
— EuWP 7/24 —

hat der Wahlpriifungsausschuss in seiner Sitzung vom 7. November 2024 beschlossen,
dem Deutschen Bundestag folgenden Beschluss zu empfehlen:

Der Wahleinspruch wird als unzulissig zuriickgewiesen.

Tatbestand

Der Einspruchsfiihrer hat am 10. Juni 2024 iiber das Online-Formular des Petitionsausschusses des Deutschen
Bundestages eine Petition eingereicht, mit der er einen Beschluss des Bundestages zur Wiederholung der Europa-
und der Kommunalwahl fordert. Zur Begriindung fiihrt er aus, dass sich bundesweit Hinweise mehrten, wonach
es zu Pannen und Wahlbetrug gekommen sei. In einem Wahllokal in Hamburg-Eimsbiittel habe die Wahl unter-
brochen werden miissen, bis 900 fehlende Stimmzettel nachgeliefert worden seien. In Hamburg-Wandsbek hitten
Stimmzettel aussortiert werden miissen, die fehlerhaft aus Sachsen-Anhalt geliefert worden seien und in den Be-
zirken Hamburg-Altona und Hamburg-Mitte hitten Wihler falsche Stimmzettel erhalten.

Das Sekretariat des Wahlpriifungsausschusses hat den Einspruchsfiihrer mit Schreiben vom 14. Juni 2024 auf die
schriftformgerechte Einreichung eines Wahleinspruchs hingewiesen. Der Einspruchsfiithrer hat sich darauthin
nicht noch einmal gemeldet.

Entscheidungsgriinde

Der Einspruch ist unzuldssig. Gemil § 26 Absatz 2 des Europawahlgesetzes (EuWG) i. V. m. § 2 Absatz 3 des
Wahlpriifungsgesetzes (WahlPriifG) ist ein Wahleinspruch schriftlich beim Deutschen Bundestag einzureichen.
Die Einreichung iiber das Online-Formular des Petitionsausschusses geniigt nach Auffassung des Wahlpriifungs-
ausschusses und des Deutschen Bundestages nicht dem Schriftformerfordernis des § 2 Absatz 3 WahlPriifG. Es
entspricht stdndiger Praxis des Wahlpriifungsausschusses und des Deutschen Bundestages, dass zur Schriftform
grundsitzlich auch die eigenhindige Unterschrift des Einspruchsfiihrers oder seines Verfahrensbevollméchtigten
gehort (vgl. zuletzt etwa Bundestagsdrucksachen 20/1100 Anlagen 3, 5, 8, 10 u. a.; 20/4000 Anlage 4).
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Anlage 7

Beschlussempfehlung

Zum Wahleinspruch mit dem Az.
— EuWP 13/24 -

hat der Wahlpriifungsausschuss in seiner Sitzung vom 7. November 2024 beschlossen,
dem Deutschen Bundestag folgenden Beschluss zu empfehlen:

Der Wahleinspruch wird zuriickgewiesen.

Tatbestand

Der Einspruchsfiihrer hat sich mit Schreiben vom 19. Juni 2024 an den Gemeindewabhlleiter der Stadt Oebisfelde-
Weferlingen gewandt. Die Stadt hat das Schreiben am 20. Juni 2024 an das Sekretariat des Wahlpriifungsaus-
schusses weitergeleitet.

Der Einspruchsfithrer moniert, dass bei ,,allen Wahlzetteln™ zur Europawahl am 9. Juni 2024 die rechte obere
Ecke abgeschnitten gewesen sei. Dies sei einer Entwertung gleichzusetzen. Die Argumentation, dass es sich um
eine Hilfe fiir blinde Menschen handele, lasse er nicht gelten, da ,,alle anderen Wahlzettel* nicht abgeschnitten
gewesen seien.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akte Bezug genommen.

Entscheidungsgriinde

Der Einspruch ist zuldssig, aber unbegriindet. Dem Vortrag des Einspruchsfiihrers ldsst sich kein Verstofl gegen
Wabhlrechtsvorschriften und damit kein Wahlfehler entnehmen.

GemaiB § 38 Absatz 2 Satz 1 der Europawahlordnung (EuWO) wird zur Verwendung von Stimmzettelschablonen
die rechte obere Ecke des Stimmzettels gelocht oder abgeschnitten. Dies dient, wie sich auch aus § 38 Absatz 2
Satz 2 und § 50 Absatz 4 EuWO ergibt, dem Anlegen von Stimmzettelschablonen, mithilfe derer blinde Menschen
und sehbehinderte Menschen selbststédndig an der Wahl teilnehmen kénnen. Allein eine abgeschnittene rechte
obere Ecke macht einen Stimmzettel also nicht ungiiltig.

Soweit der Einspruchsfiihrer vortragt, dass ,,alle anderen Wahlzettel* nicht abgeschnitten gewesen seien, kann
bereits nicht eindeutig nachvollzogen werden, auf welche anderen Stimmzettel er Bezug nimmt. Dies ist auch
unerheblich, da jedenfalls die Gestaltung von Stimmzetteln anderer Wahlen — etwa zeitgleich stattfindender Kom-
munalwahlen — regelmiBig keine Auswirkung auf die Giiltigkeit der Stimmzettel fiir die Europawahl hat.
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Anlage 8

Beschlussempfehlung

Zum Wahleinspruch mit dem Az.
— EuWP 14/24 -

hat der Wahlpriifungsausschuss in seiner Sitzung vom 7. November 2024 beschlossen,
dem Deutschen Bundestag folgenden Beschluss zu empfehlen:

Der Wahleinspruch wird zuriickgewiesen.

Tatbestand

Mit Schreiben vom 17. Juni 2024, welches am 20. Juni 2024 beim Deutschen Bundestag eingegangen ist, hat der
Einspruchsfiihrer erklért, die Europawahl 2024 ,,in jeglicher Form* anzufechten.

Zur Begriindung verweist er auf ein ,,ungiiltiges Wahlgesetz seit 1956 und trdgt vor, alle Wahlen seien ungiiltig
und nichtig und erfiillten den ,,Straftatbestand der arglistigen Téduschung* und weiterer Straftaten.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akte Bezug genommen.

Entscheidungsgriinde

Der Einspruch ist zuldssig, aber unbegriindet. Dem Vortrag des Einspruchsfiihrers ldsst sich kein Versto3 gegen
Wahlrechtsvorschriften und damit kein Wahlfehler entnehmen.

Der Verweis des Einspruchsfiihrers auf das ,,ungiiltige Wahlgesetz seit 1956 kann sich lediglich auf das Bundes-
wahlgesetz (BWG) beziehen. Das fiir die Wahl zum Europdischen Parlament in Deutschland mafgebliche Euro-
pawahlgesetz (EuWG) ist erst am 16. Juni 1978 ausgefertigt worden; die erste Direktwahl zum Europdischen
Parlament fand im Juni 1979 statt. Zwar finden verschiedene Vorschriften des BWG iiber einen Verweis in § 4
EuWG auf die Wahl der Abgeordneten des Européischen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland An-
wendung. Dem Vortrag des Einspruchsfiihrers kann jedoch keine Begriindung entnommen werden, aus welchen
Griinden das Bundeswahlgesetz ungiiltig sein sollte (vgl. Bundestagsdrucksache 19/13950, Anlage 10). Auch der
pauschale Verweis auf einen vom Einspruchsfiihrer angenommenen Straftatbestand der arglistigen Tauschung
stellt keinen hinreichend iiberpriifbaren Sachverhalt dar. Wahlbeanstandungen, die iiber nicht belegte Vermutun-
gen oder die bloBe Andeutung der Mdglichkeit von Wahlfehlern nicht hinausgehen und keinen konkreten, der
Uberpriifung zuginglichen Tatsachenvortrag enthalten, werden als unsubstantiiert zuriickgewiesen (vgl. zuletzt
nur Bundestagsdrucksache 20/11300, Anlagen 4, 6, 7 und 8; siche auch BVerfGE 85, 148 [160]; Austermann, in:
Schreiber, BWahlG, 11. Auflage 2021, § 49 Randnummer 26).
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Anlage 9

Beschlussempfehlung

Zum Wahleinspruch mit dem Az.
— EuWP 15/24 -

hat der Wahlpriifungsausschuss in seiner Sitzung vom 7. November 2024 beschlossen,
dem Deutschen Bundestag folgenden Beschluss zu empfehlen:

Der Wahleinspruch wird als unzulissig zuriickgewiesen.

Tatbestand

Der Einspruchsfiihrer hat sich zunéchst am 7. Juni 2024 per E-Mail an die Bundestagsprisidentin gewandt und
darin die Giiltigkeit der Europawahl in Frage gestellt, da er als im Ausland lebender Deutscher keine Briefwahl-
unterlagen erhalten habe. Am 12. Juni 2024 hat der Einspruchsfiihrer erneut die gleichlautende E-Mail gesendet.

Das Sekretariat des Wahlpriifungsausschusses hat den Einspruchsfiihrer mit Schreiben vom 19. Juni 2024 auf die
schriftformgerechte Einreichung eines Wahleinspruchs hingewiesen und dieses Schreiben zusétzlich per E-Mail
an den Einspruchsfiihrer gesendet. Der Einspruchsfiihrer hat sich darauthin nicht noch einmal gemeldet.

Entscheidungsgriinde

Der Einspruch ist unzuldssig. Gemal3 § 26 Absatz 2 des Europawahlgesetzes (EuWG) i. V. m. § 2 Absatz 3 des
Wahlpriifungsgesetzes (WahlPriifG) ist ein Wahleinspruch schriftlich beim Deutschen Bundestag einzureichen.
Eine E-Mail geniigt nach Auffassung des Wahlpriifungsausschusses und des Deutschen Bundestages nicht dem
Schriftformerfordernis des § 2 Absatz 3 WahlPriifG. Es entspricht stindiger Praxis des Wahlpriifungsausschusses
und des Deutschen Bundestages, dass zur Schriftform grundsétzlich auch die eigenhindige Unterschrift des Ein-
spruchsfiihrers oder seines Verfahrensbevollméachtigten gehort. AusschlieBlich per E-Mail eingelegte Einspriiche
wurden aus diesem Grund stets als unzuldssig zuriickgewiesen (vgl. zuletzt etwa Bundestagsdrucksachen 20/1100,
Anlagen 3, 5, 8, 10 u. a.; 20/4000, Anlage 4).
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Anlage 10

Beschlussempfehlung

Zum Wahleinspruch mit dem Az.
— EuWP 17/24 -

hat der Wahlpriifungsausschuss in seiner Sitzung vom 7. November 2024 beschlossen,
dem Deutschen Bundestag folgenden Beschluss zu empfehlen:

Der Wahleinspruch wird zuriickgewiesen.

Tatbestand

Mit Schreiben vom 19. Juni 2024, welches am 24. Juni 2024 beim Deutschen Bundestag eingegangen ist, hat der
Einspruchsfiihrer Wahleinspruch gegen die Europawahl 2024 eingelegt.

Die Europawahl 2024 fand in den EU-Mitgliedstaaten im Zeitraum vom 6. bis 9. Juni 2024 statt. In den Nieder-
landen war der Wahltag der 6. Juni 2024; in Deutschland war dies der 9. Juni 2024.

Der Einspruchsfiihrer riigt, dass der Fernsehsender ntv bereits am Freitag, den 7. Juni 2024, ausfiihrlich iiber die
Europawahl in den Niederlanden am 6. Juni 2024 berichtet habe. Es seien Nachwahlbefragungen, Prognosen und
Sitzverteilungen der einzelnen Parteien und Biindnisse ,,auf Grund von Aussagen von Spitzenpolitikern der ein-
zelnen Parteien, hier ganz vorn der ehemalige EU-Kommissar Timmermans kommuniziert worden.

Aus den Fernsehberichten habe man entnehmen, hochrechnen oder spekulieren konnen, welche Partei oder wel-
ches Biindnis fiir die Bildung zukiinftiger Fraktionen im Europaparlament noch Wahlerstimmen benétigt habe.
Andere Medienanstalten, insbesondere diejenigen des ,,6ffentlichen Rundfunks® hitten sich nach dem Wissen des
Einspruchsfiihrers an den ,,Ehrenkodex* gehalten, vor Ende einer Wahl keine Prognosen zu ver6ffentlichen.

Nach Auffassung des Einspruchsfiihrers liege eine unzuldssige Beeinflussung der Wéhler im Inland sowie der
Waibhler in den EU-Staaten vor, die erst nach dem 7. Juni 2024 an der Europawahl teilgenommen hétten. Zwar
lieBe sich nicht beweisen, ob Wéhler durch die Berichterstattung tatséchlich beeinflusst worden seien, da niemand
wisse, wie die Wahler auch anderer EU-Staaten ohne die Informationen des Fernsehsenders ntv gewéhlt hitten.
Dies sei jedoch irrelevant, jedenfalls die Moglichkeit einer Wiahlerbeeinflussung habe bestanden.

Der Einspruchsfiihrer ist der Meinung, der Wahlpriifungsausschuss des Deutschen Bundestages miisse vorliegend
nicht nur nach dem Wahlpriifungsgesetz sondern auch ,,gesamteuropidisch* entscheiden, da die im EU-Ausland
abgegebenen Wihlerstimmen entscheidenden Einfluss auf die deutsche Politik hétten. Gepriift werden miisse, ob
die Berichterstattung entscheidenden Einfluss auf das Gesamtergebnis hatte. Auch iiber den Straftatbestand der
Verletzung des Wahlgeheimnisses (§ 107c des Strafgesetzbuches (StGB)) miisse nachgedacht werden.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akte Bezug genommen.

Entscheidungsgriinde

Der Einspruch ist nur teilweise zuldssig. Soweit er zuldssig ist, ist er unbegriindet.

1. Der form- und fristgerecht eingelegte Wahleinspruch ist zuldssig, soweit er die vom Einspruchsfiihrer behaup-
tete Moglichkeit der Beeinflussung der Wahler in der Bundesrepublik Deutschland betrifft. Dariiber hinaus ist der
Einspruch unzuléssig. Gegenstand der Wahlpriifung gemil § 26 des Europawahlgesetzes (EuWG) i. V. m. den
Vorschriften des Wahlpriifungsgesetzes ist die Vorbereitung und Durchfiihrung der Wahl der Abgeordneten des
Europdischen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland. Die Vorbereitung und Durchfithrung der Wahl
der Abgeordneten des Européischen Parlaments aus anderen EU-Mitgliedstaaten ist dagegen nicht Gegenstand
des Wahlpriifungsverfahrens. Soweit der Einspruchsfiihrer eine mogliche Verletzung des Wahlgeheimnisses
(§ 107¢ StGB) anspricht, kann sich dies nach seinem Vortrag, wenn iiberhaupt, auf die Wihler in den Niederlan-
den beziehen, iiber deren Wahlentscheidung am 7. Juni 2024 berichtet worden sein soll. Aus den vorgenannten
Griinden ist auch dies kein tauglicher Gegenstand des Wahlpriifungsverfahrens gemif3 § 26 EuWG i. V. m. den
Vorschriften des Wahlpriifungsgesetzes.
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2. Dem Vortrag des Einspruchsfiihrers ldsst sich kein VerstoB gegen Wahlrechtsvorschriften und damit kein Wahl-
fehler entnehmen. Geméal Artikel 10 Absatz 1 des Beschlusses und Akts zur Einflihrung allgemeiner unmittelba-
rer Wahlen der Abgeordneten des Europdischen Parlaments (Direktwahlakt) findet die Wahl zum Europdischen
Parlament zu einem von jedem Mitgliedstaat festgelegten Termin statt, wobei der Termin in einen fiir alle Mit-
gliedstaaten gleichen Zeitraum von Donnerstagmorgen bis zu dem unmittelbar nachfolgenden Sonntag fallt. Im
engen systematischen Kontext hierzu schreibt Artikel 10 Absatz 2 des Direktwahlakts den Mitgliedstaaten vor,
das sie betreffende Wahlergebnis erst dann amtlich bekanntzugeben, wenn die Wahl in dem Mitgliedstaat, dessen
Waihler als letzte wéhlen, abgeschlossen ist. Die Vorschrift soll Riickwirkungen aus der Bekanntgabe in einem
Staat auf das Wahlverhalten in einem anderen Staat verhindern (von der Groeben, in: von der
Groeben/Schwarze/Hatje, 7. Auflage 2015, DWA, Artikel 10 Randnummer 2, beck-online). Artikel 10 Absatz 2
des Direktwahlaktes verbietet die amtliche Bekanntgabe des Wahlergebnisses. Die Verdffentlichung von Nach-
wahlbefragungen und Prognosen durch private Fernsehsender, wie sie der Einspruchsfiihrer schildert, werden von
der Vorschrift dagegen nicht erfasst (vgl. Thum, in: Schreiber, BWahlG, 11. Auflage 2021, § 32 Randnummer
10). Die vom Einspruchsfiihrer geschilderte Form der Wahlberichterstattung wird durch das europaweit geltende
Wabhlrecht somit nicht untersagt.

Soweit der Einspruchsfiithrer behauptet, dass durch die Berichterstattung {iber Nachwahlbefragungen und Prog-
nosen zur Wahl der Abgeordenten des Europidischen Parlaments aus den Niederlanden eine Wahlbeeinflussung
der Wihler in Deutschland erfolgt sein kdnnte, ist dies schon mit Blick auf die Unterschiedlichkeit der Parteien-
landschaft und des Wahlverhaltens der Wahler in den Niederlanden und in Deutschland nicht nachvollziehbar.
Der Einspruchsfiihrer tragt zudem keine konkreten Anhaltspunkte fiir eine Wéhlerbeeinflussung vor. Wahlbean-
standungen, die iiber nicht belegte Vermutungen oder die bloBe Andeutung der Moglichkeit von Wahlfehlern
nicht hinausgehen und keinen konkreten, der Uberpriifung zuginglichen Tatsachenvortrag enthalten, werden als
unsubstantiiert zuriickgewiesen (vgl. zuletzt nur Bundestagsdrucksache 20/11300, Anlagen 4, 6, 7 und 8; siche
auch BVerfGE 85, 148 [160]; Austermann, in: Schreiber, BWahlG, 11. Auflage 2021, § 49 Randnummer 26).
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Anlage 11

Beschlussempfehlung

Zum Wahleinspruch mit dem Az.
— EuWP 26/24 -

hat der Wahlpriifungsausschuss in seiner Sitzung vom 7. November 2024 beschlossen,
dem Deutschen Bundestag folgenden Beschluss zu empfehlen:

Der Wahleinspruch wird als unzulissig zuriickgewiesen.

Tatbestand

Der Einspruchsfiihrer hat mit E-Mail vom 2. Juli 2024 die Europawahl vom 9. Juni 2024 angefochten. Weiterge-
leitet hat er seinen E-Mail-Verkehr mit dem Biiro der Bundeswahlleiterin, worin er auf eine, seiner Auffassung
nach bestehende, statistische Anomalie in Bezug auf die Gemeinde Lilienthal im Jahr 2011 und mutmaBliche
Wahlmanipulationen hinweist.

Das Sekretariat des Wahlpriifungsausschusses hat den Einspruchsfiihrer mit E-Mail vom 18. Juli 2024 auf die
schriftformgerechte Einreichung eines Wahleinspruchs hingewiesen. Weitere Schreiben des Einspruchsfiihrers
sind beim Deutschen Bundestag nicht eingegangen.

Entscheidungsgriinde

Der Einspruch ist unzuldssig. Gemal3 § 26 Absatz 2 des Europawahlgesetzes (EuWG) i. V. m. § 2 Absatz 3 des
Wabhlpriifungsgesetzes (WahlIPriifG) ist ein Wahleinspruch schriftlich beim Deutschen Bundestag einzureichen.
Eine E-Mail geniigt nach Auffassung des Wahlpriifungsausschusses und des Deutschen Bundestages nicht dem
Schriftformerfordernis des § 2 Absatz 3 WahlPriifG. Es entspricht stindiger Praxis des Wahlpriifungsausschusses
und des Deutschen Bundestages, dass zur Schriftform grundsitzlich auch die eigenhéndige Unterschrift des Ein-
spruchsfiihrers oder seines Verfahrensbevollméichtigten gehdrt. AusschlieBlich per E-Mail eingelegte Einspriiche
wurden aus diesem Grund stets als unzuléssig zuriickgewiesen (vgl. zuletzt etwa Bundestagsdrucksachen 20/1100,
Anlagen 3, 5, 8, 10 u. a.; 20/4000, Anlage 4).
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Anlage 12

Beschlussempfehlung

Zum Wahleinspruch mit dem Az.
— EuWP 27/24 -

hat der Wahlpriifungsausschuss in seiner Sitzung vom 7. November 2024 beschlossen,
dem Deutschen Bundestag folgenden Beschluss zu empfehlen:

Der Wahleinspruch wird zuriickgewiesen.

Tatbestand

Mit Schreiben vom 24. Juni 2024, welches am 3. Juli 2024 beim Deutschen Bundestag eingegangen ist, hat der
Einspruchsfiihrer Wahleinspruch gegen die Europawahl 2024 eingelegt.

Zur Begriindung seines Einspruchs trigt der Einspruchsfiihrer allgemeine politische Vorbehalte vor. Bei der Eu-
ropawahl 2024 sei Wahlbetrug nicht auszuschlieen. Das Vertrauen zu den gewihlten Volksvertretern sei massiv
gestort und die Wahlen seien ,,mehr als ein Klamauk®. Ein ,,glaubens- und vertrauenswiirdiger Konsens* zur
Stimmabgabe bestehe nicht mehr.

Der Einspruchsfiihrer behauptet, die Parteien CDU/CSU, SPD, FDP, Die Linke und BUNDNIS 90/DIE GRUNEN
hitten ,,unwahre beleidigende und diffamierende verfassungsverletzende Propaganda“ gegen die AfD inszeniert.
Die Darstellungen der Parteien, denen der Einspruchsfiihrer ,,Liige und Betrug™ unterstellt, seien ungeeignet,
miindigen Biirgern Orientierung zu gewéhren, welche Partei ihren politischen Anspriichen gerecht werde.

In Deutschland hitten ,,Personlichkeiten zur Wahl gestanden, die ,,hochgradig kriminell und verfassungsfeind-
lich* seien. Derartige Personen seien nicht wéhlbar. Volksvertreter hitten die Interessen des deutschen Volkes zu
vertreten und nicht ,,irgendwelche anderen Machte*.

Deutschland sei zudem kein Rechts- und Sozialstaat mehr. Der Einspruchsfiihrer verweist auf seine Antrége auf
Sozialleistungen, die widerrechtlich abgewiesen worden seien, und einen von ihm gefiihrten Rechtsstreit um Ver-
wertungsrechte fiir ein Musikstiick. Thm wiirden fundamentale Grund- und Menschenrechte versagt. Wegen seiner
Kritik werde er politisch verfolgt und psychisch und physisch geschidigt.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akte Bezug genommen.

Entscheidungsgriinde

Der Einspruch ist nur teilweise zuldssig. Soweit er zuldssig ist, ist er unbegriindet.

1. Der Einspruch ist unzuldssig, soweit der Einspruchsfiihrer auf die behauptete unrechtmifige Vorenthaltung
von Verwertungsrechten sowie abgewiesene Antrige auf Sozialleistungen Bezug nimmt. Ein Einspruch ist gemaf
§ 26 des Europawahlgesetzes (EuWG) i. V. m. § 1 Absatz 1 des Wahlpriifungsgesetzes (WahlPriifG) nur statthaft,
wenn er die Giiltigkeit der Wahl und die Verletzung von Rechten bei der Vorbereitung oder Durchfithrung der
Wabhl der Abgeordneten des Européischen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland zum Gegenstand hat.
Der Vortrag des Einspruchsfiihrers weist insoweit keinen Bezug zur Europawahl am 9. Juni 2024 auf.

2. Soweit der Einspruch zuldssig ist, ist er jedenfalls unbegriindet. Dem Vortrag des Einspruchsfiihrers lasst sich
kein Verstofl gegen Wahlrechtsvorschriften und damit kein Wahlfehler entnehmen. Die Substantiierungspflicht
verlangt eine verstindliche Darlegung eines Sachverhalts, aus dem erkennbar ist, worin ein Wahlfehler liegen
soll, der Einfluss auf die Mandatsverteilung haben kann. Der Einspruchsfiihrer beklagt ein gestortes Vertrauen in
die gewihlten Volksvertreter und stellt die Moglichkeit eines Wahlbetrugs in den Raum, ohne insofern konkrete
Tatsachen zu nennen. Auch hinsichtlich der von ihm behaupteten ,,Propaganda“ einiger Parteien (s. 0.) gegen die
AfD beanstandet er keine konkreten AuBerungen oder Vorkommnisse. Soweit der Einspruchsfiihrer meint, dass
in Deutschland nicht wihlbare Personen zur Wahl gestanden hétten, nennt er keinen konkreten Bewerber auf einer
fiir die Europawahl 2024 zugelassenen Liste, bei dem die Wéhlbarkeitsvoraussetzungen nicht vorgelegen haben
sollen. Wahlbeanstandungen, die iiber nicht belegte Vermutungen oder die bloBe Andeutung der Mdglichkeit von
Wabhlfehlern nicht hinausgehen und keinen konkreten, der Uberpriifung zuginglichen Tatsachenvortrag enthalten,
werden als unsubstantiiert zuriickgewiesen (vgl. zuletzt nur Bundestagsdrucksache 20/11300, Anlagen 4, 6, 7 und



Drucksache 20/13500 -22 - Deutscher Bundestag — 20. Wahlperiode

8; siche auch BVerfGE 85, 148 [160]; Austermann, in: Schreiber, BWahlG, 11. Auflage 2021, § 49 Randnum-
mer 26).
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Anlage 13

Beschlussempfehlung

Zum Wahleinspruch mit dem Az.
— EuWP 34/24 —

hat der Wahlpriifungsausschuss in seiner Sitzung vom 7. November 2024 beschlossen,
dem Deutschen Bundestag folgenden Beschluss zu empfehlen:

Der Wahleinspruch wird zuriickgewiesen.

Tatbestand

Der Einspruchsfiihrer hat zunichst mit Schreiben vom 12. Juni 2024 an das Wahlamt der Gemeinde Lotte ,,Wi-
derspruch® gegen die Europawahl am 9. Juni 2024 eingelegt. Die Gemeinde hat das Schreiben an den Wahlprii-
fungsausschuss des Deutschen Bundestages weitergeleitet, wo es am 15. Juli 2024 eingegangen ist.

Der Einspruchsfiihrer teilt mit, dass er sich an der Europawahl am 9. Juni 2024 nicht beteiligt habe, da diese
ungiiltig sei. Er habe seine Stimme nicht abgegeben. Er fiihrt aus, dass er nur an einer Direktwahl teilnehmen
wiirde, bei der derjenige, der gewéhlt werde, auch in der Haftung und in der Verantwortung sei. Dies sei bei der
Europawahl nicht der Fall. Aus diesem Grund erkldre er die Wahl fiir ungiiltig.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akte Bezug genommen.

Entscheidungsgriinde

Der Einspruch ist jedenfalls unbegriindet. Dem Vortrag des Einspruchsfiihrers lésst sich kein Versto3 gegen Wahl-
rechtsvorschriften und damit kein Wahlfehler entnehmen.

Das Verhéltniswahlsystem wird unionsweit bereits durch Artikel 1 Absatz 1 des Beschlusses und Akts zur Ein-
fiihrung allgemeiner unmittelbarer Wahlen der Abgeordneten des Europdischen Parlaments (Direktwahlakt) fest-
gelegt. GemaB § 2 Absatz 1 Satz 1 des Europawahlgesetzes (EuWG) erfolgt die Wahl der Abgeordneten des Eu-
ropdischen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland nach den Grundsitzen der Verhéltniswahl mit Lis-
tenwahlvorschldgen und damit nicht als Direktwahl. Zweifel an der VerfassungsmaBigkeit dieser Regelung erge-
ben sich aus dem Vortrag des Einspruchsfiihrers nicht. Es entspricht zudem stidndiger Praxis, dass der Wahlprii-
fungsausschuss und der Deutsche Bundestag im Rahmen eines Wahlpriifungsverfahrens die Verfassungsméfig-
keit der fiir die Wahl geltenden Rechtsvorschriften nicht iiberpriifen. Eine derartige Kontrolle ist stets dem Bun-
desverfassungsgericht vorbehalten, bei dem gegen den Beschluss des Deutschen Bundestages Wahlpriifungsbe-
schwerde eingelegt werden kann (vgl. zuletzt nur Bundestagsdrucksache 20/11300, Anlage 6). Im Ubrigen hat
das Bundesverfassungsgericht bereits festgestellt, dass die im Europawahlgesetz vorgesehene Verhéltniswahl
nach ,,starren Listen verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden sei (BVerfGE 129, 300 [343]).
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Anlage 14

Beschlussempfehlung

Zum Wahleinspruch mit dem Az.
— EuWP 35/24 -

hat der Wahlpriifungsausschuss in seiner Sitzung vom 7. November 2024 beschlossen,
dem Deutschen Bundestag folgenden Beschluss zu empfehlen:

Der Wahleinspruch wird zuriickgewiesen.

Tatbestand

Mit Schreiben vom 11. Juli 2024 hat der Einspruchsfiihrer Einspruch gegen die Giiltigkeit der Wahl der Abge-
ordneten des Européischen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland am 9. Juni 2024 eingelegt.

Der Einspruchsfiihrer trdgt vor, dass sich sein Wahllokal im Gebédude des kommunalen Kindergartens namens
,»Villa Kunterbunt™ in der Gemeinde Sorup befunden habe. Er moniert, dass im Eingangsbereich des Gebaudes
,»das Regenbogenmotiv* Verwendung gefunden habe. Da dieses als Symbol von einigen politischen Gruppierun-
gen verwendet werde, sei nach Auffassung des Einspruchsfiihrers die erforderliche Neutralitdt des Wahllokals
nicht gegeben gewesen.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akte Bezug genommen.

Entscheidungsgriinde

Der Einspruch ist zuldssig, aber unbegriindet. Dem Vortrag des Einspruchsfiihrers ldsst sich kein Verstof3 gegen
Wabhlrechtsvorschriften und damit kein Wahlfehler entnehmen.

Der Einspruchsfiihrer tragt insbesondere keinen hinreichend konkreten Sachverhalt vor, aus dem sich ein Verstof3
gegen das Verbot der Wihlerbeeinflussung gemill § 4 des Europawahlgesetzes (EuWG) i. V.m. § 32 Ab-
satz 1, 1. Alternative des Bundeswahlgesetzes (BWG) ergeben konnte.

Gemil § 4 EuWG i. V.m. § 32 Absatz 1, 1. Alternative BWG sind wéhrend der Wahlzeit in und an dem Ge-
biude, in dem sich der Wahlraum befindet, sowie unmittelbar vor dem Zugang zu dem Gebédude jede Beeinflus-
sung der Wahler durch Wort, Ton, Schrift oder Bild verboten. Das Verbot der Wéhlerbeeinflussung durch Wort,
Ton, Schrift oder Bild in § 32 Absatz 1, 1. Alternative BWG soll nach seinem Regelungszweck die Wahlfreiheit
gewihrleisten und das Gebot der Wahlgleichheit im Sinne von Artikel 38 Absatz 1 Satz 1 des Grundgesetzes
(GG) und § 1 Absatz 1 Satz2 BWG bzw. § 1 Satz 2 EuWG sichern (Thum, in: Schreiber, BWahlG, 11. Auflage
2021, § 32 Randnummer 1). Die Vorschrift des § 4 EuWG 1. V. m. § 32 Absatz 1, 1. Alternative BWG untersagt
zu diesem Zweck jegliche Art der Wahlpropaganda. Verboten sind beispielsweise die Anbringung von Wahlpla-
katen, das Aufstellen und Tragen von Plakatstindern mit Wahlplakaten, Lautsprecherwerbung, Flugblattervertei-
lung, Diskussionen, Befragungen sowie jede Art von Wahlagitation (Thum, in: Schreiber, BWahlG, 11. Auflage
2021, § 32 Randnummer 3). Wahllokale in 6ffentlichen Gebduden brauchen fiir die Wahlzeit in ihrer Gestaltung
nicht veréndert zu werden, sofern nicht wahlpropagandistische Hinweise auf bestimmte Parteien in diesen Riu-
men vorhanden sind. Danach stellt etwa ein im Wahlraum angebrachtes Kreuz keine Wahlpropaganda dar. Selbst
wenn Parteien sich in ihrem Namen ausdriicklich auf das Christentum berufen, ist das Kreuz dennoch kein Sym-
bol, das diesen Parteien als Identitdtszeichen vorbehalten oder zugerechnet wird (vgl. Bundestagsdrucksache
11/1805, Anlage 29). Die Dekoration eines Wallokals in bestimmten Farben kann unter Umstéinden gegen das
Verbot der Wiahlerbeeinflussung verstoen; beispielsweise im Fall der Bespannung einer Wahlkabine mit Deko-
rationsstoff in einer Farbkombination, die sich eindeutig einer Partei zuordnen lisst (vgl. Bundestagsdrucksache
12/1002, Anlage 47).

Die vom Einspruchsfiithrer vorgetragene Verwendung des ,,Regenbogenmotivs® stellt danach keine verbotene
Wihlerbeeinflussung dar. Zwar steht der Regenbogen, insbesondere in Gestalt der Regenbogenflagge, im gesell-
schaftspolitischen Kontext auch als Zeichen fiir die Akzeptanz und Anti-Diskriminierung von sexueller und ge-
schlechtlicher Vielfalt. In dieser Form mag er auch von unterschiedlichen politischen Parteien verwendet werden.
Es handelt sich jedoch nicht um ein Symbol, welches einer bestimmten Partei als Identitdtszeichen vorbehalten
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ist oder politisch eindeutig zugerechnet wird (vgl. VG Berlin, Urteil vom 3. Juni 2015 — 33 K 332.14 —, Rand-
nummer 19, juris). Der Einspruchsfiihrer trigt auch lediglich vor, dass ,,das Regenbogenmotiv im Eingangsbe-
reich des kommunalen Kindergartens, in dem sich der Wahlraum befand, Verwendung finde. Die Darstellung
anderer Symbole, insbesondere solcher, die sich eindeutig einer Partei zuordnen lieen, trigt der Einspruchsfiihrer
nicht vor. In dem vom Einspruchsfiihrer beschriebenen Kontext im Eingangsbereich eines Kindergartens handelt
es sich bei einem Regenbogen um ein neutrales und universelles Symbol. Im konkreten Kontext erscheint es
zudem naheliegend, dass mit dem Regenbogen der Name ,,Villa Kunterbunt® aufgegriffen wird.
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Anlage 15

Beschlussempfehlung

Zu den Wahleinspriichen mit den Az.
1.— EuWP 37/24 —
2. — EuWP 38/24 —
3. — EuWP 39/24 —
4. — EuWP 40/24 —

hat der Wahlpriifungsausschuss in seiner Sitzung vom 7. November 2024 beschlossen,
dem Deutschen Bundestag folgenden Beschluss zu empfehlen:

Die Wahleinspriiche werden als unzulissig zuriickgewiesen.

Tatbestand

Mit Schreiben vom 25. Juni 2024 hat sich der Einspruchsfiihrer zu 1. zunichst an die Stadt Greven gewandt. Das
Schreiben steht unter der Uberschrift ,, Wahlpriifung — Wahl zum Europdischen Parlament am 9. Juni 2024, Der
Einspruchsfiihrer zu 1. beantragt in diesem Schreiben zum einen die Feststellung, dass die Wahl der in Deutsch-
land fiir die SPD am 9. Juni 2024 gewéhlten Abgeordneten fiir das Europédische Parlament nichtig sei. Weiterhin
beantragt er die Feststellung, dass das Stimmrecht dieser Abgeordneten nichtig sei. In der im Einzelnen nur schwer
nachvollziehbaren Begriindung verweist er unter anderem auf eine seiner Auffassung nach verfassungswidrige
immaterielle Wahlfinanzierung und eine ,,Gewerkschaftsdiktatur. Des Weiteren macht er Ausfiihrungen u. a. zur
Regulierung eines Unfallschadens und zu angeblichen Zahlungsverpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland.
Dem Schreiben ist ein umfangreiches Anlagenkonvolut beigefiigt, welches u. a. Entscheidungen verschiedener
Gerichte, Behordenkorrespondenz und private Fotografien enthiilt.

Das Schreiben vom 25. Juni 2024 wurde nebst Anlagenkonvolut von der Stadt Greven an den Kreiswahlleiter fiir
den Kreis Steinfurt weitergeleitet. Dieser hat es mit Schreiben vom 9. Juli 2024 an den Wahlpriifungsausschuss
des Deutschen Bundestages weitergeleitet, wo es am 15. Juli 2024 eingegangen ist. Ebenfalls mit Schreiben vom
9. Juli 2024, eingegangen am 15. Juli 2024, hat der Kreiswahlleiter fiir den Kreis Steinfurt weitere, im Wesentli-
chen gleichlautende Schreiben des Einspruchsfiihrers zu 1. iibermittelt, welche dieser im Namen der Einspruchs-
fithrerin zu 2. und der Einspruchsfiihrer zu 3. und 4. an den Kreiswahlleiter gerichtet hat.

Dem Schreiben im Namen der Einspruchsfithrerin zu 2. ist eine von ihr unterzeichnete Vollmacht fiir den Ein-
spruchsfiihrer zu 1. beigefiigt. Eine Vollmacht des Einspruchsfiihrers zu 3. liegt nicht vor. Dem Schreiben im
Namen des Einspruchsfiihrers zu 4. ist ein Formular einer auf den Einspruchsfiihrer zu 1. lautenden Vollmacht
beigefiigt, welches der Einspruchsfiihrer zu 4. jedoch nicht unterschrieben hat.

Der Einspruchsfiihrer zu 1. stand zur Zeit der Einlegung des Einspruchs unter Betreuung durch eine Rechtsan-
wiltin. Diese hat mit Telefax, das am 19. Juli 2024 beim Deutschen Bundestag eingegangen ist, mitgeteilt, dass
keine Einwilligung zu den Wahleinspriichen erteilt wird.

Das Sekretariat des Wahlpriifungsausschusses hat die Einspruchsfiihrerin zu 2. mit Schreiben vom 30. Juli 2024
darauf hingewiesen, dass die Betreuerin des Einspruchsfiihrers zu 1. nicht in die Fithrung des Verfahrens einge-
willigt hat und somit erhebliche Zweifel an der Zuléssigkeit des Einspruchs bestiinden. Die Einspruchsfiihrerin
zu 2. wurde auf die Moglichkeit hingewiesen, im eigenen Namen bis zum Ablauf der Einspruchsfrist schriftlich
Einspruch einzulegen.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

Entscheidungsgriinde

Die Einspriiche des Einspruchsfiihrers zu 1., der Einspruchsfiihrerin zu 2. sowie der Einspruchsfiihrer zu 3. und 4.
wurden aufgrund des rechtlichen Zusammenhangs zur gemeinsamen Entscheidung miteinander verbunden (§ 147
der Zivilprozessordnung bzw. § 93 der Verwaltungsgerichtsordnung, jeweils in entsprechender Anwendung).
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Der Wahleinspruch des Einspruchsfiihrers zu 1. ist unzuldssig. Mangels Einwilligung seiner Betreuerin in die
Verfahrensfiihrung konnte der Einspruchsfiihrer zu 1. nicht wirksam Einspruch einlegen.

Der Wahleinspruch der Einspruchsfiihrerin zu 2. ist unzuldssig. Der Einspruch ist nicht wirksam eingelegt wor-
den, da der Einspruchsfiihrer zu 1. mangels Einwilligung seiner Betreuerin in die Verfahrensfiihrung keine rechts-
wirksame Vertretung iibernehmen konnte (vgl. Bundestagsdrucksache 20/7200, Anlage 16).

Die Wahleinspriiche der Einspruchsfiihrer zu 3. und 4. sind unzuldssig. Eine auf den Einspruchsfiihrer zu 1. lau-
tende, von den Einspruchsfiihrern unterzeichnete Vollmacht liegt in beiden Fillen nicht vor. Im Ubrigen hitte der
Einspruchsfiihrer zu 1. mangels Einwilligung seiner Betreuerin in die Verfahrensfiihrung keine rechtswirksame
Vertretung iibernehmen kénnen.
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Anlage 16

Beschlussempfehlung

Zum Wahleinspruch mit dem Az.
— EuWP 41/24 -

hat der Wahlpriifungsausschuss in seiner Sitzung vom 7. November 2024 beschlossen,
dem Deutschen Bundestag folgenden Beschluss zu empfehlen:

Der Wahleinspruch wird zuriickgewiesen.

Tatbestand

Mit Schreiben an den Vizeprasidenten des Deutschen Bundestages vom 13. Juli 2024, welches am 16. Juli 2024
beim Deutschen Bundestag eingegangen ist, hat der Einspruchsfiihrer Wahlpriifung nach Artikel 41 Absatz 1 des
Grundgesetzes (GG) beantragt und damit Einspruch gegen die Europawahl am 9. Juni 2024 eingelegt.

Aufgrund der Wahlbeteiligung von Personen unter 18 Jahren sei die Europawahl in Bezug auf die deutsche Be-
teiligung flir nichtig zu erkléren. Zur Begriindung trigt der Einspruchsfiihrer vor, dass gemal Artikel 38 Ab-
satz 2 GG bei der Wahl der Abgeordneten des Deutschen Bundestages ,,wahlberechtigt ist, wer das achtzehnte
Lebensjahr vollendet hat.“ Da der Deutsche Bundestag eine Reihe von Hoheitsrechten an das Européische Parla-
ment iibertragen habe — nimlich den Beschluss von Gesetzen in den Bereichen Wirtschaft, Armutsbekdmpfung,
Umweltschutz und Sicherheit — sei Artikel 38 Absatz 2 GG fiir in Deutschland abgehaltene Wahlen zum Europa-
parlament analog anzuwenden. Das Mindestwahlalter miisse also auch in diesem Fall achtzehn Jahre betragen.
Die am 10. November 2022 mit einfacher Mehrheit des Bundestages beschlossene Anderung des Europawahlge-
setzes (EuWGQ) sei nicht ausreichend, um das Wahlalter bei einer Europawahl herabzusetzen. Es wire nach Auf-
fassung des Einspruchsfiihrers eine Anderung des Artikels 38 GG herbeizufiihren.

Das Bundesministerium des Innern und fiir Heimat (BMI) hat zur VerfassungsméBigkeit des § 6 des Europa-
wahlgesetzes (EuWG), welcher das Mindestwahlalter von sechzehn Jahren festlegt, Stellung genommen. Wih-
rend das Wabhlalter fiir die Bundestagswahlen durch Artikel 38 Absatz 2 GG vorgegeben sei, sei das Wahlalter
fiir die Europawahl nicht verfassungsrechtlich festgelegt, sondern ergebe sich aus § 6 EuWG. Artikel 38 GG be-
ziehe sich ausdriicklich nur auf die Wahl zum Deutschen Bundestag und sei daher nicht anwendbar. Das Bundes-
verfassungsgericht (insbesondere BVerfGE 123, 267) lasse ausdriicklich mit Blick auf Artikel 23 Absatz 1 GG
besondere Ausgestaltungen bei den Wahlen zum Europdischen Parlament zu. Das Wahlalter bei der Europawahl
k&nne also auch durch den Gesetzgeber durch Anderung des Europawahlgesetzes herabgesenkt werden, ohne dass
vorher eine Verfassungsianderung nétig sei, wie dies beim Wahlalter fiir die Bundestagswahl erforderlich wire.
Die Absenkung des Wahlalters fiir das aktive Wahlrecht bei den Wahlen zum Europdischen Parlament entspreche
zudem der Entwicklung auf européischer Ebene.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akte Bezug genommen.

Entscheidungsgriinde

Der Einspruch ist zuldssig, aber unbegriindet. Dem Vortrag des Einspruchsfiihrers ldsst sich kein Versto3 gegen
Wahlrechtsvorschriften und damit kein Wahlfehler entnehmen.

Die Wahlteilnahme von Personen, die das achtzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet haben, steht im Einklang
mit den maBgeblichen Wahlrechtsvorschriften. Gemall § 6 EuWG sind bei der Europawahl Personen wahlberech-
tigt, die — neben weiteren Voraussetzungen — das sechzehnte Lebensjahr vollendet haben. Soweit der Einspruchs-
fiihrer riigt, dass eine Anderung des Europawahlgesetzes nicht ausreichend sei, um das Wahlalter bei einer Euro-
pawahl herabzusetzen, und eine Anderung des Artikels 38 GG erforderlich wiire, greift er die VerfassungsmiBig-
keit des § 6 EuWG an. Dabei ist zundchst darauf hinzuweisen, dass der Wahlpriifungsausschuss und der Deutsche
Bundestag in stindiger Beschlusspraxis im Rahmen eines Wahlpriifungsverfahrens die VerfassungsméBigkeit der
fiir die Wahl geltenden Rechtsvorschriften nicht tiberpriifen. Eine derartige Kontrolle ist stets dem Bundesverfas-
sungsgericht vorbehalten worden, bei dem im Rahmen einer Wahlpriifungsbeschwerde gegen den Beschluss des
Deutschen Bundestages Einspruch eingelegt werden kann (vgl. zuletzt Bundestagsdrucksache 20/11300, Anlagen
1, 5 und 6). Im Ubrigen haben der Wahlpriifungsausschuss und der Deutsche Bundestag keine Zweifel an der
VerfassungsmiBigkeit des § 6 EuWG. Wie das BMI in seiner Stellungnahme zutreffend ausgefiihrt hat, bezieht
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sich Artikel 38 GG ausdriicklich nur auf die Wahl zum Deutschen Bundestag. Dies ergibt sich aus dem Wortlaut
des Artikels 38 Absatz 1 GG sowie aus der systematischen Stellung der Vorschrift im dritten Abschnitt des Grund-
gesetzes.
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Anlage 17

Beschlussempfehlung

Zum Wahleinspruch mit dem Az.
— EuWP 42/24 -

hat der Wahlpriifungsausschuss in seiner Sitzung vom 7. November 2024 beschlossen,
dem Deutschen Bundestag folgenden Beschluss zu empfehlen:

Der Wahleinspruch wird zuriickgewiesen.

Tatbestand

Mit einem als ,,Wahlpriifungsbeschwerde* titulierten Schreiben vom 17. Juli 2024, das am 22. Juli 2024 beim
Deutschen Bundestag eingegangen ist, hat der Einspruchsfiihrer Einspruch gegen die Europawahl 2024 eingelegt.
Die Europawahl sei aus verschiedenen Griinden verfassungswidrig abgelaufen und daher ungiiltig. Neben um-
fanglichen Ausfiihrungen unter anderem iiber das Demokratieprinzip, die Europiische Integration und die Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts riigt der Einspruchsfiihrer im Wesentlichen Folgendes:

1. Er wendet sich zunéchst gegen die Wahlteilnahme von Unionsbiirgern an der Europawahl. Artikel 20 Absatz 2
des Grundgesetzes (GG) beschranke Wahlen auf das Volk als Summe der Staatsbiirger. Das Europaparlament sei
keine Staatsbiirgervertretung, sondern bestehe aus Unionsbiirgern, die durch Unionsbiirger gewihlt worden seien.
Dies sei nach der stindigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, auf die der Einspruchsfithrer um-
fanglich Bezug nimmt, verfassungswidrig. Ein legitimes Europaparlament wiirde sich nach Auffassung des Ein-
spruchsfiihrers aus Staatsbiirgervertretungen zusammensetzen. Die Europdische Union (EU) stiitze sich dagegen
auf ein europdisches Staatsvolk, ohne dass ein Staat Europa gegriindet worden sei. Durch die Teilnahme von
Ausldndern an der Wahl der Abgeordneten des Europdischen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland
sieht der Einspruchsfiihrer zudem den Grundsatz der Gleichheit der Wahl verletzt.

Der Einspruchsfiihrer behauptet zudem, der Zweck der Wahlen sei die Forderung von Volkermord und die For-
derung der ,,ethnischen Zerstdrung der Volker Europas®. Dies begriindet er mit dem durch die EU-Vertrége ,.er-
zwungenen Ausldnderwahlrecht” und der internationalen Niederlassungsfreiheit. Die EU-Vertrige seien nichtig
und hétten nur per Volksentscheid legitimiert werden kdnnen.

2. Die Beteiligung Minderjahriger an der Europawahl gemif § 6 des Europawahlgesetzes (EuWG) verstoBe gegen
die freiheitliche demokratische Grundordnung und die Grundsétze der freien und gleichen Wahl. Zur Wahrung
der Einheit des Rechts miisse Artikel 38 Absatz 2 GG, wonach wahlberechtigt ist, wer das achtzehnte Lebensjahr
vollendet hat, auch fiir die Europawahl gelten. Der Wesenskern der gleichen Wahl liege darin, dass das Wahlvolk
immer das gleiche sei. Es konne nicht sein, dass der Gesetzgeber ,,hier von Erwachsenen, da von Jugendlichen®
legitimiert werde. Der 20. Deutsche Bundestag habe die Gesetzesdnderung zur Einfithrung des Wahlrechts fiir
Minderjahrige am 10. November 2022 beschlossen und damit am selben Tag, an dem er auch die Ungiiltigkeit
der eigenen Wahl festgestellt habe. Gesetze, die vom ungiiltig gewdhlten Bundestag beschlossen worden seien,
seien jedoch ebenso ungiiltig. Dies gelte auch fiir die am 1. Dezember 2022 beschlossene Grundgesetzédnderung
zur Einfiihrung eines elektronischen Bundesgesetzblattes, in dem die Anderung des Europawahlgesetzes verkiin-
det worden sei. Nach Auffassung des Einspruchsfiihrers sei es zudem zwingend notwendig, dass die ,,durch den
ungiiltig gewihlten Bundestag ungiiltig gewéhlten Bundesverfassungsrichter aus dem hohen Gericht entfernt*
wiirden, um dem Einspruchsfiihrer eine rechtsstaatliche Wahlpriifung zu ermoglichen.

3. Der Einspruchsfiihrer riigt dariiber hinaus die Durchfithrung der Briefwahl, genauer die Versendung der Wahl-
briefe ,,durch ein Postunternehmen gemél § 59 der Europawahlordnung (EuWO). Das Grundgesetz verlange
den Riickgriff auf eine Bundespost, die Wahlen diirften nicht durch juristische Personen ausgefiihrt werden.

4. Die in seinem Wahleinspruch vorgetragenen Griinde habe der Einspruchsfiihrer bereits vorab per Verfassungs-
beschwerde (Az. 2 BVR 630/24) geriigt, um verfassungsméfige Wahlen zu erméglichen. Der Einspruchsfiihrer
wendet sich gegen den am 7. Juni 2024 ergangenen Beschluss, mit der seine Verfassungsbeschwerde als offen-
kundig unzuldssig nicht zur Entscheidung angenommen worden ist. Dies stelle offensichtlich eine Urteilsverwei-
gerung dar. Dariiber hinaus setzt sich der Einspruchsfiihrer mit weiteren Entscheidungen des Bundesverfassungs-
gerichts auseinander, insbesondere zum ,,ethnischen Volksbegriff*.
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5. Der Einspruchsfiihrer trdgt zudem vor, dass neben dem Grundgesetz zwei éltere Verfassungen — die ,,Verfas-
sung vom 11. August 1919* und die ,,Heilige Allianz vom 26.9.1815% fortgelten wiirden.

6. Im Zusammenhang mit umfanglichen Ausfiihrungen zur Glaubensfreiheit, Migration, Sprache und Staatsange-
horigkeit riigt der Einspruchsfiihrer die Wahl zweier deutscher Abgeordneter des Européischen Parlaments, die
nach seiner Auffassung Tiirken und keine Deutschen seien. Deren Einbiirgerung sei verfassungswidrig und ein
wirksames Einbiirgerungsgesetz existiere nicht.

Das Bundesministerium des Innern und fiir Heimat (BMI) hat zur VerfassungsmaBigkeit des § 6 EuWG, wel-
cher das Mindestwahlalter von sechzehn Jahren festlegt, Stellung genommen. Wiahrend das Wabhlalter fiir die
Bundestagswahlen durch Artikel 38 Absatz 2 GG vorgegeben sei, sei das Wabhlalter fiir die Europawahl nicht
verfassungsrechtlich festgelegt, sondern ergebe sich aus § 6 EuWG. Artikel 38 GG beziehe sich ausdriicklich nur
auf die Wahl zum Deutschen Bundestag und sei daher nicht anwendbar. Das Bundesverfassungsgericht (insbe-
sondere BVerfGE 123, 267) lasse ausdriicklich mit Blick auf Artikel 23 Absatz 1 GG besondere Ausgestaltungen
bei den Wahlen zum Europdischen Parlament zu. Das Wahlalter bei der Europawahl koénne also auch durch den
Gesetzgeber durch Anderung des Europawahlgesetzes herabgesenkt werden, ohne dass vorher eine Verfassungs-
anderung notig sei, wie dies beim Wabhlalter fiir die Bundestagswahl erforderlich wire. Die Absenkung des Wahl-
alters fiir das aktive Wahlrecht bei den Wahlen zum Européischen Parlament entspreche zudem der Entwicklung
auf europdischer Ebene.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akte Bezug genommen.

Entscheidungsgriinde

Der Einspruch ist nur teilweise zuldssig. Soweit er zuléssig ist, ist er unbegriindet.
L.

Der Einspruch ist gemél § 26 Absatz 2 EuWG i. V. m. § 2 Absatz 3 und 4 des Wahlpriifungsgesetzes form- und
fristgerecht eingelegt worden. Ein Einspruch ist gemél § 26 Absatz 1 EuWG statthaft, wenn er die Giiltigkeit der
Wahl und die Verletzung von Rechten bei der Vorbereitung oder Durchfiihrung der Wahl der Abgeordneten des
Europdischen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland zum Gegenstand hat. Allgemeine Ausfithrungen
und Riigen ohne jeden Bezug zur Europawahl stellen danach keinen tauglichen Einspruchsgegenstand dar. Dies
betrifft vorliegend die Ausfithrungen des Einspruchsfiihrers zur Geltung élterer Verfassungen, zur behaupteten
Nichtigkeit der EU-Vertriage, zu Folgen aus der teilweise ungiiltigen Wahl des 20. Deutschen Bundestages, zur
Wahl von Richtern des Bundesverfassungsgerichts sowie zu Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts. Ei-
ner Uberpriifung letzterer steht zudem die Wirkung von Urteilen des Bundesverfassungsgerichts entgegen. Geméf
§ 31 Absatz 1 des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes binden die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts
die Verfassungsorgane des Bundes und der Lander sowie alle Gerichte und Behorden und damit auch den Deut-
schen Bundestag (vgl. Bundestagsdrucksache 20/11300, Anlage 6).

IL

Im Ubrigen lisst sich den Ausfiihrungen des Einspruchsfiihrers kein Versto gegen Wahlrechtsvorschriften und
damit kein Wahlfehler entnehmen.

1. Gemal § 6 EuWG sind unter den dort genannten Voraussetzungen sowohl Deutsche als auch Unionsbiirger
(§ 6 Absatz 3 EuWG) zur Wahl der Abgeordneten des Européischen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutsch-
land wahlberechtigt. Der Wahlpriifungsausschuss und der Deutsche Bundestag iiberpriifen in stdndiger Beschlus-
spraxis im Rahmen eines Wahlpriifungsverfahrens nicht die VerfassungsméBigkeit der fiir die Wahl geltenden
Rechtsvorschriften. Eine derartige Kontrolle ist stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten worden, bei dem
im Rahmen einer Wahlpriifungsbeschwerde gegen den Beschluss des Deutschen Bundestages Einspruch eingelegt
werden kann (vgl. zuletzt Bundestagsdrucksache 20/11300, Anlagen 1, 5 und 6). Vorliegend haben der Wahlprii-
fungsausschuss und der Deutsche Bundestag jedoch auch keine Zweifel an der VerfassungsmiBigkeit des § 6
Absatz 3 EuWG. Das aktive und passive Wahlrecht fiir Unionsbiirger mit Wohnsitz in einem Mitgliedstaat, dessen
Staatsangehorigkeit sie nicht besitzen, ergibt sich bereits aus europarechtlichen Verpflichtungen, namentlich Ar-
tikel 22 Absatz 2 des Vertrages tiber die Arbeitsweise der EU (AEUV). Das Bundesverfassungsgericht hat bereits
entschieden, dass das Zustimmungsgesetz zum Vertrag von Lissabon einschlielich des AEUV mit den Anforde-
rungen des Grundgesetzes, insbesondere mit dem Demokratieprinzip und dem Wahlrecht aus Artikel 38 Absatz 1
GG, vereinbar ist (BVerfGE 123, 267 [370 ft.]).
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2. Die Wahlteilnahme von Personen, die das achtzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet haben, steht im Einklang
mit den maB3geblichen Wahlrechtsvorschriften. Gemil § 6 EuWG sind bei der Europawahl Personen wahlberech-
tigt, die — neben weiteren Voraussetzungen — das sechzehnte Lebensjahr vollendet haben. Der Wahlpriifungsaus-
schuss und der Deutsche Bundestag iiberpriifen im Rahmen eines Wahlpriifungsverfahrens nicht die Verfassungs-
miBigkeit der fiir die Wahl geltenden Rechtsvorschriften (s. 0.). Es bestehen im Ubrigen keine Zweifel an der
VerfassungsmaBigkeit des § 6 EuWG. Wie das BMI in seiner Stellungnahme zutreffend ausgefiihrt hat, bezieht
sich Artikel 38 GG ausdriicklich nur auf die Wahl zum Deutschen Bundestag. Der Grundsatz der Gleichheit der
Wahl ergibt sich fiir die Wahl der deutschen Abgeordneten des Européischen Parlaments aus Artikel 3 Absatz 1
GG in seiner Auspragung als Gebot formaler Wahlgleichheit. Dieses gebietet, dass alle Wahlberechtigten das
aktive und passive Wahlrecht moglichst in formal gleicher Weise ausiiben konnen und dass die Stimme eines
jeden Wahlberechtigten grundsétzlich den gleichen Zahlwert und die gleiche rechtliche Erfolgschance, also den
gleichen Einfluss auf das Wahlergebnis, haben muss (vgl. BVerfGE 129, 300 [317 f.]). Der Grundsatz der Gleich-
heit der Wahl bezieht sich somit auf die Wahlberechtigten bei einer konkreten Wahl. Er verlangt nicht, dass un-
terschiedliche Wahlen, wie die Wahl zum Deutschen Bundestag und die Wahl der deutschen Abgeordneten des
Europédischen Parlaments, formal in gleicher Weise erfolgen.

3. In Bezug auf die Durchfiihrung der Briefwahl 14sst sich dem Vortrag des Einspruchsfiihrers kein Wahlfehler
entnehmen. Der Versand der Wahlbriefe durch private Postunternehmen stellt keinen Wahlfehler dar. Der Ein-
spruchsfithrer nimmt selbst Bezug auf die Regelung in § 59 Absatz 1 Satz 1 EuWO. Eine entsprechende gesetzli-
che Grundlage ergibt sich aus § 4 EuWG i. V. m. § 36 Absatz 4 des Bundeswahlgesetzes (BWG). Verfassungs-
rechtliche Bedenken gegen diese Regelungen sind, anders als der Einspruchsfiihrer meint, nicht erkennbar (vgl.
bereits Bundestagsdrucksache 20/11300, Anlage 6). Es entspricht zudem stiandiger Praxis, dass der Wahlprii-
fungsausschuss und der Deutsche Bundestag im Rahmen eines Wahlpriifungsverfahrens die VerfassungsmafBig-
keit der fiir die Wahl geltenden Rechtsvorschriften nicht tiberpriifen (s. o.).

4. Auch mit Blick auf die Wahlbarkeit der zwei vom Einspruchsfiihrer benannten deutschen Abgeordneten des
Européischen Parlaments ist kein Wahlfehler ersichtlich. Gemal3 § 6b Absatz 1 Nummer 1 EuWG ist wihlbar,
wer am Wahltage Deutscher im Sinne des Artikels 116 Absatz 1 GG ist. Die Behauptung des Einspruchsfiihrers,
dass es sich bei den zwei von ihm benannten Abgeordneten nicht um Deutsche handele, wird nicht durch konkrete,
nachvollziehbare Tatsachen begriindet. Die bloe Vermutung oder die bloe Andeutung von Wahlfehlern, die
einen konkreten, der Uberpriifung zuginglichen Tatsachenvortrag nicht enthalten, werden als unsubstantiiert zu-
riickgewiesen (vgl. zuletzt nur Bundestagsdrucksache 20/11300, Anlage 8; siche auch Austermann, in: Schreiber,
BWahlG, 11. Auflage 2021, § 49 Randnummer 26). Verfassungsrechtliche Bedenken gegen das Staatsangehdrig-
keitssrecht sind im Ubrigen, anders als der Einspruchsfiihrer meint, nicht erkennbar. Davon abgesehen erfolgt
keine Priifung der VerfassungsméaBigkeit der einfachgesetzlichen Vorschriften; dies bleibt dem Bundesverfas-
sungsgericht vorbehalten (s. 0.).
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Anlage 18

Beschlussempfehlung

Zu den Wahleinspriichen mit den Az.
1. — EuWP 43/24 —
2. — EuWP 44/24 —

hat der Wahlpriifungsausschuss in seiner Sitzung vom 7. November 2024 beschlossen,
dem Deutschen Bundestag folgenden Beschluss zu empfehlen:

Die Wahleinspriiche werden zuriickgewiesen.

Tatbestand

Mit zwei gleichlautenden Schreiben vom 18. Juli 2024, die am 23. Juli 2024 beim Deutschen Bundestag einge-
gangen sind, haben die Einspruchsfiihrerin zu 1. und der Einspruchsfiihrer zu 2. Einspruch gegen die Europawahl
2024 eingelegt.

Zur Begriindung wird ausgefiihrt, dass nach den ,,Gesetzen Nummer 52 und 53 der Supreme Headquarters Allied
Expeditionary Force, Alliertes Hauptquartier Stuttgart™ niemand in Deutschland berechtigt sei, ohne hoheitliche
Rechte Wahlen durchzufiihren. Diese Rechte ligen immer noch bei den Allierten.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

Entscheidungsgriinde

Die Einspriiche der Einspruchsfiihrerin zu 1. und des Einspruchsfiihrers zu 2. wurden aufgrund des rechtlichen
Zusammenhangs zur gemeinsamen Entscheidung miteinander verbunden (§ 147 der Zivilprozessordnung bzw.
§ 93 der Verwaltungsgerichtsordnung, jeweils in entsprechender Anwendung).

Die Einspriiche sind unbegriindet. Dem Vortrag der Einspruchsfiihrer ldsst sich kein Versto3 gegen Wahlrechts-
vorschriften und damit kein Wahlfehler entnehmen.

Fiir eine Wahlpriifung muss ein konkreter, unmissverstandlicher und hinreichend substantiierter Tatbestand vor-
getragen werden, aus dem sich schliissig entnehmen ldsst, welche konkreten Sachverhalte bei der Wahl nach
Auffassung der Einspruchsfiihrer gegen Wahlrechtsvorschriften verstoBen und der die Uberpriifung rechtserheb-
licher Tatsachen zuldsst (vgl. Austermann, in: Schreiber, BWahlG, 11. Auflage 2021, § 49 Randnummer 26).
Wahlbeanstandungen, die iiber nicht belegte Vermutungen oder die bloBe Andeutung der Moglichkeit von Wahl-
fehlern nicht hinausgehen und keinen konkreten, der Uberpriifung zuginglichen Tatsachenvortrag enthalten, wer-
den als unsubstantiiert zuriickgewiesen (vgl. zuletzt nur Bundestagsdrucksache 20/11300, Anlagen 4, 6, 7 und 8§;
siche auch BVerfGE 85, 148 [160]).

Der Vortrag der Einspruchsfiihrer erschopft sich darin, der Bundesrepublik Deutschland die Souverénitit abzu-
sprechen. Dies ist aus Sicht des Wahlpriifungsausschusses und des Deutschen Bundestages nicht einmal ansatz-
weise nachvollziehbar. Auf eine weitere inhaltliche Auseinandersetzung wird im Rahmen des Wahlpriifungsver-
fahrens verzichtet (vgl. Bundestagsdrucksache 20/2300, Anlage 105).
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Anlage 19

Beschlussempfehlung

Zum Wahleinspruch mit dem Az.
— EuWP 50/24 —

hat der Wahlpriifungsausschuss in seiner Sitzung vom 7. November 2024 beschlossen,
dem Deutschen Bundestag folgenden Beschluss zu empfehlen:

Der Wahleinspruch wird zuriickgewiesen.

Tatbestand

Der Einspruchsfiihrer hat mit drei gleichlautenden Schreiben vom 25. Juli 2024, die am 2. August 2024 per Tele-
fax und am 7. August 2024 zunéchst per Post und zusétzlich als Telefax beim Deutschen Bundestag eingegangen
sind, Einspruch gegen die Giiltigkeit der Europawahl 2024 eingelegt. Der Einspruchsfiihrer trigt verschiedene
Einspruchsgriinde vor, die grofitenteils bereits Gegenstand seiner Wahleinspriiche gegen frithere Europa- sowie
Bundestagswahlen waren.

1. Der Einspruchsfiihrer hilt unter Hinweis auf Artikel 146 des Grundgesetzes (GG) die Nachholung eines Ver-
fassungsgebungsakts durch das gesamte deutsche Volk fiir erforderlich. Die bislang nicht erfolgte Volksabstim-
mung iiber eine endgiiltige deutsche Verfassung fiihre nach Auffassung des Einspruchsfiihrers zur Verfassungs-
widrigkeit des fiir die Wahlen zum Europdischen Parlament geltenden Wahlrechts. In diesem Zusammenhang
macht der Einspruchsfithrer zudem umfangliche Ausfiihrungen zu moglichen Reformen der Europdischen Union
(EU) insgesamt sowie zum Wahlsystem fiir das Europiische Parlament. Er fordert unter anderem gemeinsame
Listen fiir das Europédische Parlament und die Direktwahl zur Kommissionspréasidentschaft. AuBlerdem nennt der
Einspruchsfiihrer Reformvorschlidge fiir das Grundgesetz.

2. Der Einspruchsfiihrer riigt, dass Kiinstliche Intelligenz (KI) die Wahl erheblich beeinflusse. Er verweist dazu
ausschlieBlich auf Berichterstattung im Vorfeld der letzten Landtagswahl in Hessen sowie auf allgemeine Publi-
kationen zu den Themen KI, Des- und Misinformation. Er beantragt, ein Gutachten zur Wahlbeeinflussung durch
KI bei der Europawahl einzuholen.

3. Den Wahlerinnen und Wéhlern seien nach Auffassung des Einspruchsfiihrers vor der Wahl wesentliche Infor-
mationen vorenthalten worden. So seien die Debatten und Entscheidungen zum Bundeshaushalt auf die Zeit nach
der Europawahl verschoben worden. Der Bundeshaushalt habe jedoch erhebliche Auswirkungen auf die EU-
Politik. Der Einspruchsfiihrer trigt vor, dass nicht wenige der Wahlerinnen und Wahler andere Wahlentscheidun-
gen getroffen hitten, wenn sie gewusst hitten, wie es um die deutsche und europiische Haushalts- und Finanzpo-
litik bestellt sei. Auch hierzu beantragt der Einspruchsfiihrer die Einholung eines Gutachtens.

4. Weiterhin riigt der Einspruchsfiihrer die Reihenfolge der Parteien auf dem Stimmzettel. Er wendet sich zum
einen gegen die bundesweit uneinheitliche Reihenfolge, zum anderen dagegen, dass die etablierten Parteien ins-
gesamt vorangestellt wiirden, woflir es keine verfassungs- und europarechtliche Rechtfertigung gebe. Er sieht
hierin einen Verstofl gegen den Grundsatz der Gleichheit der Wahl. Der Einspruchsfiihrer verweist darauf, dass
das Bundesverfassungsgericht das Losverfahren als das gerechteste Verfahren bezeichnet habe, beispielsweise in
Bezug auf die Vergabe von Presseplétzen in einem Strafprozess. Der Einspruchsfiihrer behauptet, dass Wéhlerin-
nen und Wébhler ,,aller Erfahrung nach* bereits aufgrund der Reihenfolge auf dem Stimmzettel von einem ,,Votum
fiir Unabhéngige® Abstand ndhmen, da sie eine Stimmabgabe fiir diese als nutzlos einschitzten. Wiirden etablierte
Parteien auf dem Stimmzettel zuerst genannt, sei fiir diese eine erhohte Aufmerksamkeit der Wéhlerinnen und
Wihler gegeben. Diese Thematik will der Einspruchsfiihrer gutachterlich geklért wissen.

5. Der Einspruchsfiihrer tragt vor, dass eine Doppelbelastung durch Haushalts- und Erwerbsarbeit bei Frauen
sowie Armut bei Méannern mit ,,einfachen Tétigkeiten* zu einer grofleren Zahl an Nichtwahlern gefiihrt hétten.
Wenn Frauen weniger wéhlten, wirke sich dies auf die Zahl der weiblichen Abgeordneten ,,im Landtag* aus.

6. Er bemingelt zudem den angeblichen Ausschluss verschiedener Bevolkerungsgruppen von der Wahl. So seien
Menschen mit Behinderung zum Teil von der Wahl ausgeschlossen. Der Einspruchsfithrer nimmt dabei Bezug
auf eine Vorschrift des Hessischen Landtagswahlgesetzes. Der Einspruchsfiihrer bezieht sich ergidnzend auf ,,die
Argumentation zum Wabhlalter”. Auch dabei gehe es um den Ausschluss eigentlich Wahlberechtigter; ndhere Aus-
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fiihrungen macht der Einspruchsfiihrer hierzu nicht. Hinsichtlich des Ausschlusses von Betreuten in allen Ange-
legenheiten und wegen Schuldunfahigkeit untergebrachten Straftdtern bezieht sich der Einspruchsfiihrer auf den
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 29. Januar 2019 (2 BvC 62/14). ,,Soweit hier schon hessische Nor-
men bestehen®, sei zu priifen, ob diese in jeder Hinsicht den Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts ge-
niigten.

7. Der Einspruchsfiihrer moniert zudem die Regierungserkldrung des Bundeskanzlers am 6. Juni 2024 im Deut-
schen Bundestag. Darin sei es auch um ,,russissche Einflussnahme auf die AfD* gegangen, was kurz vor der Wahl
als Wahlkampf bezogen auf den Wahlkonkurrenten AfD zu werten sei. Auch der in der Regierungserkldrung
thematisierte Ukraine-Krieg weise eine europdische Dimension auf. Der Einspruchsfiihrer kritisiert zudem eine
Rede des Vorsitzenden der FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag, der zur Verantwortung der EU-Kommission
und zur europdischen Pragung des deutschen Rechts gesprochen habe, sowie eine Debatte zur Europapolitik im
Deutschen Bundestag am 7. Juni 2024. Von einer erheblichen Wirkung auf die Wahl sei auszugehen. Der Ein-
spruchsfiihrer ist zudem der Meinung, dass im Wahlkampf nationale statt européische Themen dominiert hétten.
Darin kénne eine Wiahlertduschung gesehen werden.

8. Weiterhin kritisiert der Einspruchsfiihrer, dass bei der EU-Wettbewerbsbehorde Interessenkonflikte bestiinden.
Er verweist dazu auf verschiedene Publikationen. Auflerdem sei eine transparente Parteienfinanzierung ,,bedeut-
sam®. Auch hierzu beantragt der Einspruchsfiihrer die Einholung eines Gutachtens sowie die Durchfiihrung einer
miindlichen Verhandlung mit von ihm benannten ,,sachverstindigen Zeugen®. Auch sollten nach Auffassung des
Einspruchsfiihrers in der miindlichen Verhandlung die Auswirkungen der Medienberichterstattung auf die Wahl
untersucht werden.

Wegen der Einzelheiten des Vortrags des Einspruchsfiihrers wird auf den Inhalt der Akte Bezug genommen.

Entscheidungsgriinde

Der Einspruch ist nur teilweise zulédssig. Soweit er zuléssig ist, ist er unbegriindet.
L.

Der Einspruch ist unzuléssig, soweit er die Forderung nach Reformen der EU und insbesondere des Wahlsystems
fiir das Europdische Parlament sowie Reformen des Grundgesetzes betrifft und soweit er sich auf eine Landtags-
wahl in Hessen und angebliche Interessenkonflikte in der EU-Wettbewerbsbehorde bezieht. Ein Einspruch ist
gemal § 26 des Europawahlgesetzes (EuWG) i. V. m. § 1 Absatz 1 des Wahlpriifungsgesetzes (WahlPrifG) nur
statthaft, wenn er die Giiltigkeit der Wahl und die Verletzung von Rechten bei der Vorbereitung oder Durchfiih-
rung der Wahl der Abgeordneten des Européischen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland zum Gegen-
stand hat. Der Vortrag des Einspruchsfiihrers zu den genannten Themenkomplexen weist insoweit keinen Bezug
zur Europawahl am 9. Juni 2024 auf.

II.

Im Ubrigen ist der Einspruch unbegriindet. Dem Vortrag des Einspruchsfiihrers l4sst sich kein VerstoB gegen
Wahlrechtsvorschriften und damit kein Wahlfehler entnehmen.

1. Soweit der Einspruchsfiihrer zur angeblichen Verfassungswidrigkeit des fiir die Wahlen zum Europiischen
Parlament geltenden Wahlrechts vortrigt, ist zunéchst darauf hinzuweisen, dass der Wahlpriifungsausschuss und
der Deutsche Bundestag in stdndiger Beschlusspraxis im Rahmen eines Wahlpriifungsverfahrens nicht die Ver-
fassungsméBigkeit der fiir die Wahl geltenden Rechtsvorschriften iiberpriifen. Eine derartige Kontrolle ist stets
dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten worden, bei dem im Rahmen einer Wahlpriifungsbeschwerde gegen
den Beschluss des Deutschen Bundestages Einspruch eingelegt werden kann (vgl. zuletzt Bundestagsdrucksache
20/11300, Anlagen 1, 5 und 6). Ungeachtet dessen liegt ein VerstoB gegen Artikel 146 GG, der die Geltungsdauer
des Grundgesetzes regelt, nicht vor. Der Einspruchsfiihrer trégt gegeniiber seinen bisherigen Einspriichen insofern
auch keine neuen Argumente vor (vgl. nur Bundestagsdrucksachen 17/6300, Anlage 38 und 18/5050, Anlage 7).

2. Hinsichtlich der behaupteten Wahlbeeinflussung durch KI fehlt es an einem hinreichend substantiierten Vortrag
des Einspruchsfiihrers. Erforderlich ist ein konkreter, der Uberpriifung zugénglicher Tatsachenvortrag. Demge-
geniiber werden Wahlbeanstandungen, die iiber nicht belegte Vermutungen und bloe Andeutungen der Moglich-
keit von Wabhlfehlern nicht hinausgehen, stets als unsubstantiiert zuriickgewiesen (vgl. zuletzt nur Bundestags-
drucksache 20/11300, Anlagen 4, 6, 7 und 8; siche auch BVerfGE 85, 148 [160]; Austermann, in: Schreiber,
BWahlG, 11. Auflage 2021, § 49 Randnummer 26).
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Der Einspruchsfiihrer trigt keinen konkreten Sachverhalt mit Blick auf die Europawahl vor, sondern bezieht sich
auf Berichterstattung zur Landtagswahl in Hessen sowie auf allgemeine Publikationen. Der Antrag, zu einer ohne
konkrete Tatsachen vorgetragenen Behauptung ein Gutachten einzuholen, ersetzt dabei nicht den erforderlichen
eigenen Tatsachenvortrag des Einspruchsfiihrers.

3. Auch mit Blick auf den Vortrag des Einspruchsfiihrers zur angeblichen Vorenthaltung wesentlicher Informati-
onen iiber die deutsche und die europdische Haushalts- und Finanzpolitik ist kein Wahlfehler ersichtlich. Bei den
im Rahmen des Wahlpriifungsverfahrens anfechtbaren Entscheidungen und Maflnahmen muss es sich um auf
gesetzlicher Grundlage beruhende Akte von Wahlorganen oder Wahlbehorden handeln, die im Rahmen eines
konkreten Wahlverfahrens entweder vor, bei oder nach der Wahlhandlung ergangen sind und das Wahlverfahren
unmittelbar betreffen. Entscheidungen und Verhaltensweisen Dritter — etwa Parteien, Postunternehmen, Medien
— fallen grundsitzlich nicht darunter. Nur wenn es sich um gravierende Gesetzesverstdf3e Dritter handelt, die das
Wahlergebnis beeinflussen kdnnen, muss diesen im Wahlpriifungsverfahren nachgegangen werden (vgl. Auster-
mann, in: Schreiber, BWahlG, 11. Auflage 2021, § 49 Randnummer 6). Die Ausfiihrungen des Einspruchsfiihrers
beziehen sich auf Inhalte der Tagespolitik im Zeitraum vor und nach der Europawahl 2024. Verstof3e gegen wahl-
rechtliche Vorschriften bei der Vorbereitung und Durchfiihrung der Wahl sind auf der Grundlage seines Vortrags
nicht ersichtlich (vgl. insgesamt Bundestagsdrucksache 20/7200, Anlage 5). Gleiches gilt fiir die geriigte Regie-
rungserkldrung sowie Debatten im Deutschen Bundestag, fiir die Riige des Einspruchsfiihrers, dass nationale statt
europdische Themen im Wahlkampf dominiert hitten, und die Behauptungen zu den Griinden des Anteils der
Nichtwihler. Auch insofern ist bereits kein Bezug zur Vorbereitung oder Durchfiihrung der Europawahl 2024
erkennbar.

4. In der Reihenfolge der Parteien auf dem Stimmzettel liegt ebenfalls kein Wahlfehler. Die Reihenfolge der
Wahlvorschldge auf den Stimmzetteln richtet sich gemédl3 § 15 Absatz 3 Satz 1 EuWG in den einzelnen Landern
nach der Zahl der Stimmen, die die Parteien und sonstigen politischen Vereinigungen bei der letzten Wahl zum
Europdischen Parlament mit ihrem Wahlvorschlag in dem betreffenden Land erreicht haben. Die iibrigen Wahl-
vorschlidge schliefen sich in alphabetischer Reihenfolge der Namen der Wahlvorschlagsberechtigten an (Satz 2)
(siehe nur Bundestagsdrucksache 18/5050, Anlage 7). Auch wenn die Priifung insoweit dem Bundesverfassungs-
gericht vorbehalten bleibt (s. 0.), ergeben sich aus dem Vortrag des Einspruchsfiihrers keine Zweifel an der Ver-
fassungsméBigkeit des § 15 Absatz 3 Satz 1 EuWG. Soweit der Einspruchsfiihrer vortrigt, dass das Bundesver-
fassungsgericht in Bezug auf die Vergabe von Presseplétzen in einem Strafprozess das Losverfahren als das ,,ge-
rechteste Verfahren® bezeichnet habe, bestehen keine Anhaltspunkte dafiir, diese Wertung — selbst wenn sie zu-
trifft — auf die wahlrechtlichen Regelungen zur Gestaltung des Stimmzettels zu iibertragen. Die Behauptung des
Einspruchsfiihrers, dass Wiahlerinnen und Wiéhler ,.aller Erfahrung nach bereits aufgrund der Reihenfolge auf
dem Stimmzettel von einem ,,Votum flir Unabhingige* Abstand ndhmen, wird den Anforderungen an die Sub-
stantiierungspflicht (s. 0.) nicht gerecht.

5. SchlieBlich ist auch in Bezug auf den vom Einspruchsfiihrer angenommenen Ausschluss verschiedener Bevol-
kerungsgruppen von der Wahl kein Wahlfehler ersichtlich. Der Einspruchsfiihrer hat diese Riige bereits in frithe-
ren Einspriichen angebracht; mittlerweile hat sich das Wahlrecht jedoch gedndert. Menschen, die auf eine gericht-
lich bestellte Betreuung in allen Angelegenheiten angewiesen sind, sowie wegen Schuldunfahigkeit in einem psy-
chiatrischen Krankenhaus untergebrachte Straftiter werden in der seit dem 1. Juli 2019 geltenden Fassung des
§ 6a EuWG nicht mehr pauschal vom Wahlrecht ausgeschlossen. Auch der Verweis auf eine nicht einmal ndher
definierte Argumentation zum Wahlalter geht ins Leere. So sind gemél § 6 Absatz 1 bzw. Absatz 3 mittlerweile
auch Personen wahlberechtigt, die das sechzehnte Lebensjahr vollendet haben.

I1I.

Dem Wunsch des Einspruchsfiihrers nach einer miindlichen Verhandlung war nicht nachzukommen, da gemaf
§ 6 Absatz 1 WahlIPriifG ein Termin zur miindlichen Verhandlung nur dann anberaumt wird, wenn die Vorprii-
fung ergibt, dass davon eine weitere Forderung des Verfahrens zu erwarten ist. Das war vorliegend nicht der Fall,
da der Einspruchsfiihrer sich nur auf Rechtsgriinde gestiitzt hat, die keiner miindlichen Erérterung bedurften (vgl.
bereits Bundestagsdrucksache 18/5050, Anlage 7).
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Anlage 20

Beschlussempfehlung

Zum Wahleinspruch mit dem Az.
— EuWP 54/24 —

hat der Wahlpriifungsausschuss in seiner Sitzung vom 7. November 2024 beschlossen,
dem Deutschen Bundestag folgenden Beschluss zu empfehlen:

Der Wahleinspruch wird zuriickgewiesen.

Tatbestand

Mit Schreiben vom 4. Juli 2024, welches am 6. August 2024 beim Deutschen Bundestag eingegangen ist, hat der
Einspruchsfiihrer Einspruch gegen die ,,am 07.06.2024 abgehaltenen Wahlen zum Européischen Parlament® ein-
gelegt. Dies wurde als Einspruch gegen die Giiltigkeit der Wahl der Abgeordneten des Europdischen Parlaments
aus der Bundesrepublik Deutschland am 9. Juni 2024 behandelt.

Der Einspruchsfiihrer macht zunichst allgemeine Ausfithrungen zum Begriff ,,Wahlen* und nimmt dabei Bezug
auf das Grundgesetz, das Strafgesetzbuch und das Biirgerliche Gesetzbuch. Er betont insbesondere die Bedeutung
der Stimmabgabe durch Ankreuzen des Stimmzettels in der Wahlkabine. Mit der Abgabe des Stimmzettels an der
Wahlurne gében die Wéhler ihre Stimme aus der Hand und hétten ihre staatsbiirgerliche Pflicht erfiillt.

Im Wesentlichen legt der Einspruchsfiihrer seine Auffassung dar, wonach ein Rechtsanspruch darauf bestehe,
dass die ,,staatliche Gewalt* die Stimmzettel der Wahler, ,,so wie diese sind, sichtbar und 6ffentlich den wéhlbaren
Personen‘ aushédndige. Erst dann habe die staatliche Gewalt ihre Pflicht erfiillt und Verfassungstreue gezeigt. Der
Einspruchsfiihrer sieht auch die Parteien in der Mitwirkungspflicht, den ,,wéhlbaren Personen aus dem Volk* die
Stimmzettel auszuhidndigen. Es liege sodann an ,,den Wahlbaren®, sich gegenseitig zu iiberpriifen. Dazu fiihrt der
Einspruchsfiihrer aus: ,,Die kénnen es sehen. Malistab fiir die Ermittlung der Stimmhohe, Waage fiir das Stimm-
gewicht. Mallstab und Waage sind unsere Rechtsmittel. Erst wenn diese erschopft sind, dann kann vielleicht ge-
zahlt werden.*

Der Einspruchsfiihrer moniert, dass die Wéhler davon bisher nichts gesehen hitten. Die ,,Wahlbaren® seien in der
Pflicht zu beweisen, dass die Wahler sie mit dem Stimmzettel gewahlt hitten. Der Beweis erfolge durch die
Kreuze auf den Stimmzetteln, welche die Wihler gesetzt hitten.

Weiter tragt der Einspruchsfiihrer vor, dass das Bundesverfassungsgericht Wahlen ausschlie8lich nach dem Ge-
setz des Bundestages gepriift habe. Wahlen seien jedoch ,,Verfassung™ und die Aushindigung der Stimmzettel
lieBe sich sehr gut iiberpriifen. Jede Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts sei ,,HorenSagen* und ,,Will-
kiihr. Der 2. Senat des Bundesverfassungsgerichts sei stets ,,Mittéiter* gewesen und der Deutsche Bundestag
selbst Anstifter zum Hochverrat, weil es ein Bundeswahlgesetz gebe.

Es sei zudem das jederzeitige Recht sowohl des Bundesverfassungsgerichts als auch der Biirger der Bundesre-
publik Deutschland, die Legitimation der Abgeordneten des Deutschen Bundestags zu iiberpriifen. Der Ein-
spruchsfiihrer moniert, dass ihm gegeniiber der Beweis bis zum heutigen Tage nicht erbracht worden sei. Der
Einspruchsfiihrer moniert, dass das Bundesverfassungsgericht es versdumt habe, die Legitimation des Bundesta-
ges zu iiberpriifen.

Fiir die Einzelheiten des Vortrags wird auf den Inhalt der Akte Bezug genommen.
Entscheidungsgriinde
Der Einspruch ist nur teilweise zulédssig. Soweit er zuléssig ist, ist er unbegriindet.

L

Der Einspruch ist unzuldssig, soweit er sich auf Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts und die behaup-
tete fehlende Legitimation der Abgeordneten des Deutschen Bundestages bezieht.
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Ein Einspruch ist gemil} § 26 des Europawahlgesetzes (EuWG) i. V. m. § 1 Absatz 1 des Wahlpriifungsgesetzes
(WahlPrifG) statthaft, soweit er die Giiltigkeit der Wahl und die Verletzung von Rechten bei der Vorbereitung
oder Durchfiihrung der Wahl der Abgeordneten des Européischen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutsch-
land zum Gegenstand hat. Der Vortrag des Einspruchsfiihrers zu Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts
sowie dazu, dass kein Beweis fiir die RechtmiBigkeit der Mandate der Abgeordneten des Deutschen Bundestages
erbracht worden sei, weist keinen Bezug zur Europawahl am 9. Juni 2024 auf.

Einer Uberpriifung der Entscheidungspraxis des Bundesverfassungsgerichts steht zudem § 31 des Bundesverfas-
sungsgerichtsgesetzes entgegen.

Soweit der Einspruchsfiihrer die Legitimation der Abgeordneten des Deutschen Bundestages bezweifelt, ist oh-
nehin die Einspruchsfrist des § 2 Absatz 4 Satz 1 WahlIPriifG verstrichen. Danach miissen Wahleinspriiche binnen
einer Frist von zwei Monaten nach dem Wahltag beim Deutschen Bundestag eingehen. Bei der Wahl zum
20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 lief diese Frist am 26. November 2021 ab. Der vorliegende
Einspruch ist jedoch erst am 6. August 2024 beim Deutschen Bundestag eingegangen.

IL

Im Ubrigen ist der Einspruch unbegriindet. Dem Vortrag des Einspruchsfiihrers l4sst sich kein VerstoB gegen
Wahlrechtsvorschriften und damit kein Wahlfehler entnehmen.

Es ist insbesondere kein Versto3 gegen Wahlrechtsvorschriften im Rahmen der Feststellung des Wahlergebnisses
erkennbar. Eine Aushéndigung der Stimmzettel an die ,,Wéhlbaren®, das heiflit die Bewerber der zugelassenen
Wahlvorschlédge, ist in den maB3geblichen Wahlrechtsvorschriften zur Wahl der Abgeordneten des Européischen
Parlaments nicht vorgesehen. Fiir den vom Einspruchsfiihrer angenommenen Rechtsanspruch besteht somit keine
Grundlage.

Gemail § 18 Absatz 1 Satz 1 EuWG stellt zunéchst jeder Wahlvorstand (vgl. § 5 Absatz 1 EuWG) durch Zéhlen
der Stimmen auf den Stimmzetteln das Ergebnis in seinem Wahlbezirk fest. Die einzelnen Schritte der Ergebnis-
feststellung sind in den §§ 60 ff. der Europawahlordnung (EuWO) geregelt. Im Anschluss an die Ergebnisfest-
stellung im Wahlbezirk werden die Wahlunterlagen einschlieBlich der Stimmzettel vom Wahlvorstand verpackt,
versiegelt und zur Verwahrung an die Gemeindebehdrde iibergeben (§ 66 Absatz 1 und 2 EuWO). Anhand der
festgestellten Ergebnisse in den Wahlbezirken stellen anschlieBend die Kreiswahl- und Stadtwahlausschiisse die
Zahl der Stimmen in den Kreisen bzw. kreisfreien Stddten und die Landeswahlausschiisse die Zahl der Stimmen
fiir die einzelnen Wahlvorschldge in den Lindern fest (§ 18 Absatz 1 und 2 EuWG, §§ 69 f. EuWO). Abschlie-
Bend stellt der Bundeswahlausschuss fest, wie viele Stimmen fiir die einzelnen Wahlvorschldge insgesamt abge-
geben worden sind, wie viele Sitze auf die einzelnen Wahlvorschlidge entfallen und welche Bewerber gewéahlt
sind (§ 18 Absatz 4 EuWG, § 71 EuWO). Der Bundeswabhlleiter bzw. die Bundeswahlleiterin gibt das Wahler-
gebnis zunéchst miindlich (§ 71 Absatz 3 Satz 1 EuWO) und sodann das endgiiltige Wahlergebnis fiir das Wahl-
gebiet Bundesrepublik Deutschland 6ffentlich bekannt (§ 72 Absatz 1 Nummer 1 EuWO). Er bzw. sie benach-
richtigt unmittelbar nach der miindlichen Bekanntgabe des endgiiltigen Wahlergebnisses die fiir gewahlt erklarten
Bewerberinnen und Bewerber von deren Wahl (§ 19 EuWG, § 73 Absatz 1 EuWO).

Der Bundeswahlausschuss hat in seiner Sitzung am 3. Juli 2024 das endgiiltige Ergebnis der 10. Wahl der Abge-
ordneten des Europaparlaments aus der Bundesrepublik Deutschland festgestellt und die Bundeswahlleiterin hat
die Ergebnisse 6ffentlich bekannt gemacht (vgl. Die Bundeswahlleiterin, Europawahl 2024, Heft 3, Endgiiltige
Ergebnisse nach kreisfreien Stadten und Landkreisen, www.bundeswahlleiterin.de/dam/jcr/2e41b621-3990-45£8-
8c39-e2134ae95c¢98/ew24 heft3.pdf, zuletzt abgerufen am: 2. Oktober 2024). Der Einspruchsfiihrer trigt keine
konkreten Tatsachen vor, die auf einen Verstof3 gegen die Wahlrechtsvorschriften iiber die Feststellung des Wahl-
ergebnisses hindeuten wiirden. Wahlbeanstandungen, die iiber nicht belegte Vermutungen oder die bloBe Andeu-
tung der Méglichkeit von Wahlfehlern nicht hinausgehen und einen konkreten, der Uberpriifung zuginglichen
Tatsachenvortrag nicht enthalten, werden als unsubstantiiert zuritickgewiesen (vgl. zuletzt nur Bundestagsdruck-
sache 20/11300, Anlagen 4, 6, 7 und 8; siche auch BVerfGE 85, 148 [160]; Austermann, in: Schreiber, BWahlG,
11. Auflage 2021, § 49 Randnummer 26). Verfassungsrechtliche Bedenken gegen die ma3geblichen Vorschriften
des Europawahlgesetzes und der Europawahlordnung sind, anders als vom Einspruchsfiihrer insinuiert, nicht er-
kennbar. Davon abgesehen erfolgt keine Priifung der VerfassungsméaBigkeit der einfachgesetzlichen Vorschriften.
Eine derartige Kontrolle ist stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten worden, bei dem im Rahmen einer
Wahlpriifungsbeschwerde gegen den Beschluss des Deutschen Bundestages Einspruch eingelegt werden kann
(vgl. zuletzt Bundestagsdrucksache 20/11300, Anlagen 1, 5 und 6).
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Anlage 21

Beschlussempfehlung

Zum Wahleinspruch mit dem Az.
— EuWP 56/24 —

hat der Wahlpriifungsausschuss in seiner Sitzung vom 7. November 2024 beschlossen,
dem Deutschen Bundestag folgenden Beschluss zu empfehlen:

Der Wahleinspruch wird zuriickgewiesen.

Tatbestand

Der Einspruchsfiihrer hat mit Schreiben vom 7. August 2024 Einspruch gegen die Wahl zum Européischen Par-
lament vom 9. Juni 2024 eingelegt. Die Wahl sei ungiiltig und nach einer Anderung des Wahlgesetzes zu wieder-
holen. Zur Begriindung tragt der Einspruchsfiihrer vor, dass er der Gemeinde Kédmpfelbach per E-Mail am 31. Mai
2024 sowie per E-Mail und Fax am 5. Juni 2024 Schreiben zur Ubersendung der Wihlbarkeitsbescheinigung fiir
»alle drei Wahlen (Gemeinderatswahl Kampfelbach/Kreistagswahl Enzkreis/EU-Wahl)“ zugesandt habe. Die Ge-
meinde habe diese Schreiben nachweislich erhalten, dem Einspruchsfiihrer jedoch bis zum Zeitpunkt des Ein-
spruchs keine Wahlbarkeitsbescheinigungen iibersandt. Die Wahlbarkeitsbescheinigungen seien die Vorausset-
zung fiir die Zulassung zur Wahl. Der Einspruchsfithrer habe die Wéhlbarkeitsbescheinigungen nicht bei den
Wahlleitungen einreichen konnen und sei somit rechtswidrig von der Wahl ausgeschlossen worden.

Der Einspruchsfiihrer trigt weiter vor, dass das EU-Wahlrecht in Deutschland verfassungswidrig sei. Nach Auf-
fassung des Einspruchsfiihrers miisse sich niemand einem ,,Wéhlerbiindnis* anschlieBen oder Mitglied einer Par-
tei sein, um kandidieren zu konnen. Dies sei ein eindeutiger Widerspruch zum Grundgesetz. Aullerdem miisse
niemand vor einer Wahl Stimmen sammeln, um an einer Wahl teilnehmen zu konnen. Hier sei ausschlieBlich die
Wihlbarkeitsbescheinigung rechtliche Grundlage.

Fiir die Einzelheiten des Vortrags des Einspruchsfiihrers wird auf den Inhalt der Akte Bezug genommen.

Entscheidungsgriinde

Der Einspruch ist nur teilweise zuldssig. Soweit er zuléssig ist, ist er unbegriindet.

1. Der Einspruch ist unzuléssig, soweit er die Gemeinderatswahl in Kdmpfelbach und die Kreistagswahl im Enz-
kreis betrifft. Ein Einspruch ist gemaB § 26 des Europawahlgesetzes (EuWG) i. V. m. § 1 Absatz 1 des Wahlprii-
fungsgesetzes (WahlPriifG) nur statthaft, soweit er die Giiltigkeit der Wahl und die Verletzung von Rechten bei
der Vorbereitung oder Durchfiihrung der Wahl der Abgeordneten des Europdischen Parlaments aus der Bundes-
republik Deutschland zum Gegenstand hat. Gemeinderats- und Kreistagswahlen konnen danach nicht Gegenstand
des Einspruchs sein.

2. Im Ubrigen ist der Einspruch unbegriindet. Aus dem Vortrag des Einspruchsfiihrers ergibt sich keine Verlet-
zung von Wabhlrechtsvorschriften und mithin kein Wahlfehler. Insbesondere ist nicht ersichtlich, dass der Ein-
spruchsfiihrer in rechtswidriger Weise von der passiven Teilnahme an der Wahl ausgeschlossen worden wire.
Gemal § 11 Absatz 1 und 2 Nummer 1a EuWG ist die Wahlbarkeitsbescheinigung zusammen mit dem Wahlvor-
schlag bis zum 83. Tag vor der Wahl beim Bundeswahlleiter einzureichen. Dies war flir die Europawahl 2024 der
18. Mirz 2024. Der Einspruchsfiihrer trigt vor, dass er sich mit Schreiben vom 31. Mai 2024 und 5. Juni 2024 an
die Gemeinde gewandt habe. Die Frist zum Einreichen der Wahlbarkeitsbescheinigung war zu diesen Zeitpunkten
jedoch bereits verstrichen.

Der Einspruchsfiihrer trdgt nicht vor, auf welchem Wahlvorschlag er sich als Bewerber fiir die Wahl der Abge-
ordneten des Européischen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland hétte aufstellen lassen wollen. Sofern
der Einspruchsfiihrer als Einzelbewerber an der Wahl teilnehmen wollte, besteht hierfiir keine Rechtsgrundlage.
Das Wahlvorschlagsrecht haben gemif § 8 Absatz 1 EuWG lediglich Parteien und sonstige politische Vereini-
gungen im Sinne der Vorschrift.
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Soweit der Einspruchsfiihrer die Verfassungswidrigkeit dieser Vorschrift riigt, ist zunichst darauf hinzuweisen,
dass der Wahlpriifungsausschuss und der Deutsche Bundestag in stindiger Beschlusspraxis im Rahmen eines
Wahlpriifungsverfahrens nicht die VerfassungsmaBigkeit der fiir die Wahl geltenden Rechtsvorschriften iiberprii-
fen. Eine derartige Kontrolle ist stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten worden, bei dem im Rahmen
einer Wahlpriifungsbeschwerde gegen den Beschluss des Deutschen Bundestages Einspruch eingelegt werden
kann (vgl. zuletzt Bundestagsdrucksache 20/11300, Anlagen 1, 5 und 6). Davon abgesehen haben der Wahlprii-
fungsausschuss und der Deutsche Bundestag auch keine Zweifel an der Verfassungsméfigkeit der Vorschrift und
damit der Beschrankung des Wahlvorschlagsrechts auf Parteien und sonstige politische Vereinigungen. Das fiir
die Europawahl geltende reine Verhéltniswahlsystem lisst Einzelbewerbungen nicht zu. Es ist ausschlielich auf
die Listenwahl ausgerichtet (Engelbrecht/Bdtge, Europawahlrecht, § 8 EuWG, Randnummer 2). Dieses Wahlsys-
tem der Verhéltniswahl mit Listenwahlvorschldgen ist vom Bundesverfassungsgericht nicht beanstandet worden
(vgl. BVerfGE 129, 300 [343]).

Die Annahme des Einspruchsfiihrers, dass ein potenzieller Bewerber Mitglied einer Partei oder eines Wihler-
biindnisses sein miisse, um zu kandidieren, ist zudem unzutreffend. Aus § 10 Absatz 1 EuWG (im Falle der sons-
tigen politischen Vereinigung i. V. m. § 10 Absatz 7 EuWG) ergibt sich lediglich die Voraussetzung, dass ein
Bewerber nicht Mitglied einer anderen Partei bzw. einer anderen sonstigen politischen Vereinigung sein darf. Die
Mitgliedschaft des Bewerbers beim Vorschlagstriager selbst ist jedoch keine zwingende Voraussetzung (siche be-
reits Bundestagsdrucksache 19/13950, Anlage 66).
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Anlage 22

Beschlussempfehlung

Zum Wahleinspruch mit dem Az.
— EuWP 60/24 —

hat der Wahlpriifungsausschuss in seiner Sitzung vom 7. November 2024 beschlossen,
dem Deutschen Bundestag folgenden Beschluss zu empfehlen:

Der Wahleinspruch wird zuriickgewiesen.

Tatbestand

Mit Schreiben vom 5. August 2024, welches am 9. August 2024 beim Deutschen Bundestag eingegangen ist, hat
der Einspruchsfiihrer ,,Wahlbeschwerde gegen die Europawahl vom 09.07.2024* eingelegt, was als Einspruch
gegen die Europawahl am 9. Juni 2024 gewertet worden ist.

Zur Begriindung trégt der Einspruchsfiihrer im Wesentlichen vor, dass die ,,grundgesetzlich garantierte Chancen-
gleichheit der Biirgerinnen und Biirger beim gesetzlichen Zugang zum Europa-Parlaments-Mandat® nicht gege-
ben sei. Der deutsche Gesetzgeber beriicksichtige die berufliche Herkunft der Biirgerinnen und Biirger und er-
zeuge eine Gruppenbildung, die die Gleichheit bei Wahlen mandatserheblich manipuliere. Diese Gruppenbildung
und eine damit einhergehende indirekte Diskriminierung zeige sich deutlich nach Beendigung des ,,Berufspoliti-
schen-Europa-Mandates®. Das grundgesetzlich garantierte Kiindigungsverbot, also das Riickkehrrecht an den al-
ten Arbeitsplatz nach dem politischen Mandat aus Artikel 48, Artikel 2 Satz 2 des Grundgesetzes (GG) — gemeint
ist wohl Artikel 48 Absatz 2 Satz 2 GG — konne nur nutzen, wer einen finanzstarken Arbeitgeber habe. Dazu
gehorten nach Auffassung des Einspruchsfiihrers insbesondere Beamte, die jedes gewéhlte, berufspolitische Man-
dat ohne jeden beruflichen Verlust ,,anstreben, {ibernehmen, ewig ausiiben und dominieren* kénnten. Keine an-
dere Berufsgruppe in Deutschland kénne auf vergleichbare Weise gesetzlich gefordert zwischen ihrem Hauptbe-
ruf und dem ,,gewdhlten berufspolitischen Mandat“ hin und her wechseln.

Der Einspruchsfiihrer nimmt Bezug auf Artikel 137 Absatz 1 GG, wonach die Wéhlbarkeit von Beamten be-
schriankt werden konne, um die Gewaltenteilung zu erhalten. Daraus lief3e sich ableiten, dass das Kiindigungsver-
bot aus Artikel 48 Absatz 2 Satz 2 GG nach der Intention der Viter und Miitter des Grundgesetzes nicht auf Be-
amte anzuwenden sei, wenn nicht alle andere Biirgerinnen und Biirger Deutschlands dies mindestens genauso gut
nutzen konnten. Dies sei jedoch offensichtlich nicht der Fall. Der Einspruchsfiihrer sieht hierin eine ,,Manipulation
im Grundgesetz". Seine Auffassung begriindet der Einspruchsfiihrer mit umfanglichen Ausfithrungen zur Historie
des Artikels 48 Absatz 2 Satz 2 GG.

Wegen der Einzelheiten des Vortrags des Einspruchsfiihrers wird auf den Inhalt der Akte Bezug genommen.

Entscheidungsgriinde

Der zulassige Einspruch ist unbegriindet. Dem Vortrag des Einspruchsfiihrers kann kein Fehler bei der Vorberei-
tung oder Durchfithrung der Wahl, mithin kein Wahlfehler entnommen werden.

Die Regelung in Artikel 48 Absatz 2 Satz 2 GG gilt nur fiir die Abgeordneten des Deutschen Bundestages (vgl.
Klein/Schwarz, in: Diirig/Herzog/Scholz, Grundgesetz-Kommentar, Artikel 48, Randnummer 43). Die gesetzli-
che Parallelvorschrift, wonach eine Kiindigung oder Entlassung wegen des Erwerbs, der Annahme oder Ausiibung
des Mandats im Europdischen Parlament unzuléssig ist, findet sich in § 3 Absatz 3 des Europaabgeordnetenge-
setzes (EuAbgG). Zwar beginnt der Kiindigungsschutz gemiB § 3 Absatz 3 Satz 3 EuAbgG bereits mit der Auf-
stellung des Bewerbers durch das dafiir zustdndige Organ des Wahlvorschlagsberechtigten, so dass ein Bezug zur
Vorbereitung der Wahl theoretisch denkbar wire. Diese Regelung gilt jedoch unterschiedslos fiir alle abhingig
Beschiftigten und der Einspruchsfiihrer trigt — wie schon im Rahmen fritherer Einspriiche, zuletzt gegen die
Europawahl 2019 (vgl. Bundestagsdrucksache 19/13950, Anlage 22) und in einem entsprechenden Einspruch ge-
gen die Bundestagswahl 2021 (vgl. Bundestagsdrucksache 20/2300, Anlage 83) — keinen konkreten Sachverhalt
vor, bei dem diese Vorschrift in einer Weise diskriminierend angewandt worden sei, dass sie einen Wahlfehler
bei der Vorbereitung oder Durchfiihrung der Wahl darstellen wiirde. Die blole Vermutung oder die bloBe Andeu-
tung von Wahlfehlern, die einen konkreten, der Uberpriifung zugiinglichen Tatsachenvortrag nicht enthalten, wer-
den als unsubstantiiert zuriickgewiesen (vgl. zuletzt nur Bundestagsdrucksache 20/11300, Anlagen 4, 6, 7 und 8;
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siche auch BVerfGE 85, 148 [160]; Austermann, in: Schreiber, BWahlG, 11. Auflage 2021, § 49 Randnummer
26). Das Bundesverfassungsgericht hat im Ubrigen die Beschwerde des Einspruchsfiihrers gegen den Beschluss
des Deutschen Bundestages, mit dem dieser den Einspruch des Einspruchsfiihrers gegen die Europawahl 2019
zuriickgewiesen hatte, verworfen (2 BvC 55/19, Beschluss des 2. Senats vom 26. Mérz 2021). Auch die Be-
schwerde des Einspruchsfiihrers gegen den Beschluss des Deutschen Bundestages, mit dem dieser den Einspruch
des Einspruchsfiihrers gegen die Bundestagswahl 2021 zuriickgewiesen hatte, hat das Bundesverfassungsgericht
verworfen (2 BvC 18/22, Beschluss des 2. Senats vom 16. April 2024). Es ist nicht ersichtlich, dass der Ein-
spruchsfiihrer nunmehr Argumente vortragt, die iiber die bisher vorgetragenen hinausgehen und die zu einer an-
deren Bewertung fiihren konnten.
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Anlage 23

Beschlussempfehlung

Zum Wahleinspruch mit dem Az.
— EuWP 61/24 -

hat der Wahlpriifungsausschuss in seiner Sitzung vom 7. November 2024 beschlossen,
dem Deutschen Bundestag folgenden Beschluss zu empfehlen:

Der Wahleinspruch wird zuriickgewiesen.

Tatbestand

Mit Schreiben vom 6. August 2024, das am 9. August 2024 beim Deutschen Bundestag eingegangen ist, hat der
Einspruchsfiihrer Einspruch gegen die Giiltigkeit der Wahl des Europédischen Parlaments vom 9. Juni 2024 ein-
gelegt.

Der Einspruchsfiihrer tragt ausschlieBlich Einspruchsgriinde vor, die er bereits in vergangenen Wahlpriifungsver-
fahren, zuletzt in seinem Einspruch gegen die teilweise Wiederholung der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag
am 11. Februar 2024, geltend gemacht hat (vgl. Bundestagsdrucksache 20/11300, Anlage 7).

Der Einspruchsfiithrer beantragt wie zuvor, verschiedene Normen des Grundgesetzes (GG), diverser einfacher
Gesetze einschlielich des Parteiengesetzes und des Bundeswahlgesetzes sowie das gesamte Wahlpriifungsgesetz
und das Richterwahlgesetz fiir mit dem Grundgesetz, der Europdischen Menschenrechtskonvention (EMRK), dem
Internationalen Pakt iiber biirgerliche und politische Rechte (IPbpR) und der Grundrechtecharta (GRCh) unver-
einbar und nichtig zu erkldren. Zudem solle der Gesetzgeber die Gerichtsorganisation und die Verfahrensordnun-
gen staatlicher Gerichte den Anforderungen der EMRK, dem IPbpR und der GRCh geniigend ausgestalten. Die
Einspruchsschrift enthélt zudem den Antrag, ,,die Bundestagswahl* fiir ungiiltig zu erklaren. Weiterhin beantragt
der Einspruchsfiihrer, die Erhebung von Sondernutzungsgebiihren fiir unzuldssig bzw. nichtig zu erkléren.

Die Begriindung des Einspruchs stimmt vollumfanglich mit dem zuletzt erhobenen Wahleinspruch des Ein-
spruchsfiihrers iiberein (vgl. Bundestagsdrucksache 20/11300, Anlage 7):

1. Der Einspruchsfiihrer beschreibt unterschiedliche Fragestellungen, die im Rahmen der Kandidatenaufstellung
auftriten. Im Wesentlichen kritisiert er zahlreiche Regelungen in den Satzungen und Statuten von Bundes-, Lan-
des- und Kreisverbinden der Parteien BUNDNIS 90/DIE GRUNEN, SPD, CDU, CSU und Die Linke. Er riigt
Quotenregelungen, dynamische Verweisungen, den parteiinternen Wahlmodus des Blockwahlsystems, Regelun-
gen zum imperativen Mandat und zu Unterschriftenquoren.

Der Einspruchsfithrer macht umfangliche Ausfiihrungen zu einer Strafanzeige wegen Wahlfélschung gemil
§ 107a des Strafgesetzbuches (StGB) und Rechtsbeugung gemil § 339 StGB, die er aufgrund von Vorkommnis-
sen im Vorfeld der Wahl zum 18. Deutschen Bundestag im Jahr 2013 gestellt habe. Dariiber hinaus filihrt der
Einspruchsfiihrer tabellarische Ubersichten zur Geschlechterverteilung in Bezug auf verschiedene Parteien in der
10. bis 19. Wahlperiode des Deutschen Bundestages, z. T. auch zu Landtagswahlen, auf. Nach der teilweisen
Wiederholungswahl am 11. Februar 2024 in Berlin seien insgesamt 227 Listenmandate ,,betroffen®, davon 85 der
SPD, 36 der Partei Die Linke, 102 von BUNDNIS 90/DIE GRUNEN und 54 der CDU.

2. Der Einspruchsfiihrer riigt zudem Verstof3e gegen den Grundsatz der Chancengleichheit der Parteien. Er wendet
sich gegen die Erhebung von Sondernutzungsgebiihren fiir das Authingen von Wahlplakaten im 6ffentlichen
Raum; als Beispiele fiihrt er verschiedene Gebiithrenmodelle aus den Jahren 2013 und 2014 an. Der Einspruchs-
fiihrer trigt zudem vor, die Gemeinden Bad Diirrenberg und Gelsenkirchen hétten abgestufte Sondernutzungsge-
nehmigungen fiir das Aufhdngen von Wabhlplakaten erteilt. Der Einspruchsfiihrer fiihrt hierzu Wahlergebnisse
von Kommunal-, Landtags- und Europawahlen aus den Jahren 2011 bis 2014 sowie Bundestagswahlergebnisse
aus dem Jahr 2014 (gemeint ist wohl: 2013) auf.

Der Einspruchsfiihrer wendet sich auch dagegen, dass alle nicht im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien
von der Teilnahme an den ,,Elefantenrunden® von ARD und ZDF ausgeschlossen gewesen seien.

AuBerdem sei die fehlende Zulassung einzelner Landeslisten von ,,Splitterparteien” durch den Bundeswahlaus-
schuss rechtswidrig. Der Einspruchsfiihrer nennt hier dieselben Sachverhalte wie in seinen vorherigen Einsprii-
chen gegen die Wahl des 19. Deutschen Bundestages und die teilweise Wiederholung der Wahl des 20. Deutschen



Drucksache 20/13500 —44 - Deutscher Bundestag — 20. Wahlperiode

Bundestages.

3. Sodann wendet er sich gegen die Rechtsschutzmdoglichkeiten im Wahlverfahren, insbesondere dagegen, dass
der Rechtsweg gegen Entscheidungen der Wahlorgane wihrend der Wahlvorbereitungsphase (weitgehend) aus-
geschlossen sei, alle Fille der Beanstandung zunéchst zur Priifung beim Bundestag vorgelegt werden miissten,
fiir die gerichtliche Kontrolle grundsétzlich nur das Bundesverfassungsgericht zusténdig sei, das Verfahren der
Wahlpriifung in beliebige Lange ausgedehnt werden konne und gegen die Fristen im Wahlvorbereitungsverfah-
ren. All dies sei in Artikel 41 GG nicht in dieser Form vorgegeben.

4. Umfanglich fiihrt der Einspruchsfiihrer zu der Frage aus, inwieweit richterliche Pflichten gerichtlich durchge-
setzt werden konnten. Er duflert sich zudem in unterschiedlichsten Facetten zum Zustand der Justiz. Dabei geht
es u. a. um Fragen der Staatshaftung, der Rechtsbeugung, der Dienstaufsicht und um einzelne Richterwahlen zum
Bundesverfassungsgericht. Im Rahmen dieser Ausfithrungen legt der Einspruchsfiihrer detailliert den Verfahrens-
gang seines Einspruchs gegen die Wahl zum 18. Deutschen Bundestag sowie der gegen den Beschluss des Deut-
schen Bundestages eingelegten Wahlpriifungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht (2 BvC 27/14) dar.

5. Weiterhin macht der Einspruchsfiihrer umfassende allgemeine Ausfiihrungen zum Schutzbereich verschiedener
Artikel des Grundgesetzes, zum Bundeswahlgesetz und zum Parteiengesetz. Er fordert ein ,,konventionskonfor-
mes* Rechtsschutzsystem und richtet sich allgemein gegen Frauenquoten, auch in der Privatwirtschaft.

Wegen der Einzelheiten des sehr umfangreichen Vortrags des Einspruchsfiihrers wird auf den Inhalt der Akte
Bezug genommen.

Entscheidungsgriinde

Der Einspruch ist nur teilweise zuldssig. Soweit er zuléssig ist, ist er unbegriindet.
L.

Der Einspruch ist iiberwiegend unzuldssig. Ein Einspruch ist gemdB § 26 des Europawahlgesetzes (EuWG)
i. V. m. den Vorschriften des Wahlpriifungsgesetzes nur statthaft, wenn und soweit er die Giiltigkeit der Wahl
und die Verletzung von Rechten bei der Vorbereitung oder Durchfithrung der Wahl der Abgeordneten des Euro-
pdischen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland zum Gegenstand hat.

1. Unzuléssig ist vor diesem Hintergrund das Begehren des Einspruchsfiihrers, diverse Normen des Grundgesetzes
sowie des einfachen Rechts fiir nichtig zu erkldren, soweit diese keinen klaren Bezug zur Wahl der Abgeordneten
des Europédischen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland aufweisen. Ohnehin sind derartige Feststel-
lungen dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten (vgl. nur Bundestagsdrucksache 20/11300, Anlagen 1, 5
und 6).

2. Ebenso unzuléssig ist der Einspruch, soweit er sich gegen die Ausgestaltung des Rechtsschutzes in Wahlver-
fahren, abgeschlossene Wahlpriifungsverfahren und allgemein gegen vom Einspruchsfiithrer wahrgenommene
Missstidnde in der Justiz richtet. Auch insofern fehlt der konkrete Bezug zur Giiltigkeit bzw. Vorbereitung oder
Durchfiihrung der Wahl der Abgeordneten des Européischen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland.

3. Der Einspruch ist zudem unzuléssig, soweit der Einspruchsfiihrer sich gegen Sachverhalte wendet, welche
Kommunal- und Landtagswahlen oder die Vorbereitung der Wahlen zum 18., 19. und 20. Deutschen Bundestag
betrafen. Dies betrifft insbesondere den Vortrag des Einspruchsfiihrers im Zusammenhang mit einer wegen Wahl-
falschung im Jahr 2013 gestellten Strafanzeige sowie die fehlende Zulassung einzelner Landeslisten durch den
Bundeswahlausschuss. Auch der geriigte Ausschluss der Teilnahme von Splitterparteien an der sogenannten ,,Ele-
fantenrunde®, einer Fernsehsendung, die am Wahlabend nach SchlieBung der Wahllokale und nach Bekanntgabe
erster Hochrechnungen produziert wird, konnte evident keinen Einfluss auf die Giiltigkeit der insofern abge-
schlossenen Wahl haben und stellt damit keinen tauglichen Einspruchsgegenstand dar.

I

Im Ubrigen ist der Einspruch unbegriindet. Dem Vortrag des Einspruchsfiihrers lisst sich kein VerstoB gegen
Wabhlrechtsvorschriften und damit kein Wahlfehler entnehmen.

Samtliche Riigen, die der Einspruchsfithrer im Zusammenhang mit der Kandidatenaufstellung vorbringt, hat er
bereits in Bezug auf vergangene Wahlen vorgetragen. Nach Zuriickweisung seines Wahleinspruchs gegen die
Bundestagswahl 2013 (Bundestagsdrucksache 18/1810, Anlage 16) hat der Einspruchsfiihrer diese Aspekte auch
bereits im Rahmen einer Wahlpriifungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht geltend gemacht, die das Bun-
desverfassungsgericht mit Beschluss vom 2. Mérz 2016 verworfen hat (2 BvC 27/14). Im Rahmen des Einspruchs
des Einspruchsfiihrers gegen die Bundestagswahl 2017 (vgl. insoweit Bundestagsdrucksache 19/9450, Anlage 15)



Deutscher Bundestag — 20. Wahlperiode —45 — Drucksache 20/13500

und seines Einspruchs gegen die teilweise Wiederholung der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 11. Februar
2024 (vgl. insoweit Bundestagsdrucksache 20/11300, Anlage 7) haben sich der Wahlpriifungsausschuss und der
Deutsche Bundestag erneut mit dem im Wesentlichen unverdnderten Vorbringen des Einspruchsfiihrers befasst
und den Einspruch zuriickgewiesen.

Mit dem vorliegenden Einspruch trigt der Einspruchsfiihrer keine neuen Aspekte vor und stellt insbesondere
keinerlei konkreten Bezug zur Kandidatenaufstellung der Parteien fiir die Wahl der Abgeordneten des Européi-
schen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland am 9. Juni 2024 her. Wahlbeanstandungen, die {iber nicht
belegte Vermutungen oder die bloBe Andeutung der Moglichkeit von Wahlfehlern nicht hinausgehen und keinen
konkreten, der Uberpriifung zuginglichen Tatsachenvortrag enthalten, werden als unsubstantiiert zuriickgewiesen
(vgl. zuletzt nur Bundestagsdrucksache 20/11300, Anlagen 4, 6, 7 und 8; siche auch BVerfGE 85, 148 [160];
Austermann, in: Schreiber, BWahlG, 11. Auflage 2021, § 49 Randnummer 26).
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Anlage 24

Beschlussempfehlung

Zum Wahleinspruch mit dem Az.
— EuWP 63/24 -

hat der Wahlpriifungsausschuss in seiner Sitzung vom 7. November 2024 beschlossen,
dem Deutschen Bundestag folgenden Beschluss zu empfehlen:

Der Wahleinspruch wird zuriickgewiesen.

Tatbestand

Der Einspruchsfiihrer hat mit Schreiben vom 8. August 2024, welches am 9. August 2024 beim Deutschen Bun-
destag eingegangen ist, Einspruch gegen die Wahl zum Europédischen Parlament vom 9. Juni 2024 eingelegt.

Zur Begriindung tragt der Einspruchsfiihrer vor, dass in Bayern ,,immer wieder Wahlen manipuliert wiirden. Er
behauptet, dass Wahlberechtigte von ,,den KVR* von Amts wegen abgemeldet wiirden. Der Einspruchsfiihrer
schildert, dass sein Personalausweis seit 2012 abgelaufen sei, er jedoch im Besitz eines giiltigen Reisepasses sei.
Eine Kopie des Reisepasses ist dem Einspruch beigefiigt, ebenso Kopien eines Fahrzeugbriefs, eines Zuwen-
dungsbescheids des Bundesamts fiir Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle und eines Kaufvertrags fiir ein gebrauchtes
Kraftfahrzeug.

Der Einspruchsfiihrer behauptet, nach Thiiringen ,,gefliichtet” zu sein und ,,die Dialysedaten* nicht mitgenommen
zu haben. Er behauptet, dass Bayern ihn téten wolle.

Der Einspruchsfiihrer verweist auf Unterlagen zum Aktenzeichen A-20-99-10301-03000 des Petitionsausschusses
des Deutschen Bundestages. Unter dem genannten Aktenzeichen tragt der Einspruchsfiihrer als Petent im We-
sentlichen vor, dass ihm sein PKW, Bargeld und Ausweise gestohlen worden seien und ihm damit der Weg zur
Dialyse verwehrt werde.

In seinem Einspruch verweist der Einspruchsfiihrer auBerdem auf Unterlagen des Bundesverfassungsgerichts zum
Az. 2 BvR 815/24, ohne dabei Erlduterungen zum Gegenstand des dortigen Verfahrens zu machen.

Weiterhin tragt der Einspruchsfiihrer vor, dass er sich habe ummelden wollen, was jedoch nicht méglich sei, da
die Polizei ,alles gestohlen™ habe. Im Gefangnis wiirden aulerdem falsche Adressen ausgegeben, damit die
,»Wahlfilschungen® in Bayern nicht bekannt gemacht wiirden. So sei ein Brief des Einspruchsfiihrers an den Bun-
deswabhlleiter ohne Poststempel zuriickgekommen. Kopien von zwei fehladressierten Briefumschlidgen hat der
Einspruchsfiihrer seinem Einspruch als Anlagen beigefiigt.

Mit Schreiben vom 1. September 2024, welches am 13. September 2024 beim Deutschen Bundestag eingegangen
ist, hat der Einspruchsfiihrer weitere Unterlagen, unter anderem Korrespondenz mit dem Bundesverfassungsge-
richt vorgelegt. Zudem beantragt er darin ein Parteiverbot der CSU, welche er als ,, Terrororganisation* bezeich-
net.

Fiir die Einzelheiten des Vortrags des Einspruchsfiihrers wird auf den Inhalt der Akte Bezug genommen.

Entscheidungsgriinde

Der Einspruch ist nur teilweise zuldssig. Soweit er zuléssig ist, ist er unbegriindet.

1. Der Einspruch ist unzuldssig, soweit der Einspruchsfiihrer ein Parteiverbot der CSU fordert. Simtlicher Vortrag
einschlieBlich des beantragten Parteiverbots im zweiten Schreiben des Einspruchsfiihrers ist verfristet. Geméal
§ 26 Absatz 2 des Europawahlgesetzes (EuWG) i. V. m. § 2 Absatz 4 Satz 1 des Wahlpriifungsgesetzes (Wahl-
PriifG) miissen Wahleinspriiche binnen einer Frist von zwei Monaten nach dem Wahltag beim Deutschen Bun-
destag eingehen. Im Hinblick auf die Wahl der Abgeordneten des Europédischen Parlaments am 9. Juni 2024 en-
dete diese Frist mit Ablauf des 9. August 2024 (vgl. § 188 Absatz2 i. V. m. § 187 Absatz 1 des Biirgerlichen
Gesetzbuches; Winkelmann, WahlPrifG, 1. Aufl. 2012, § 2 Randnummer 9). Diese Frist gilt nicht nur fiir den
Einspruchsschriftsatz, sondern auch fiir den gesamten folgenden Sachvortrag. Nach Fristablauf kann der Anfech-
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tungsgegenstand eines bereits eingelegten Einspruchs nicht mehr erweitert werden (vgl. etwa Bundestagsdruck-
sachen 14/1560, Anlage 30; 17/4600, Anlage 29; 18/1710, Anlage 42).

2. Im Ubrigen ist der Einspruch unbegriindet. Aus dem Vortrag des Einspruchsfiihrers ergibt sich kein VerstoB
gegen Wahlrechtsvorschriften, mithin kein Wahlfehler. Die Behauptung des Einspruchsfiihrers, dass es in Bayern
zu einer Wahlfilschung gekommen sei, wird in keiner Weise substantiiert. Wahlbeanstandungen, die iiber nicht
belegte Vermutungen oder die bloBe Andeutung der Moglichkeit von Wahlfehlern nicht hinausgehen und keinen
konkreten, der Uberpriifung zugéinglichen Tatsachenvortrag enthalten, werden als unsubstantiiert zuriickgewiesen
(vgl. zuletzt nur Bundestagsdrucksache 20/11300, Anlagen 4, 6, 7 und 8; siehe auch BVerfGE 85, 148 [160];
Austermann, in: Schreiber, BWahlG, 11. Auflage 2021, § 49 Randnummer 26). Die Behauptungen des Ein-
spruchsfiihrers sowie die von ihm vorgelegten Unterlagen weisen — soweit iiberhaupt nachvollziehbar — keinerlei
Bezug zur Giiltigkeit bzw. zur Vorbereitung und Durchfiihrung der Europawahl 2024 auf.
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Anlage 25

Beschlussempfehlung

Zum Wahleinspruch mit dem Az.
— EuWP 66/24 —

hat der Wahlpriifungsausschuss in seiner Sitzung vom 7. November 2024 beschlossen,
dem Deutschen Bundestag folgenden Beschluss zu empfehlen:

Der Wahleinspruch wird als unzulissig zuriickgewiesen.

Tatbestand

Mit zwei auf den 8. August 2024 datierten und per Telefax {ibermittelten Schreiben haben die Einspruchsfiihrer
Einspruch gegen die Giiltigkeit der Europawahl und der Kommunalwahlen in Mecklenburg-Vorpommern am
9. Juni 2024 eingelegt. Das erste Telefax der Einspruchsfiihrer ging am 10. August 2024 um 00:00 Uhr und 38 Se-
kunden beim Deutschen Bundestag ein. Das zweite Telefax ging am 10. August 2024 um 00:04 Uhr und 9 Se-
kunden beim Deutschen Bundestag ein. In der Kopfzeile beider Telefaxe ist neben der Faxnummer des Absenders
die Datumsangabe ,,01/01 2010 sowie die Uhrzeit ,,12:58% bzw. ,,13:09 vermerkt.

Die Einspruchsfiihrer tragen u. a. vor, dass in mehreren Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern die Ermittlung
des Briefwahlergebnisses unter Ausschluss der Offentlichkeit erfolgt und eine Manipulation des Wahlergebnisses
somit nicht auszuschliefen sei. Weiterhin wird geriigt, dass Wahlbriefe der Kommunalwahl vorfristig und ohne
Beteiligung der Offentlichkeit gedffnet worden seien, um gegebenenfalls falsch beigefiigte Stimmzettel der Eu-
ropawahl zu entnehmen. Diese Stimmzettel seien eigentlich als ungiiltig zuriickzuweisen gewesen, seien jedoch
ohne Priifung der zugehorigen Wahlscheine dem Ergebnis der Europawahl hinzugefiigt worden. Zudem riigen die
Einspruchsfiihrer, dass auf den Stimmzetteln eine Bewerberin auf der Liste der CDU mit falschem Namen aufge-
fiihrt gewesen sei.

Dariiber hinaus tragen die Einspruchsfiihrer zur Durchfithrung der Kommunalwahl in den vom Amt Nord-Riigen
verwalteten Gemeinden vor und riigen zudem die Zuriickweisung von Wahleinspriichen in den konstituierenden
Sitzungen der Gemeindevertretungen. Die Einspruchsfiihrer fordern auSerdem die Neubesetzung der Positionen
der Gemeindewahlleiterin im Amtsbereich des Amtes Nord-Riigen und ihrer Stellvertreterin.

Das Sekretariat des Wahlpriifungsausschusses hat die Einspruchsfiihrer mit Schreiben vom 20. August 2024 da-
rauf hingewiesen, dass ihre Schreiben nach Ablauf der Einspruchsfrist beim Deutschen Bundestag eingegangen
sind.

Mit Schreiben, welches auf den 22. August 2024 datiert ist und am 26. August 2024 per Telefax an den Deutschen
Bundestag iibermittelt wurde, behaupten die Einspruchsfiihrer, dass das erste ihrer beiden Telefaxe bereits am
9. August 2024 um 23:59 Uhr zugegangen sei. Dies sei durch persénliche Uberwachung der Fax-Ubertragung am
Absender-Faxgerit und durch Vergleich mit einer hiervon unabhéngigen funkgesteuerten weiteren Uhr iiberwacht
worden. Zum Zeitpunkt einer akustischen Bestitigung und optischen Anzeige der erfolgreichen Ubertragung des
ersten Schreibens am Absendergerit habe diese Uhr noch den ,,9. August 2024 mit einer Restzeit von etwa einer
Minute bis 24:00 Uhr Mitternacht* angezeigt. Das Absender-Faxgerit habe diese Empfangsbestitigung erst er-
halten kénnen, nachdem das Empfangs-Faxgerit beim Deutschen Bundestag das erfolgreiche Ubertragungsende
festgestellt und ein Signal an das Absender-Faxgerit zuriickgesandt habe. Die Einspruchsfiihrer zweifeln die
Richtigkeit der Uhrzeiteinstellung des Empfangsgeréts beim Deutschen Bundestag an. Sie d&ulern die Vermutung,
dass entweder die Uhrzeiteinstellung nicht kontrolliert worden sei oder sich der Ausdruck des Faxes durch andere
technische Ursachen auf Empfangerseite verzogert habe.

Uberdies seien der zustindige Kreiswahlleiter und Landeswahlleiter bereits am 10. bzw. 11. Juni 2024 iiber die
Einspriiche informiert gewesen und hitten diese als Telefax erhalten. Nach Auffassung der Einspruchsfiihrer hét-
ten der Kreis- und der Landeswabhlleiter die Einspriiche zustindigkeitshalber an den Deutschen Bundestag wei-
terleiten miissen.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akte Bezug genommen.
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Entscheidungsgriinde

Der Einspruch ist unzuldssig, soweit er sich auf die Durchfiihrung der Kommunalwahlen, die Sitzungen von Ge-
meindevertretungen sowie die personelle Besetzung der Position der Gemeindewahlleiterin und ihrer Stellvertre-
terin bezieht. Gegenstand der Wahlpriifung gemif § 26 des Europawahlgesetzes (EuWG) ist ausschlieBlich die
Wabhl der Abgeordneten des Europiischen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland.

Im Ubrigen ist der Einspruch unzuléssig, da er nicht fristgemiB eingelegt wurde. GemiB § 26 Absatz 2 EuWG
1. V.m. § 2 Absatz 4 Satz 1 des Wahlpriifungsgesetzes (WahlPriifG) miissen Wahleinspriiche binnen einer Frist
von zwei Monaten nach dem Wahltag beim Deutschen Bundestag eingehen. Im Hinblick auf die Wahl der Abge-
ordneten des Europdischen Parlaments am 9. Juni 2024 endete diese Frist mit Ablauf des 9. August 2024 (vgl.
§ 188 Absatz2 i. V. m. § 187 Absatz 1 des Biirgerlichen Gesetzbuches; Winkelmann, WahIPrifG, 1. Aufl. 2012,
§ 2 Randnummer 9).

Fiir die Rechtzeitigkeit des Eingangs eines per Telefax iibersandten Schreibens kommt es darauf an, ob die ge-
sendeten Signale bei Ablauf des letzten Tages der Frist am Telefax-Gerdt des Empféngers vollstdndig empfangen,
d. h. komplett gespeichert worden sind. Der Eingang muss dabei bis 24:00 Uhr des letzten Tages der Frist erfol-
gen. Das Schreiben muss somit vor Beginn des Folgetages (00:00 Uhr und 0 Sekunden) eingegangen sein und
damit vor Ablauf von 23:59 Uhr (vgl. BGH, Beschluss vom 8. Mai 2007 — VI ZB 74/06 —, juris).

Bereits das zuerst iibermittelte Schreiben der Einspruchsfiihrer ist erst nach diesem Zeitpunkt, ndmlich am 10. Au-
gust 2024 um 00:00 Uhr und 38 Sekunden eingegangen. Ein fritherer Eingangszeitpunkt kann auch bei Wiirdi-
gung des Vortrags im Schreiben der Einspruchsfithrer vom 22. August 2024 nicht festgestellt werden. Eine Ver-
zogerung des Ausdrucks kann ausgeschlossen werden, denn anstelle eines Ausdrucks wird bei Eingang eines
Telefaxes unter der Telefax-Nummer des Sekretariats des Wahlpriifungsausschusses automatisch eine PDF-Datei
generiert, wobei der Eingangszeitpunkt sekundengenau dokumentiert wird. Bei dem zuerst iibermittelten Schrei-
ben der Einspruchsfiihrer lautet der entsprechende Zeitstempel ,,000038%, die Ubermittlung des Telefaxes war
somit um 00:00 Uhr und 38 Sekunden vollstindig abgeschlossen. Fiir eine fehlerhafte Uhrzeiteinstellung liegen
keinerlei Anhaltspunkte vor. Die Behauptung der Einspruchsfiihrer, noch am 9. August 2024 bei einer Restzeit
von ,,etwa einer Minute bis 24:00 Uhr Mitternacht™ eine akustische und optische Empfangsbestitigung vernom-
men zu haben, kann technisch nicht nachvollzogen werden; die Einspruchsfiihrer haben insoweit auch keine Do-
kumentation des Absender-Faxgerits vorgelegt oder ihren Vortrag in anderer Weise substantiiert. Vielmehr
spricht die Datums- und Uhrzeitangabe in der Kopfzeile des Absender-Faxgerits auf den Einspruchsschreiben
(s. 0.) dafiir, dass das von den Einspruchsfithrern verwendete Faxgerdt zum Zeitpunkt der Versendung der Ein-
spruchsschreiben fehlerhaft eingestellt war.

Soweit die Einspruchsfiihrer einwenden, dass ihr Einspruch bereits am 10. bzw. 11. Juni 2024 dem Kreiswahllei-
ter bzw. dem Landeswahlleiter vorgelegen habe, ist dies unerheblich. Zwar ist es aus Sicht des Wahlpriifungsaus-
schusses bedauerlich, dass der Einspruch, der sich neben der Kommunalwahl auch auf die Europawahl bezogen
hat, nicht an den Deutschen Bundestag weitergeleitet wurde, wie dies sonst in der Regel geschieht. Entscheidend
ist jedoch nach § 2 Absatz 4 Satz 1WahlPriifG der Eingang beim Bundestag. Als verfristet ist somit auch ein
Einspruch zu behandeln, der bei einem Wahlorgan eingegangen, aber zu spit an den Bundestag weitergeleitet
worden ist (vgl. Bundestagsdrucksache 17/2200, Anlage 26; sieche auch Winkelmann, WahlPrifG, 1. Aufl. 2012,
§ 2 Randnummer 9).
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Anlage 26

Beschlussempfehlung

Zum Wahleinspruch mit dem Az.
— EuWP 67/24 —

hat der Wahlpriifungsausschuss in seiner Sitzung vom 7. November 2024 beschlossen,
dem Deutschen Bundestag folgenden Beschluss zu empfehlen:

Der Wahleinspruch wird als unzulissig zuriickgewiesen.
Der Antrag auf Auslagenersatz wird abgelehnt.

Tatbestand

Mit Schreiben vom 1. August 2024, welches als Einschreiben mit Riickschein am 12. August 2024 beim Deut-
schen Bundestag eingegangen ist, hat der Einspruchsfiihrer eine ,,Wahlbeschwerde* gegen die Durchfiihrung der
Europawahl am 9. Juni 2024 eingelegt.

Zur Begriindung fiihrt der Einspruchsfiihrer aus, dass die Europawahl durch die MaBBnahme ,,Einsatz von Satelli-
tenradar” manipuliert worden sei. Dies habe die Grundsitze der Wahlfreiheit, des Wahlgeheimnisses und der
Wahlgleichheit verletzt. Zudem sei bei der Europawahl 2024 nicht sichergestellt worden, dass ausldndische Ge-
heimdienste das Internet nicht auf die politische Einstellung der Bevolkerung hin auswerten koénnen. Der Ein-
spruchsfiihrer beantragt, ihm die Auslagen fiir die ,,Wahlbeschwerde* zu erstatten.

Das Sekretariat des Wahlpriifungsausschusses hat den Einspruchsfiihrer mit Schreiben vom 13. August 2024 da-
rauf hingewiesen, dass sein Schreiben nach Ablauf der Einspruchsfrist beim Deutschen Bundestag eingegangen
ist.

Mit Schreiben vom 21. August 2024 hat der Einspruchsfiihrer die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand bean-
tragt und zudem den Antrag gestellt, seine ,,Wahlbeschwerde* der Prisidentin des Deutschen Bundestages vor-
zulegen. Er trdgt vor, dass er sein auf den 1. August 2024 datiertes Schreiben am 6. August 2024 bei der Deutschen
Post als Maxibrief aufgegeben habe und infolge einer entsprechenden Auskunft des Schalterangestellten davon
ausgegangen sei, dass sein Schreiben spitestens am 9. August 2024 beim Deutschen Bundestag eingehen wiirde.

Mit Schreiben vom 5. September 2024 hat der Einspruchsfiihrer den Einlieferungsbeleg fiir sein Einschreiben und
einen Ausdruck der DHL-Sendungsverfolgung vorgelegt. Daraus ergeben sich die folgenden Sendungsstatus:

,»Di, 06.08.2024, 00:00 — Die Sendung wurde am 06.08.2024 eingeliefert.*
»Mi, 07.08.2024, 00:00 — Ihre Sendung wurde am 07.08.2024 in unserem Logistikzentrum bearbeitet.*

,»FTr, 09.08.2024, 00:00 — Thre Sendung wurde am 09.08.2024 in unserem Logistikzentrum bearbeitet und hat die
Zielregion erreicht.*

,»FT, 09.08.2024, 00:00 — Der Empfanger besitzt ein Postfach. Die Sendung wurde am 09.08.2024 zur Abholung
bereitgelegt.*

»Mo, 12.08.2024, 00:00 — Die Sendung wurde benachrichtigt und vom Empfanger am 12.08.2024 abgeholt.

Der Einspruchsfiihrer trdgt zudem vor, am 4. September 2024 ein Telefongesprich mit der Poststelle des Deut-
schen Bundestages gefiihrt zu haben. Diese habe eingerdumt, dass der Deutsche Bundestag iiber ein Postfach
verflige, die Post jedoch nicht selbst abhole, sondern dafiir eine Privatfirma beauftragt habe. Der Einspruchsfiihrer
legt dar, dass aus der Sendungsverfolgung hervorgehe, dass die Sendung erst am 12. August 2024 aus dem Post-
fach abgeholt worden sei.

Die Schreiben des Einspruchsfiihrers vom 21. August 2024 und 5. September 2024 hat das Sekretariat des Wahl-
priiffungsausschusses zum Anlass genommen, bei der Deutschen Post AG sowie bei der Poststelle des Deutschen
Bundestages Erkundigungen iiber die Zustellung und die Entgegennahme von Einschreiben mit Riickschein durch
den Deutschen Bundestag im Allgemeinen sowie in Bezug auf das Einschreiben mit Riickschein des Einspruchs-
flihrers anzustellen.

Nach deren tibereinstimmender Auskunft handele es sich bei der fiir die Einlegung von Wahleinspriichen genutz-
ten Anschrift ,,Platz der Republik 1, 11011 Berlin* nicht um ein Postfach. Bei der Postleitzahl ,,11011 handele
es sich um eine speziell flir den Deutschen Bundestag eingerichtete GroBempfanger-Postleitzahl, die einheitlich
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fiir alle Brief- und Kuriersendungen an den Deutschen Bundestag gelte und eine Direkt-Anlieferung ermdogliche,
welche durch einen privaten Dienstleister erfolge. Jedoch wiirden Einschreiben mit Riickschein durch die Deut-
sche Post AG von anderen, an den Deutschen Bundestag adressierten Sendungen separiert und von einem Zustel-
ler der Deutschen Post AG zunéchst an die Filiale der Deutschen Post AG in den Liegenschaften des Deutschen
Bundestages ausgeliefert. Die Beschiftigten in der Filiale der Deutschen Post AG ndhmen schlieBlich die Zustel-
lung an den adressierten Empfanger im Deutschen Bundestag vor. Handele es sich beim Adressaten — wie vorlie-
gend dem Sekretariat des Wahlpriifungsausschusses — um eine Arbeitseinheit in der Verwaltung des Deutschen
Bundestages, erfolge die Zustellung in der Weise, dass die Beschéftigten der Filiale telefonisch die Poststelle des
Deutschen Bundestages kontaktierten, deren Mitarbeiter die Einschreiben in der Filiale abholten und gegen Un-
terschrift entgegenndhmen.

Nach Auskunft der Deutschen Post AG 16se die Bearbeitung in der Filiale in der Sendungsverfolgung den Sen-
destatus ,,Der Empfénger besitzt ein Postfach. Die Sendung wurde zur Abholung bereitgelegt.” aus, obwohl es
sich nicht um ein Postfach im eigentlichen Sinne handele. Weder der Zeitpunkt, zu dem der Zusteller ein Schrei-
ben der Filiale {ibergebe, noch der Zeitpunkt, zu dem die telefonische Benachrichtigung der Poststelle des Deut-
schen Bundestages erfolge, werde in der Sendungsverfolgung als eigener Schritt aufgefiihrt. Im konkreten Fall
ergebe sich aus der Sendungsverfolgung daher, dass das Schreiben des Einspruchsfiihrers am 9. August 2024 in
der Filiale bearbeitet worden sei.

Nach Auskunft der Poststelle des Deutschen Bundestages sei am 9. August 2024 keine Benachrichtigung erfolgt.
Eine Mitarbeiterin der Poststelle habe am Morgen des 12. August 2024 in der Filiale der Deutschen Post AG das
Einschreiben entgegengenommen und den Riickschein ausgefiillt, ohne zuvor iiber das Einschreiben benachrich-
tigt worden zu sein.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akte Bezug genommen.

Entscheidungsgriinde

Der Einspruch ist unzuléssig, da er nicht fristgeméal eingelegt wurde.

1. GemaB § 2 Absatz 4 Satz 1 des Wahlpriifungsgesetzes (WahlPrifG) miissen Wahleinspriiche binnen einer Frist
von zwei Monaten nach dem Wahltag beim Deutschen Bundestag eingehen. Bei der Wahl der Abgeordneten des
Européischen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland am 9. Juni 2024 lief diese Frist am 9. August 2024
ab, der Einspruch ist dem Deutschen Bundestag jedoch erst am 12. August 2024 zugegangen.

Der Zugang eines Schreibens setzt grundsitzlich voraus, dass das Schreiben so in den Machtbereich des Empfén-
gers gelangt, dass dieser die Moglichkeit der Kenntnisnahme hat. Dabei trigt der Erklarende sowohl die Risiken,
die sich aus seiner Sphire ergeben, als auch die Transportrisiken, wiahrend der Empfanger die Gefahren seines
Organisations- und Machtbereichs trigt (vgl. Einsele, in: MiiKoBGB, 9. Auflage 2021, § 130, Randnummer 16).
Bei der vom Einspruchsfiihrer gewéhlten Versandart eines Einschreibens mit Riickschein geht ein Schreiben nach
herrschender Meinung erst dann zu, wenn es dem Adressaten iibergeben wird, was dieser durch Ausfiillen des
Riickscheins bestitigt. Der Einwurf eines Benachrichtigungsscheins in den Briefkasten des Adressaten begriindet
dagegen nach der herrschenden Meinung noch keinen Zugang, da der Benachrichtigungsschein die empfangsbe-
diirftige Willenserklarung nicht enthélt (Einsele, in: MiiKoBGB, 9. Auflage 2021, § 130, Randnummer 21; siche
auch BGH, Urteil vom 26. November 1997 — VIII ZR 22/97 —, Randnummer 14).

Danach ist das Einschreiben des Einspruchsfiihrers dem Deutschen Bundestag erst am 12. August 2024 zugegan-
gen, als es von einer Mitarbeiterin der Poststelle des Deutschen Bundestages in der Filiale der Deutschen Post AG
gegen Unterschrift abgeholt wurde.

Selbst nach einer Gegenauffassung, die den Zugang eines Einschreibens mit Riickschein bereits in dem Zeitpunkt
annimmt, in dem der Adressat das Einschreiben abholen kann und dies unter normalen Umstdnden auch von ihm
erwartet werden kann (vgl. Einsele, in: MiKoBGB, 9. Auflage 2021, § 130, Randnummer 21), ist das Einspruchs-
schreiben vorliegend erst am 12. August 2024 zugegangen, denn am 9. August 2024 erfolgte, soweit aufklérbar,
keine Benachrichtigung der Poststelle des Deutschen Bundestages durch die Filiale der Deutschen Post AG.

Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus der vom Einspruchsfiihrer vorgelegten Sendungsverfolgung. Der in der
Sendungsverfolgung angegebene Sendungsstatus ,,Der Empfanger besitzt ein Postfach. Die Sendung wurde am
09.08.2024 zur Abholung bereitgelegt.” ist nach Auskunft der Beschiftigten in der Filiale der Deutschen Post AG
hinsichtlich des Postfachs bereits unzutreffend. Die Formulierung ,,zur Abholung bereitgelegt ist zudem insofern
missverstiandlich, als zu dem Zeitpunkt, zu dem dieser Sendungsstatus im System aktiviert wurde, noch kein Zu-
stellversuch und keine Benachrichtigung erfolgt war. Uberdies lassen sich aus der Sendungsverfolgung keine
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Schliisse auf den genauen zeitlichen Hergang der Zustellung ziehen. Als Uhrzeit ist dort jeweils 00:00 Uhr ange-
geben, wobei jedenfalls die letzten beiden Schritte ausschlieBlich tagsiiber wihrend der Offnungszeiten der Filiale
der Deutschen Post AG erfolgt sein konnen. Der genaue zeitliche Ablauf der Zustellung ist damit zwar nicht mehr
liickenlos aufklarbar. Dies betrifft jedoch lediglich den internen Zustellprozess der Deutschen Post AG, fiir den
der Einspruchsfiihrer als Absender das Risiko einer Verspdtung zu tragen hat (s. 0.).

2. Eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist nicht mdglich. Bei der Frist des § 2 Absatz 4 Satz 1 WahlIPrifG
handelt es sich um eine Ausschlussfrist und eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist im Wahlpriifungsge-
setz nicht vorgesehen (vgl. zuletzt Bundestagsdrucksache 20/1100, Anlage 201).

3. Unzuléssig ist auch der Antrag des Einspruchsfiihrers, seinen Einspruch vorab der Prisidentin des Deutschen
Bundestages zur Kenntnis und Priifung eines Vorgehens gemil § 2 Absatz 4 Satz 2 WahlPrifG vorzulegen. Die
Vorschrift ist nicht als Heilungsvorschrift fiir einen gemél § 2 Absatz 4 Satz 1 WahlIPriifG verfristet eingelegten
Einspruch ausgestaltet und ein entsprechender Antrag ist im Wahlpriifungsgesetz nicht vorgesehen.

4. SchlieBlich sind dem Einspruchsfiihrer keine Auslagen zu erstatten. Eine Auslagenerstattung nach § 19 Ab-
satz 1 Satz 2 WahlIPriifG erfolgt nur bei Stattgabe des Einspruchs oder im Fall der Zuriickweisung nur deshalb,
weil der geltend gemachte Mangel keinen Einfluss auf das Wahlergebnis hatte. Diese Voraussetzungen liegen
nicht vor.
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Anlage 27

Beschlussempfehlung

Zum Wahleinspruch mit dem Az.
— EuWP 68/24 —

hat der Wahlpriifungsausschuss in seiner Sitzung vom 7. November 2024 beschlossen,
dem Deutschen Bundestag folgenden Beschluss zu empfehlen:

Der Wahleinspruch wird als unzulissig zuriickgewiesen.

Tatbestand

Mit Schreiben vom 8. August 2024 haben die Einspruchsfiihrer Einspruch gegen die Giiltigkeit der Europawahl
am 9. Juni 2024 eingelegt. Das Einspruchsschreiben ist als Einschreiben mit Riickschein am 21. August 2024
beim Deutschen Bundestag eingegangen.

Aus der Sendungsverfolgung ergibt sich, dass das Schreiben am 8. August 2024 eingeliefert und am 9. August
2024 in einem Logistikzentrum der Deutschen Post AG bearbeitet worden ist. Am 10. August 2024 hat das Schrei-
ben laut Sendungsverfolgung die Zielregion erreicht und wurde am 12. August 2024 ,,zur Abholung bereitgelegt™.
Nach der Sendungsverfolgung der Deutschen Post AG wurde die Sendung am 21. August 2024 ,,benachrichtigt
und vom Empfanger abgeholt.

In der Sache riigen die Einspruchsfiihrer insbesondere, dass geméal § 2 Absatz 1 des Europawahlgesetzes (EuWG)
Listenwahlvorschlége fiir ein Land aufgestellt werden kdnnen, obwohl geméaf3 § 3 Absatz 1 EuWG das Wahlge-
biet das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland sei. In Bayern habe es bei der Europawahl 2024 einen ,,Sonder-
stimmzettel*“ gegeben, auf dem man die CDU nicht habe wihlen konnen. Im restlichen Wahlgebiet habe man
umgekehrt nicht die CSU wéhlen konnen. Die Einspruchsfiihrer sehen hierin einen Verstofl gegen den Grundsatz
der gleichen Wahl.

Das Sekretariat des Wahlpriifungsausschusses hat den Gruppenbevollméchtigten der Einspruchsfiihrer mit Schrei-
ben vom 30. August 2024 darauf hingewiesen, dass der Einspruch nach Ablauf der Einspruchsfrist beim Deut-
schen Bundestag eingegangen ist.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akte Bezug genommen.

Entscheidungsgriinde

Der Einspruch ist unzuléssig, da er nicht fristgemal eingelegt wurde. GemaB § 26 Absatz2 EuWG i. V. m. § 2
Absatz 4 Satz 1 des Wahlpriifungsgesetzes (WahlIPriifG) miissen Wahleinspriiche binnen einer Frist von zwei
Monaten nach dem Wahltag beim Deutschen Bundestag eingehen. Im Hinblick auf die Wahl der Abgeordneten
des Europdischen Parlaments am 9. Juni 2024 endete diese Frist mit Ablauf des 9. August 2024 (vgl. § 188 Ab-
satz2 1. V. m. § 187 Absatz 1 des Biirgerlichen Gesetzbuches; Winkelmann, WahlIPrifG, 1. Aufl. 2012, § 2 Rand-
nummer 9). Der Einspruch ging jedoch erst am 21. August 2024 beim Deutschen Bundestag ein. Zum Zeitpunkt
des Fristablaufs befand er sich ausweislich der Sendungsverfolgung noch in einem Logistikzentrum der Deut-
schen Post AG.
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Anlage 28

Beschlussempfehlung

Zum Wahleinspruch mit dem Az.
— WP 2159/21 —

hat der Wahlpriifungsausschuss in seiner Sitzung vom 7. November 2024 beschlossen,
dem Deutschen Bundestag folgenden Beschluss zu empfehlen:

Der Wahleinspruch wird als unzulissig zuriickgewiesen.

Tatbestand

Mit Schreiben, das am 27. Juni 2024 beim Deutschen Bundestag eingegangen ist, haben die Einspruchsfiihrer
Einspruch gegen die personelle Besetzung des Deutschen Bundestages eingelegt. Der Einspruchsfiihrer zu 4. ist
als Gruppenbevollméchtigter benannt worden.

Die Einspruchsfiihrer riigen den am 1. Juni 2024 entstandenen ,,Leerstand* im Wahlkreis 242/Erlangen nach dem
Ausscheiden von Stefan Miiller aus dem Deutschen Bundestag. Sie beantragen, diesen ,,Leerstand® unverziiglich
durch Nachwahl bei den Erststimmen zu beenden. ,,Leerstinde” bis zum Ende der Legislaturperiode seien bei
allen 299 Direktmandaten gesetzes- und verfassungswidrig und undemokratisch.

Zur Begriindung verweisen die Einspruchsfiihrer zunéchst auf ihren Einspruch gegen den ,,Leerstand™ im Wahl-
kreis 229/Passau (siche dazu Bundestagsdrucksache 20/11300, Anlage 3). Sie tragen vor, dass auch die Staats-
biirger aus Erlangen ihrer Erststimme nicht ,,beraubt® werden konnten, was sich aus § 1 Absatz 2 sowie den §§ 4
und 5 des Bundeswahlgesetzes (BWGQ) ergebe. Die Wihler in Erlangen hétten keinen Anspruch auf einen leerste-
henden Wahlkreis, sondern Anspruch auf einen von ihnen direkt gewéhlten Volksvertreter aus Erlangen. Werde
ein Wahlkreis vakant, so werde iiberall auf der Welt nachgewéhlt, in Erlangen jedoch nicht. Das verletze das
verniinftige Rechtsempfinden der gewdhnlich anzutreffenden Wéhlerschaft. Die dem entgegenstehenden Vor-
schriften in § 1 Absatz 1, § 6 Absatz 5 und 6 und § 48 Absatz 1 Satz 2 BWG seien fiir den Fall einer bestehenden
Gesetzeskonkurrenz zu priifen, gegeneinander abzuwiegen und auszuurteilen. Die Vakanz im Wahlkreis 242 ver-
letze die Verfassungsnormen der Volkssouverdnitét, der Bundesstaatlichkeit und des Willkiirverbots sowie den
Grundsatz der gleichen Wahl.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akte Bezug genommen.

Entscheidungsgriinde

Der Antrag ist unzuléssig. Das Antragsbegehren ist im Wahlpriifungsverfahren nicht statthaft.

Das Wahlpriifungsgesetz (WahlPriifG) regelt in erster Linie die Anfechtung der Wahlen zum Deutschen Bundes-
tag. Gegenstand der Wahlpriifung ist gemél § 1 Absatz 1 WahlPrifG die Giiltigkeit der Wahlen zum Bundestag
und die Verletzung von Rechten und Pflichten bei der Vorbereitung oder Durchfiihrung der Wahl. GemaB § 15
Satz 1 WahlIPriifG ist nach den Vorschriften des Wahlpriifungsgesetzes auch zu verfahren, wenn dariiber zu ent-
scheiden ist, ob ein Abgeordneter des Bundestages die Mitgliedschaft nachtréglich verloren hat (Artikel 41 Ab-
satz 1 Satz 2 des Grundgesetzes (GG)). Der Antrag einer solchen Mandatspriifung ist gemal § 15 Satz 2 Wahl-
PriifG auf Entscheidung des Bundestages iiber den Mandatsverlust gerichtet.

Die Einspruchsfiihrer tragen keine Wahlfehler vor, die die Giiltigkeit der Wahl zum Deutschen Bundestag in
Frage stellen wiirden, und keine Verletzung von Rechten und Pflichten bei der Vorbereitung oder Durchfiihrung
der Wahl. Ein solcher Vortrag wire im Ubrigen sowohl in Bezug auf die Hauptwahl am 26. September 2021 als
auch in Bezug auf die teilweise Wiederholungswahl am 11. Februar 2024 geméil § 2 Absatz 4 Satz 1WahlPrifG
verfristet.

Der Einspruch ist auch nicht auf eine Entscheidung, ob ein Abgeordneter seine Mitgliedschaft nachtriglich ver-
loren hat, gerichtet. Stefan Miiller hat auf seine Mitgliedschaft im 20. Deutschen Bundestag verzichtet und ist
nach § 46 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4, § 47 Absatz 1 Nummer 4 BWG mit Ablauf des 31. Mai 2024 aus dem
Deutschen Bundestag ausgeschieden. Dies wird von den Einspruchsfiihrern nicht angefochten. Auch zielt der
Antrag nicht auf die Uberpriifung der bestehenden Mitgliedschaft eines anderen Abgeordneten.
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Eine Priifung, ob nachtridglich eine bislang nicht bestehende Mitgliedschaft eines Bewerbers begriindet werden
miisste, beispielsweise durch nachtrigliche Wahl, sieht das Wahlpriifungsgesetz nicht vor. Ein solches Antrags-
begehren ist auch nicht von Artikel 41 Absatz 1 Satz 1 und 2 GG umfasst (vgl. Bundestagsdrucksache 20/11300,
Anlage 3).
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Anlage 29

Beschlussempfehlung

Zum Wahleinspruch mit dem Az.
— WP 2160/21 —

hat der Wahlpriifungsausschuss in seiner Sitzung vom 7. November 2024 beschlossen,
dem Deutschen Bundestag folgenden Beschluss zu empfehlen:

Der Wahleinspruch wird zuriickgewiesen.

Tatbestand

Der Bundestagsabgeordnete Ingo Wellenreuther hat am 10. Juni 2024 als Nachriicker fiir die ausgeschiedene Ab-
geordnete Diana Stocker (beide CDU Baden-Wiirttemberg) die Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag erwor-
ben.

Mit Schreiben vom 10. Juli 2024, das am 15. Juli 2024 beim Deutschen Bundestag eingegangen ist, hat der Ein-
spruchsfiihrer Einspruch gegen den Mandatserwerb eingelegt.

Das Nachriicken in ein Uberhangmandat stelle einen VerstoB gegen das Prinzip der Unmittelbarkeit der Wahl
nach Artikel 38 des Grundgesetzes (GG) dar und sei entsprechend der Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts (BVerfG) vom 26. Februar 1998 (BVerfGE 97, 317) verfassungswidrig.

Der Landeslistensitz des Abgeordneten Ingo Wellenreuther und der CDU Baden-Wiirttemberg sei als 33. Sitz der
CDU Baden-Wiirttemberg weder durch Erst- noch durch die Zweitstimmen der Landesliste der CDU Baden-
Wiirttemberg gedeckt.

Uberhangmandate der CDU wiirden im zur Bundestagswahl 2021 giiltigen Bundeswahlgesetz (BWG) dadurch
ausgeglichen, dass andere Landeslisten der CDU (z. B. Thiiringen oder Nordrhein-Westfalen) entsprechend we-
niger Sitze erhielten, als ein Landesproporz vorsdhe. Diese parteiinterne Sitzverschiebung von den ,,nicht-iiber-
hiangenden Landeslisten zu den iiberhdngenden Landeslisten* konne aber nur solange gerechtfertigt sein, wie die
Uberhangmandate als Direktmandate unmittelbar auf der Wahl durch Erststimmen beruhten. Die Rechtfertigung
entfalle mit dem Ausscheiden ,,eines liberhdngenden Direktkandidaten®.

Auf Basis des Zweitstimmenergebnisses der Bundestagswahl 2021 habe der vierte Sitz der CDU Thiiringen (ent-
sprechend der Sainte-Lagu€ Hochstzahlen) einen ,,deutlich hheren® Anspruch als der 33. Sitz der CDU Baden-
Wiirttemberg; der Einspruchsfiihrer gibt insofern eine eigene Berechnung wieder.

Der Einspruchsfiihrer beantragt, ,,den Wahlfehler im zur Bundestagswahl im Jahr 2021 giiltigen Bundeswahlge-
setz (§ 6 und § 48) festzustellen und zu korrigieren.*

Der Einspruchsfiihrer nimmt Bezug auf die Entscheidungen des Deutschen Bundestages zu seinen gleichartigen
Wabhleinspriichen vom 22. Juni 2023 mit dem Az. WP 2154/21 (Bundestagsdrucksache 20/7200, Anlage 40) und
vom 13. Juni 2024 mit dem Az. WP 2156/21 (Bundestagsdrucksache 20/11300, Anlage 1). Aus den Entscheidun-
gen ergiben sich keine Hinweise auf die VerfassungsméBigkeit der Regelung des Nachriickens in den ,,parteiin-
ternen Uberhang®. Der Deutsche Bundestag gehe in seinen Entscheidungsgriinden zum Wahleinspruch mit dem
Az. WP 2156/21 nicht auf die Tatsache und das Kernargument des Einspruchs ein, dass — nach Auffassung des
Einspruchsfiihrers entgegen der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 26. Februar 1998 (BVerfGE
97, 317) — das Nachriicken in den Uberhang weder durch Erst- noch durch Zweitstimmen gedeckt sei. Dies sei
ein Eingriff in die Unmittelbarkeit der Wahl, fiir den es keinen zwingenden Grund gebe. Ob das Nachriicken dem
Wortlaut des § 48 BWG in der fiir die 20. Wahlperiode geltenden Fassung entspreche, sei fiir die Wahlpriifung
ohne Belang, da schon das Verfahren des Nachriickens in den parteiinternen Uberhang verfassungswidrig sei. Das
vom Einspruchsfiihrer alternativ aufgezeigte Nachriicken aus der Landesliste mit dem hochsten Anspruch sei,
sofern es sich nicht um die verfassungsgeméle Auslegung von § 48 Absatz 1 BWG handeln sollte, zumindest
eine verfassungsgeméle Losung. Die aktuell praktizierte Abweichung davon stelle einen Eingriff in die Unmit-
telbarkeit der Wahl dar und bediirfe eines zwingenden Grundes, den der Deutsche Bundestag schuldig bleibe.
Weiterhin habe das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil vom 29. November 2023 (Az. 2 BvF 1/21) keine
Entscheidung zu dem vom Einspruchsfiihrer monierten Nachriicken in den parteiinternen Uberhang getroffen.
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Der Deutsche Bundestag iibersehe, dass es dem Einspruchsfiihrer um das Nachriicken in eine parteiintern iiber-
hingende Landesliste gehe. Insbesondere der Verweis auf die Randnummer 147 des Urteils des Bundesverfas-
sungsgerichts vom 29. November 2023 gehe fehl, da diese nur das ,,Nichtnachriicken in den externen Uberhang
auf Ebene der Parteien betreffe. Mit dem Ausdruck ,,unausgeglichene Uberhangmandate” aus dem Urteil vom
29. November 2023 versuche der Bundestag den Eindruck zu erwecken, dass es in Baden-Wiirttemberg keine
Uberhangmandate mehr gibe. Dabei beziehe sich der Ausdruck im Urteil lediglich auf das fiir das fiir den Ein-
spruch irrelevante, grundsétzlich zuldssige Nachriicken zur Wiederherstellung des Parteienproporzes. Bei Be-
trachtung des Verhiltnisses der Landeslisten werde deutlich, dass die CDU im Land Baden-Wiirttemberg unaus-
geglichene Uberhangmandate besitze. Das Urteil erlaube an keiner Stelle ein Nachriicken in den ,,internen Uber-
hang* und bleibe bei der Rechtsprechung aus dem Urteil vom 26. Februar 1998.

Uber die Entscheidungsgriinde zum Wahleinspruch mit dem Az. WP 2156/21 hinaus sei es fraglich, ob iiberhaupt
ein Nachriicken fiir die CDU statthaft sei. Die Sitzzahl der CDU beruhe auf den Sitzen der iiberhdngenden Partei
CSU. Die Abgeordneten Stefan Miiller und Andreas Scheuer seien inzwischen ohne Nachriicker aus dem Deut-
schen Bundestag ausgeschieden. Die Sitzzahl der CDU beruhe auf dem Uberhang der CSU, also auf deren 45
Sitzen. Bei einer reduzierten Sitzzahl von 43 Sitzen fiir die CSU wiére fiir die CDU kein Anspruch auf 152 Sitze
entstanden. Die letzten Sitze der CDU beruhten damit auf den Erststimmen der Wihler von Stefan Miiller und
Andreas Scheuer, die jedoch nicht mehr Teil des Bundestages seien. Hétten diese Abgeordneten ihr Mandat schon
bei der Wahl 2021 nicht erhalten, gidbe es nach Auffassung des Einspruchsfiihrers auch keinen 152. Sitz fiir die
CDU. Mit dem Nachriicken manifestiere sich so ein negatives Stimmgewicht. Der Ausgleich bleibe erhalten, die
tiberhdngenden Sitze, die zum Ausgleich gefiihrt hétten, nicht.

Der Einspruchsfiihrer verweist auf seinen Vortrag zu den Wahleinspriichen mit den Az. WP 2154/21 und
WP 2156/21.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akte Bezug genommen.

Entscheidungsgriinde

Uber den Einspruch ist gemiB § 46 Absatz 1 Nummer 1 BWG in Verbindung mit § 47 Absatz 1 Nummer 1 BWG
im Wahlpriifungsverfahren zu entscheiden. Der gemil3 § 2 Absatz 3 und 4 des Wahlpriifungsgesetzes (Wahl-
PrifG) form- und fristgerecht eingelegte Wahleinspruch ist zuldssig, aber unbegriindet. Dem Vortrag des Ein-
spruchsfiihrers lésst sich kein VerstoB3 gegen Wahlrechtsvorschriften und damit kein Wahlfehler entnehmen.

1. Die Berufung als Listennachfolger und der Mandatserwerb des Abgeordneten Ingo Wellenreuther erfolgten
gemdl den Vorschriften des Bundeswahlgesetzes in der fiir die 20. Wahlperiode geltenden Fassung (BWG a. F.).

Die Landeswahlleiterin Baden-Wiirttemberg hat nach dem Verzicht der Abgeordneten Diana Stocker — gewdhlt
im Wabhlkreis 282 in Baden-Wiirttemberg als Bewerberin der CDU — gemiB § 48 Absatz 1 BWG a. F. den Abge-
ordneten Ingo Wellenreuther als néchstfolgenden, bisher noch nicht beriicksichtigten Bewerber auf der Landes-
liste der CDU fiir Baden-Wiirttemberg als gewahlt festgestellt. Er hat die Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag
gemal § 45 BWG a. F. am 10. Juni 2024 erworben (34. Bekanntmachung der Bundeswahlleiterin {iber die Beru-
fung eines Listennachfolgers in den 20. Deutschen Bundestag vom 17. Juni 2024, BAnz AT 04.07.2024 B9).

Die CDU hat nach den endgiiltigen Ergebnissen der Bundestagswahl 2021 im Land Baden-Wiirttemberg keine
unausgeglichenen Uberhangmandate gemi § 6 Absatz 6 Satz 4 BWG a. F. inne, die der Berufung eines Listen-
nachfolgers nach § 48 Absatz 1 Satz2 BWG a. F. entgegenstehen wiirden (siehe dazu Bundestagsdrucksache
20/11300, Anlage 1). Fiir den vom Einspruchsfiihrer beschriebenen Fall des Ausscheidens eines ,,liberhdngenden
Direktkandidaten® sicht § 48 BWG a. F. keine Ausnahme hinsichtlich des Nachriickens vor; insbesondere ist kein
Nachriicken eines Bewerbers von einer anderen Landesliste der Partei vorgesehen.

2. Mit Blick auf die vom Einspruchsfiihrer wiederholt aufgeworfenen verfassungsrechtlichen Fragen ist erneut
darauf hinzuweisen, dass der Wahlpriifungsausschuss und der Deutsche Bundestag in sténdiger Praxis im Rahmen
eines Wahlpriifungsverfahrens die VerfassungsmiBigkeit der flir die Wahl geltenden Rechtsvorschriften nicht
iiberpriifen. Eine derartige Kontrolle ist stets dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten, bei dem gegen den Be-
schluss des Deutschen Bundestages Wahlpriifungsbeschwerde erhoben werden kann (vgl. zuletzt Bundestags-
drucksachen 20/11300, Anlagen 1, 5, 6; 20/7200, Anlagen 4, 6, 21, 27, 39, 40; 20/5800, Anlagen 6, 7, 11, 13, 14,
usw.; 20/4000, Anlage 16; 20/2300, Anlagen 9, 14, 18, 64, 66, 77, 80, 81, 83, 87, 90, 91, 106 und 115; siche auch
BVerfGE 156, 224 [237]). Soweit der Einspruchsfiihrer auBerdem zu den Entscheidungsgriinden der Entschei-
dung des Deutschen Bundestages iiber den Wahleinspruch mit dem Az. WP 2156/21 (Bundestagsdrucksache
20/11300, Anlage 1) Stellung nimmt, ist darauf hinzuweisen, dass als Rechtsbehelf insoweit ausschlielich die
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Wabhlpriifungsbeschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht zur Verfiigung steht.

Ungeachtet dessen bestehen auch weiterhin keine Zweifel an der VerfassungsméaBigkeit der angewandten Vor-
schriften des Bundeswahlgesetzes in der fiir die 20. Wahlperiode geltenden Fassung. Das Bundesverfassungsge-
richt hat diese bereits unter allen verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten gepriift und festgestellt, dass die Vor-
schriften mit dem Grundgesetz, insbesondere auch mit dem Grundsatz der Unmittelbarkeit der Wahl, vereinbar
sind (BVerfG, Urteil vom 29. November 2023 — 2 BvF 1/21 —, Randnummer 79, 158 ff.). Das Bundesverfas-
sungsgericht hat die landeriibergreifende Verrechnung von Direkt- und Listenmandaten als gerechtfertigt angese-
hen (a. a. O., Randnummer 192 ff.) und gleichzeitig die Ausnahme in § 48 Absatz 1 Satz 2 BWG a. F. fiir ,,erfor-
derlich, aber auch ausreichend” (a. a. O., Randnummer 147) gehalten. Eine weitere Ausnahme hinsichtlich des
Nachriickens in den ,,parteiinternen Uberhang* ist danach verfassungsrechtlich nicht geboten.

Soweit der Einspruchsfiihrer dariiber hinaus die Frage aufwirft, ob ein Nachriicken fiir die CDU iiberhaupt ,,statt-
haft sei, ist bereits die Prdmisse unzutreffend. Anders als vom Einspruchsfithrer angenommen beruht die Ge-
samtzahl der Sitze fiir die CDU nicht auf der Zahl der Sitze der CSU. Es handelt sich um unterschiedliche Parteien,
deren Direkt- und Listenmandate nicht linderiibergreifend verrechnet werden (siehe dazu Informationen des Bun-
deswabhlleiters, Bundestagswahl 2021, Heft 3: Endgiiltige Ergebnisse, S. 421 ff., https://www.bundeswabhlleite-
rin.de/dam/jcr/cbceef6e-19ec-437b-a894-3611be8ac886/btw21 _heft3.pdf, zuletzt abgerufen am: 23. August
2024).
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Anlage 30

Beschlussempfehlung

Zum Antrag mit dem Az.
- WP 2161/21 -

hat der Wahlpriifungsausschuss in seiner Sitzung vom 7. November 2024 beschlossen,
dem Deutschen Bundestag folgenden Beschluss zu empfehlen:

Der Antrag wird zuriickgewiesen.

Tatbestand

Die Bundestagsabgeordnete Melis Sekmen hat am 1. Juli 2024 ihren Austritt aus der Bundestagsfraktion
BUNDNIS 90/DIE GRUNEN erklirt. Mit Wirkung vom 9. Juli 2024 ist sie Mitglied der CDU/CSU-Fraktion im
Deutschen Bundestag geworden.

Mit Schreiben, das am 21. August 2024 beim Deutschen Bundestag eingegangen ist, haben sich die insgesamt
20 Einspruchsfiihrer gegen den ,,untauglichen Mandatswechsel* der Abgeordneten Melis Sekmen gewandt. Der
Einspruchsfiihrer zu 4. ist als Gruppenbevollmichtigter benannt worden.

Die Einspruchsfiihrer beantragen wortlich, ,,den untauglichen Mandatswechsel der Abgeordneten, Melis Sekmen,
MdB von den Griinen zur CDU fiir rechtsfehlerhaft zu erklaren und zu verwerfen.*

Zur Begriindung wird vorgetragen, die Abgeordnete Melis Sekmen sei {iber die Landesliste von
BUNDNIS 90/DIE GRUNEN in Baden-Wiirttemberg in den Deutschen Bundestag gew#hlt worden und verfiige
iiber kein eigensténdiges Direktmandat, das ihr verbleibe, wenn sie auf ihren Listenplatz verzichte. Der Wechsel
der Abgeordneten in die CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag nach Austritt aus der Partei und Fraktion
von BUNDNIS 90/DIE GRUNEN und Aufnahme in den CDU-Kreisverband Mannheim sei nicht méglich. Eine
gewihlte Abgeordnete kdnne sich nicht aussuchen, wer sie gewihlt habe und konne ihr Mandat nicht gegen ein
anderes auswechseln. In § 46 Absatz 1 Nummer 4 des Bundeswahlgesetzes (BWG) heifle es ausdriicklich, dass
ein Abgeordneter seine Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag bei Verzicht verliere. Im Umkehrschluss bleibe
die Abgeordnete Melis Sekmen mit allen Rechten und Pflichten, insbesondere Treuepflichten, in dem Amt, das
ihr am Wabhltag anvertraut worden sei, da sie nicht rechtswirksam auf ihr Mandat verzichtet habe.

Da die Abgeordnete Melis Sekmen weiterhin Mitglied des Bundestages sei, konne sie nicht rechtswirksam auf ihr
Mandat fiir BUNDNIS 90/DIE GRUNEN verzichtet haben. Sie sei nicht befugt, die parteipolitische Zusammen-
setzung des Bundestages zu verdndern. Wenn sie ihre Partei verlassen wolle, miisse sie das Mandat zuriickgeben,
damit ein Listenanwirter nachriicken konne. Sofern sie auf ihr Mandat in der nach § 46 Absatz 3 BWG vorge-
schriebenen Form verzichtet habe, sei sie kein Mitglied des Bundestages mehr und kénne auch kein Mitglied der
CDU/CSU-Fraktion bleiben. Es komme also darauf an, ob die Abgeordnete Melis Sekmen nach § 47 Absatz 1
Nummer 4 BWG ein Entlassungsschreiben der Bundestagsprisidentin erhalten habe. Nach Auffassung der Ein-
spruchsfiihrer sei dies nicht der Fall, da die Abgeordnete Melis Sekmen ansonsten kein ,,griines Mitglied des
Bundestages mehr sei. Dem Verbleib bei BUNDNIS 90/DIE GRUNEN stehe aber der ,,grobe Treuebruch ent-
gegen, der mit dem erfolgten Parteiwechsel zur CDU verkniipft sei. Wer sein Mandat durch Parteiwechsel ,,grob
veruntreue®, verandere die parteipolitische Zusammensetzung des Bundestages. Die Abgeordnete Melis Sekmen
konne deshalb durch Beschluss des Bundestages aus dem Parlament entfernt werden, um ihren Platz bei
BUNDNIS 90/DIE GRUNEN fiir den nichsten Listenanwirter freizumachen, der nach ihr am Zuge sei. Die Mehr-
heiten dafiir seien im Bundestag vorhanden.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akte Bezug genommen.

Entscheidungsgriinde

Der Antrag ist zuldssig, aber unbegriindet.

1. Das Wahlpriifungsgesetz (WahlPriifG) regelt in erster Linie die Anfechtung der Wahlen zum Deutschen Bun-
destag. Gemal § 15 Satz 1 WahlPriifG ist nach den Vorschriften des WahlIPriifG auch zu verfahren, wenn dariiber
zu entscheiden ist, ob ein Abgeordneter des Bundestages die Mitgliedschaft nachtriglich verloren hat (Artikel 41
Absatz 1 Satz 2 des Grundgesetzes (GG)). Der Antrag einer solchen Mandatspriifung ist auf die Entscheidung des
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Bundestages iiber den Mandatsverlust gerichtet. Einen Antrag darauf, den Austritt eines Abgeordneten aus seiner
Fraktion und den Eintritt in eine andere Fraktion fiir rechtsfehlerhaft zu erkldaren und zu verwerfen, wie von den
Einspruchsfiihrern beantragt, sicht das WahlIPriifG nicht vor. Der Bundestag ist jedoch in seinen Verfahrens- und
Sachentscheidungen von Antrigen oder Anregungen der Beteiligten unabhéngig (Winkelmann, WahlPrifG, § 2
Randnummer 1). Neben dem ausdriicklich formulierten Antrag auf Verwerfung des ,,Mandatswechsels* wird in
der Einspruchsschrift die Auffassung vertreten, die Abgeordnete Melis Sekmen kdnne durch Beschluss des Bun-
destages aus dem Parlament entfernt werden. Daraus ist erkennbar, dass das Antragsbegehren der Einspruchsfiih-
rer auf eine Entscheidung iiber den Mandatsverlust der Abgeordneten Melis Sekmen gerichtet ist.

2. Die Abgeordnete Melis Sekmen hat ihre Mitgliedschaft im 20. Deutschen Bundestag nicht nachtriaglich verlo-
ren. Wie die Einspruchsfiihrer zutreffend ausfiihren, hat die Abgeordnete nicht gemél § 46 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 4 BWG auf ihre Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag verzichtet. Aus dem Vortrag der Einspruchsfiihrer
ergibt sich auch kein anderer Grund fiir ihren Verlust der Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag. So fiihrt ins-
besondere der Austritt aus der Partei, iiber deren Landesliste ein Abgeordneter gewéhlt wurde, nicht zum Verlust
der Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag (Frommer/Engelbrecht, Bundeswahlrecht, § 46 BWG, Randnum-
mer 2, vgl. auch Bundestagsdrucksache 20/11300, Anlage 2). Sowohl der Austritt aus einer Partei und Fraktion
als auch der Eintritt in eine neue Partei und Fraktion sind von der freien Mandatsausiibung gemif3 Artikel 38
Absatz 1 Satz 2 GG umfasst (BVerfGE 2, 1 [74]). Die Priifung der Partei- sowie der Fraktions- oder Gruppenzu-
gehorigkeit sind im Ubrigen nicht Gegenstand der Mandatspriifung nach Artikel 41 Absatz 1 Satz 2 GG und § 15
WahlPriifG.

Gesamtherstellung: H. Heenemann GmbH & Co. KG, Buch- und Offsetdruckerei, BessemerstraRe 83-91, 12103 Berlin, www.heenemann-druck.de
Vertrieb: Bundesanzeiger Verlag GmbH, Postfach 10 05 34, 50445 KoIn, Telefon (02 21) 97 66 83 40, Fax (02 21) 97 66 83 44, www.bundesanzeiger-verlag.de
ISSN 0722-8333



	Inhaltsverzeichnis zum Anlagenteil
	Beschlussempfehlungen zu den einzelnen Wahleinsprüchen
	Anlage 1
	Tatbestand
	Entscheidungsgründe

	Anlage 2
	Tatbestand
	Entscheidungsgründe

	Anlage 3
	Tatbestand
	Entscheidungsgründe

	Anlage 4
	Tatbestand
	Entscheidungsgründe

	Anlage 5
	Tatbestand
	Entscheidungsgründe

	Anlage 6
	Tatbestand
	Entscheidungsgründe

	Anlage 7
	Tatbestand
	Entscheidungsgründe

	Anlage 8
	Tatbestand
	Entscheidungsgründe

	Anlage 9
	Tatbestand
	Entscheidungsgründe

	Anlage 10
	Tatbestand
	Entscheidungsgründe

	Anlage 11
	Tatbestand
	Entscheidungsgründe

	Anlage 12
	Tatbestand
	Entscheidungsgründe

	Anlage 13
	Tatbestand
	Entscheidungsgründe

	Anlage 14
	Tatbestand
	Entscheidungsgründe

	Anlage 15
	Tatbestand
	Entscheidungsgründe

	Anlage 16
	Tatbestand
	Entscheidungsgründe

	Anlage 17
	Tatbestand
	Entscheidungsgründe

	Anlage 18
	Tatbestand
	Entscheidungsgründe

	Anlage 19
	Tatbestand
	Entscheidungsgründe

	Anlage 20
	Tatbestand
	Entscheidungsgründe

	Anlage 21
	Tatbestand
	Entscheidungsgründe

	Anlage 22
	Tatbestand
	Entscheidungsgründe

	Anlage 23
	Tatbestand
	Entscheidungsgründe

	Anlage 24
	Tatbestand
	Entscheidungsgründe

	Anlage 25
	Tatbestand
	Entscheidungsgründe

	Anlage 26
	Tatbestand
	Entscheidungsgründe

	Anlage 27
	Tatbestand
	Entscheidungsgründe

	Anlage 28
	Tatbestand
	Entscheidungsgründe

	Anlage 29
	Tatbestand
	Entscheidungsgründe

	Anlage 30
	Tatbestand
	Entscheidungsgründe




